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Management Summary 

Der Schweizerische Bundesrat möchte das Bundesgesetz über die politischen Rechte 

(BPR) revidieren und E-Voting flächendeckend als ordentlichen Stimmkanal gesetzlich 

verankern. Kanada führt in einigen Gemeinden E-Voting auf lokaler Ebene im ordentli-

chen Betrieb und bietet eine gute Vergleichsbasis zur Schweiz. 

Diese Arbeit untersucht die Frage, welche Entwicklungen im E-Voting in der Schweiz in 

den nächsten 10 Jahren möglich sind. Dazu wird Kanada als Referenzstaat verwendet, 

mit der Begründung, dass Kanada eine gute Vergleichsbasis bietet sowie teilweise erfolg-

reich E-Voting im ordentlichen Betrieb auf der lokalen Ebene führt. Um diese Fragestel-

lung zu beantworten, wurde die aktuelle Situation der Schweiz und Kanadas dargestellt 

sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede miteinander verglichen. Aufbauend auf der 

Literaturrecherche und des Vergleiches zwischen Kanada und der Schweiz wurde ein Be-

wertungsmodell entwickelt, welches alle zentralen Faktoren beinhaltet, die für die Ein-

führung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode notwendig sind. Das Bewertungs-

modell wird auf die Schweiz angewandt, um kritische Faktoren zu definieren. Für die 

Anwendung der Analyse wurde eine Stakeholder-Analyse durchgeführt, welche die zent-

ralen Akteure eruiert hat sowie wurde abschliessend eine Risikobeurteilung durchgeführt, 

um die Vollständigkeit des Bewertungsmodells zu überprüfen. 

Die Entwicklung des Bewertungsmodells hat gezeigt, dass die Faktoren politisches Sys-

tem, Culture of Support, Rechtsgrundlagen und Internetzugang zentrale Rahmenbedin-

gungen für die Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb sind. Weiter sind inter-

disziplinäre Fachgruppen, schrittweiser Prozess, Kosten und Technik zentrale, mittelbar 

beeinflussbare Faktoren zur Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode. Die 

Anwendung des Bewertungsmodell auf die Schweiz ergab, dass zum aktuellen Zeitpunkt 

Rechtsgrundlagen, Culture of Support und der Faktor Technik als kritisch zu beurteilen 

sind. E-Voting ist in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren denkbar, unter der Bedin-

gung, dass die elektronische Stimmabgabe gesetzlich verankert wird. Scheitert die ge-

setzliche Verankerung von E-Voting im ordentlichen Betrieb im BPR, ist dies als vorers-

tes Scheitern vom Projekt Vote électronique zu benennen. 

Als Handlungsempfehlung wurde festgehalten, dass der Bund den Vorentwurf zur Geset-

zesrevision überarbeiten soll und nach den Bedürfnissen der zentralen Akteure ausgestal-

ten soll. Weiter ist zu empfehlen, dass der Bund prüft, ob er sich finanziell am E-Voting 

System vom Kanton Genf beteiligen kann, um ein zweites E-Voting System in der 
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Schweiz zu entwickeln. Ebenfalls ist zu empfehlen, dass das System der Schweizerischen 

Post so weiterentwickelt wird, dass dieses eine Zertifizierung  erhält und für den ordentli-

chen Betrieb genutzt werden kann. Eine Publikation über die Erkenntnisse und getroffe-

nen Massnahmen nach dem Intrusionstest kann helfen das Vertrauen der Bevölkerung 

zum System aufzubauen. 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Wählen und Abstimmen sind Teil der Partizipationsmöglichkeiten der Stimmbevölke-

rung in einer direkten Demokratie, wie dies in der Schweiz der Fall ist. Mittels Abstim-

mungen kann die Stimmbevölkerung an Sachverhalten teilnehmen oder Vertreter ins Par-

lament wählen. E-Voting ist ein Begriff für das digitale Abstimmen oder Wählen. Die 

elektronische Stimmabgabe ist ein Bestandteil von E-Government sowie E-Democracy, 

welche im Verlauf der Kapitel ausführlich beschrieben werden. Die Vorstellung des zeit- 

und ortsunabhängigen Wählens und Abstimmens über das Internet ist auch für den Bun-

desrat in der Schweiz eine interessante Thematik. Der Bund möchte mit E-Voting zu 

Qualitätsverbesserungen beitragen sowie den gesellschaftlichen Entwicklungen entge-

genkommen und investiert darum in das neue Forschungsgebiet des E-Votings (Schwei-

zerische Eidgenossenschaft & Konferenz der Kantonsregierungen, 2016). Bereits im Jahr 

2000 hat der Bund das Projekt Vote électronique initiiert, welches heute Bestandteil der 

E-Government Strategie ist (Buess, Ramsden, & Bieri, 2019). Das Projekt Vote électro-

nique wird in der E-Government Strategie als priorisiertes Projekt definiert und bis 2019 

war es als operatives Ziel definiert, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal zu etablieren 

(Geschäftsstelle E-Government Schweiz, 2018). Zum aktuellen Zeitpunkt ist E-Voting in 

der Schweiz noch nicht im ordentlichen Betrieb verfügbar.  

Erst wenige Länder weltweit führen Versuche mit E-Voting durch. Zu diesen Ländern 

gehört auch Kanada, welches in einigen Gemeinden E-Voting bereits uneingeschränkt für 

den ordentlichen Betrieb der Wahlen nutzt. Diese Arbeit vergleicht den aktuellen Stand 

des E-Votings der Schweiz mit demjenigen Kanadas, um auf Entwicklungsszenarien in 

der Schweiz schliessen zu können. Kanada wurde als Referenzstaat ausgewählt, weil Ka-

nada im weltweiten Vergleich die meisten Abstimmungen auf lokaler Ebene im ordentli-

chen Betrieb und somit bindend durchgeführt hat, wie dies Nicole Goodman, Assistenz-

professorin für Politikwissenschaft an der Brock University in Kanada sowie Direktorin 

vom Zentrum für E-Democracy, in ihrer Veröffentlichung argumentiert (Goodman, 2010, 

S. 495).  
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1.2. Themenbereich und Fragestellung 

Gegenstand dieser Arbeit ist das E-Voting in der Schweiz mit einem Vergleich zum Re-

ferenzstaat Kanada. Mittels eines Vergleichs sollen künftige Entwicklungen für das E-

Voting in der Schweiz analysiert und abgeleitet werden. In der gesamten Arbeit werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Schweiz und Kanada herausgearbeitet. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die Forschungsfrage und deren Unterfragen zu beantworten. 

Diese Arbeit widmet sich der Forschungsfrage: Welche Entwicklungen sind im E-Voting 

in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren möglich? Hierfür wird Kanada als Referenz-

staat verwendet, weil Kanada bereits Erfolge auf lokaler Ebene im E-Voting verzeichnen 

konnte und Kanada Ähnlichkeiten zur Schweiz aufweist, wie zum Beispiel, dass beide 

Länder ein föderalistisches System haben. Zusätzlich werden die Unterfragen beantwor-

tet: Warum wird E-Voting im Vergleich zu Kanada nicht als Norm geführt? Sowie: Wel-

ches sind die unterschiedlichen Einflusskriterien in der Schweiz, die berücksichtigt wer-

den müssen? Die Relevanz einer Analyse der Entwicklungen im E-Voting der Schweiz 

lässt sich mit der digitalen Transformation des Governments begründen. E-Government 

ist ein wichtiger Bestandteil des Staates und darunter versteht sich den Einsatz von Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien in öffentlichen Verwaltungen (vgl. Kapitel 

2.1). Gemäss Bundesrat Ueli Maurer hilft E-Government dabei, die laufend wachsende 

Anzahl an Aufgaben der Verwaltung zu bewältigen. Ebenfalls soll E-Government zur 

effizienteren Nutzung beitragen (Maurer, 2016). 

1.3. Stand der Forschung 

Gemäss dem National Democratic Institute (NDI) wird Internet Voting in 14 Ländern 

verwendet oder getestet (National Democratic Institute, 2013). Diese Zahl stammt aus 

dem Jahr 2013. Für die gesamte Stimmbevölkerung wird aktuell nur in Estland E-Voting 

eingesetzt (National Democratic Institute, 2013). Weitere Länder wie Kanada, Frankreich 

oder die Schweiz bieten E-Voting lediglich als Pilotversuch oder nur auf lokaler Ebene 

und nicht national an (National Democratic Institute, 2013). E-Voting gilt als neuer For-

schungsgegenstand, der noch nicht fundiert erforscht wurde. Das zeigt sich in der über-

schaubar vorhandenen Literatur. In dieser Arbeit wird Literatur von Nicole Goodman so-

wie Alvarez und Hall als essentielle Quelle verwendet. 
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1.4. Aufbau der Arbeit und Ziel 

In dieser Arbeit wird ein systematischer Vergleich vom E-Voting in Kanada und in der 

Schweiz erarbeitet. Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt in drei Teilen.  

Im ersten theoretischen Teil wird E-Voting als Begriff und Form definiert sowie der Sta-

tus quo des E-Votings in der Schweiz und des Referenzstaates Kanada untersucht. Diese 

Literaturauswertung soll unter anderem folgende Aspekte beantworten: Inwieweit wird 

E-Voting bereits praktiziert? Welches sind die rechtlichen Grundlagen und Aspekte? Im 

ersten Teil konzentriert sich die Arbeit auf die erste Unterfrage: Warum ist E-Voting in 

der Schweiz im Vergleich zu Kanada keine Norm? Unter Norm wird der Umgang von E-

Voting im ordentlichen Betrieb verstanden.  

Im zweiten Teil wird der analysierte und verglichene Status quo mittels eines Bewer-

tungsmodell qualitativ untersucht. Dieses Bewertungsmodell wird im Verlauf der Arbeit 

entwickelt und untersucht zentrale Kriterien, welche für die Einführung von E-Voting als 

ordentlicher Stimmkanal zentral sind. Das Modell basiert unter anderem auf der Literatur 

von Kanadas Erfolgsbeispiel der Stadt Markham. Mittels entwickelter Bewertungskrite-

rien sollen bestimmte Faktoren der Länder untersucht werden, welche für eine mögliche 

Entwicklung zentral sein könnten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Frage, welche 

unterschiedlichen Einflusskriterien in der Schweiz berücksichtigt werden müssen. Das 

Bewertungsmodell wird deshalb auf die Schweiz angewandt, um auf mögliche Entwick-

lungen schliessen zu können.  

Der dritte und letzte Teil der Arbeit befasst sich mit der Zusammenführung der Ergeb-

nisse und Beantwortung der Forschungsfrage aus den gewonnenen Erkenntnissen des ers-

ten und zweiten Teils der Arbeit. Die wissenschaftliche Arbeit wird als theoretisch-kon-

zeptionelle Arbeit geführt und mithilfe des Bewertungssystems qualitativ analysiert. Sie 

grenzt potentielle Entwicklungsszenarien für das E-Voting in der Schweiz ein. 

1.5. Methoden 

Die Recherche des ersten theoretischen Teils der Arbeit erfolgt durch umfangreiches Li-

teraturstudium. Dazu wird Literatur spezifisch für Kanada und die Schweiz berücksich-

tigt. Für Kanada hat die Professorin Nicole J. Goodman diverse Research Papers verfasst, 

welche eine gute Grundlage für die Erarbeitung der Forschungsfrage bilden. In der 

Schweiz bilden die E-Government Strategie und die Berichte des Bundesrates zu Vote 

électronique eine gute Grundlage. Ebenfalls haben diverse Kantone Berichte über ihre 
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Fortschritte in den Pilotprojekten publiziert. Weiter sind die Gesetzesgrundlagen Kanadas 

und der Schweiz eine wichtige Basis.  

Im zweiten qualitativen Teil wird ein Bewertungsmodell entwickelt, das analysiert, wel-

che Faktoren für den Erfolg von E-Voting als ordentliche Wahlmethode zentral sind. Das 

umfangreiche Modell deckt alle zentralen Faktoren ab, welche für die Einführung von E-

Voting als ordentlichen Stimmkanal notwendig sind. Das Bewertungsmodell wird auf die 

Schweiz angewandt, um im weiteren Verlauf der Arbeit auf die möglichen Entwicklun-

gen in der Schweiz schliessen zu können. Zur Auswertung dient unter anderem die bereits 

analysierte Literaturrecherche. 

Der dritte und letzte Teil der Arbeit dient zur Beantwortung der Forschungsfrage, indem 

aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen, mögliche Entwicklungen von E-Voting in der 

Schweiz in den nächsten zehn Jahren dargestellt werden. Dazu werden die bisherigen 

Erkenntnisse zusammengefasst und einander gegenübergestellt, um die Forschungsfrage 

qualitativ und präzise zu beantworten.  

1.6. Abgrenzung 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die nachfolgende Definition des Remote In-

ternet Votings von Alvarez und Hall, welche in Kapitel 2.2 präziser erläutert wird. Diese 

Definition behandelt die Anwendung des E-Votings mittels zeit- und ortsunabhängiger 

Devices, welche staatlich nicht kontrolliert werden und in privater Umgebung stattfinden. 

Zusätzlich wird die Definition des E-Votings als Synonym zu Online Voting und Internet 

Voting verwendet. Weiter beschränkt sich diese Arbeit auf potentielle Entwicklungen des 

E-Votings in der Schweiz im Vergleich zum Referenzstaat Kanada. Der Faktor der Da-

tensicherheit sowie die aktuell in der Schweiz und in Kanada geführte Diskussion dar-

über, sind nur beschränkt Bestandteil der Arbeit und werden nur soweit notwendig zur 

Beantwortung der Forschungsfrage verwendet. Des Weiteren wird auf eine detaillierte 

Beschreibung des politischen Systems von Kanada verzichtet.  
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2. Begriffserklärungen 

Das Kapitel gibt eine erste Abgrenzung und Definition der Thematik und bildet eine 

Grundlage für den theoretischen Teil dieser Arbeit.  

2.1. E-Government und E-Democracy 

Unter Electronic Government, oder kurz E-Government, wird der Einsatz von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) in öffentlichen Verwaltungen verstanden 

(Buess, Ramsden, & Bieri, 2019). Dazu haben Schedler, Summermatter und Schmidt in 

ihrer Publikation «Electronic Government einführen und entwickeln» folgende Defini-

tion verfasst: 

«Electronic Government ist eine Organisationsform des Staates, welche die Interaktionen 

und Wechselbeziehungen zwischen dem Staat und den Bürgern, privaten Unternehmun-

gen, Kunden und öffentlichen Institutionen durch den Einsatz von modernen Informa-

tions- und Kommunikationsformen integriert» (Schedler, Summermatter, & Schmidt, 

2003, S. 6). 

 

Abbildung 1: Umfassendes E-Government Modell ( Schedler et al., 2003, S. 113) 

In der Theorie wird der Begriff des E-Governments für diverse Konzepte und Anwen-

dungsmöglichkeiten verwendet. Diese Arbeit orientiert sich an der Definition und am 

umfassenden E-Government Modells von Schedler, Summermatter und Schmidt, wel-

ches in Abbildung 1 ersichtlich ist. Gründe dafür sind unter anderem, dass die E-Govern-

ment Definition von Schedler et al. die Verwaltung nicht als isolierte Organisation be-
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trachtet, sondern als Bestandteil eines Gebildes. Dieses wird auch von äusseren Bedin-

gungen oder Geschehnissen beeinflusst, welche folgend erläutert werden. Das Modell 

beinhaltet alle Einsatzmöglichkeiten des E-Governments (Schedler et al., 2003, S. 6). 

E-Government ist auch politisch relevant, da mittels E-Government Kontakt zu den Bür-

gerinnen und Bürgern erschlossen werden kann. Schedler et al. betonen, dass die Bevöl-

kerung mehr Transparenz der Verwaltung fordert (Schedler et al., 2003, S. 7). In Abbil-

dung 1 ist das umfassende E-Government Modell von Schedler et al. ersichtlich (Schedler 

et al., 2003, S. 113). Das Modell zeigt im Zentrum die vier Kernelemente des E-Govern-

ments, welche in der Abbildung mit einem Doppelpfeil dargestellt sind. Diese Kernele-

mente führen zu den einzelnen Managementbereichen Strategie, Struktur, Potenzial und 

Kultur. Für die Einführung von E-Government oder Elemente des E-Governments müs-

sen die notwendigen Aufwendungen der Verwaltung in Betracht gezogen werden (Sched-

ler et al., 2003, S. 63). Die Rahmenbedingungen in Form von Politik, Recht, Gesellschaft 

und Technik erweitern das Modell. Diese sind in jedem Fall neben den aktiven Tätigkei-

ten der Verwaltung zu berücksichtigen, da sie nur begrenzt beeinflusst werden können 

(Schedler et al., 2003, S. 103). Für diese Arbeit zentral ist das Element elektronische De-

mokratie und Partizipation (eDP). Die eDP beinhaltet die Vorbereitung, digitale Abbil-

dung und Unterstützung von demokratisch legitimierter Entscheidungsverfahren (Sched-

ler & Proeller, 2011, S. 271). Im Vergleich zu den anderen Kernelementen hat die eDP 

die höchste Anzahl an Interaktionspartnern. Darunter fallen Bürgerinnen und Bürger, Po-

litikerinnen und Politiker, Wählerinnen und Wähler, Lobbyistinnen und Lobbyisten wie 

auch Unternehmen als Sponsoren und Interessensvertreter, NGOs als Interessensvertre-

ter, das Parlament als Gesetzgeber und Entscheider sowie die Justiz als Rechtsprecher 

(Schedler et al., 2003, S. 26). Gemäss Schedler et. al gehört E-Voting zu den wichtigsten 

Anwendungen der eDP (Schedler et al., 2003, S. 27). Zu den drei weiteren Kernelementen 

des E-Governments gehören die elektronischen Produktionsnetzwerke (ePN), die elekt-

ronische interne Zusammenarbeit (eIC) und die elektronisch öffentlichen Leistungen 

(ePS) (Schedler et al., 2003, S. 113). Unter ePN wird die digitale Zusammenarbeit von 

öffentlichen und privaten Organisationen sowie die Zusammenarbeit von zwei öffentli-

chen Organisationen verstanden. Darunter fallen zum Beispiel Ausschreibungen (Sched-

ler et. al., 2003, S. 34). EPS, was im Englischen electronic Public Services bedeutet, sind 

die Erbringung von öffentlichen Leistungen in digitaler Form (Schedler & Proeller, 2011, 

S. 36). Ein Beispiel dazu wäre der E-Umzug. Der E-Umzug ermöglicht es Bürgerinnen 
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und Bürgern, einen Wohnortswechsel online zu melden, ohne beim Amt persönlich vor-

beizugehen. Alle bisherigen Elemente beschreiben die Beziehung der Verwaltung nach 

aussen. Das letzte Kernelement, die eIC, befasst sich mit der Kommunikation und Inter-

aktion von internen Vorgängen (Schedler et al., 2003, S. 41). Gemäss Schedler et al. ist 

die politische Struktur entscheidend, wenn dadurch beispielsweise E-Government durch 

einflussreiche Parteien oder Departemnte unterstützt wird (Schedler et al., 2003, S. 103). 

Auch die Thematik des E-Votings kann durch politische Rahmenbedingungen massge-

bend beeinflusst werden, besonders wenn sich Departemente oder einflussreiche Stellen 

gegen oder für das E-Voting entscheiden.  

Zur Thematik E-Government führt die United Nations Organization (UNO) eine E-

Government-Survey und erstellt ein internationales Ranking dazu. In der Tabelle zum E-

Government Development befand sich die Schweiz im Jahr 2016 im Vergleich zu den 

untersuchten Mitgliedstaaten auf Platz 28. Zwei Jahre später wurde die Schweiz bereits 

auf Platz 15 eingestuft (United Nations, 2018, S. 119). Die Schweiz hat somit innert zwei 

Jahren in der Thematik E-Government massiv Fortschritt erzielt und das Angebot ausge-

baut. Im Vergleich: Kanada wurde im Jahr 2016 auf Platz 14 bewertet und im Verlauf der 

zwei Jahre auf Nummer 23 abgewertet (United Nations, 2018, S. 119). Kanada wurde 

von neun Ländern überholt, unter anderem auch von der Schweiz. Führend in der Ent-

wicklung von E-Government sind Dänemark, Australien, Südkorea, Grossbritannien und 

Schweden (United Nations, 2018, S. 119). 

Mit E-Democracy ist die Digitalisierung der Demokratie gemeint oder gemäss Daniel 

Graf und Maximilian Stern auch die Digitalisierung des demokratischen Staatswesens 

(Graf & Stern, 2018, S. 43). Die Problematik bei E-Voting als Bestandteil des E-Govern-

ments und der E-Democracy ist unter anderem, wie notwendig E-Voting im Allgemeinen 

überhaupt ist. Graf und Stern erläutern in ihrem Werk «Agenda für eine digitale Demo-

kratie», dass der Staat an sich eine Monopolstellung hat und die Bürgerinnen und Bürger 

sich mit diesen Leistungen zufriedengeben müssen, da es keine andere Option gibt. Auch 

wenn der Staat in der Monopolstellung ist, wird fehlender Fortschritt oder Stagnation 

nicht gutgeheissen. Gemäss Graf und Stern muss der Staat zeitgemässe Leistungen an-

bieten, da er ansonsten an Legitimität verliert (Graf & Stern, 2018, S. 43).  

2.2. E-Voting 

E-Voting steht als Abkürzung für Electronic Voting. E-Voting, Internet Voting oder On-

line Voting sind gebräuchliche Begriffe, welche aktuell diskutiert werden. Der Begriff E-
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Voting ist in der Schweiz weit verbreitet, wobei in Kanada mehrheitlich die Begriffe In-

ternet Voting oder Online Voting verwendet werden. In dieser Arbeit werden diese drei 

Begriffe als Synonyme behandelt. Unter den Begriff E-Voting fallen unterschiedliche 

Ausführungsmöglichkeiten und nicht nur das in der Schweiz verbreitete Remote Internet 

Voting, unter welchem das Abstimmen oder Wählen von zu Hause aus verstanden wird. 

Alvarez und Hall (2003, S. 4) haben zwischen unterschiedlichen Typen für Internet Vo-

ting differenziert. Die Einteilung der Begrifflichkeiten stammt aus den USA. Diese sind 

Remote Internet Voting, Kiosk Internet Voting, Polling Place Internet Voting und Pre-

cinct Internet Voting und werden im folgenden Abschnitt erläutert: 

Remote Internet Voting wird als Methode beschrieben, bei der die Abstimmung über ei-

nen Computer stattfindet, welcher keiner Kontrolle des Staates steht und auch keinem 

fixen Ort zugeschrieben wird (Alvarez & Hall, 2003, S. 4). Die Stimmbürgerin oder der 

Stimmbürger kann somit individuell und ortsunabhängig an Wahlen oder Abstimmungen 

teilnehmen.  

Kiosk Internet Voting beschreibt den Wahlvorgang, welcher durch einen Computer an 

einem bestimmten Ort vorgenommen wird, der vom Staat kontrolliert wird und sich aus-

serhalb des Abstimmungsortes befindet (Alvarez & Hall, 2003, S. 4). Alvarez und Hall 

möchten mit dieser Einteilung das elektronische Wählen und Abstimmen an Kioskplatt-

formen, in Shoppingmalls oder auch aus der Armee definieren.  

Polling Place Internet Voting beinhaltet ebenfalls einen staatlich kontrollierten Computer, 

welcher sich an einem Abstimmungsstandort befindet (Alvarez & Hall, 2003, S. 4). Ein 

direkter Vergleich dieser Methode zur Schweiz ist nur bedingt möglich. Beispielsweise 

könnte ein Stadtzürcher in Winterthur für die kantonalen Wahlen elektronisch abstimmen 

auch wenn der Stadtzürcher in der Stadt Zürich stimm- und wahlberechtigt ist.  

Als vierte Methode wird das Precinct Internet Voting beschrieben (Alvarez & Hall, 2003, 

S. 4). Es unterscheidet sich zum Polling Place Internet Voting dadurch, dass nur an dem 

Standort an dem die Bürgerin oder der Bürger auch stimmberechtigt ist, abgestimmt oder 

gewählt werden darf. Demnach müsste der Stadtzürcher an einem Abstimmungsort in der 

Stadt Zürich zur Wahl gehen und kann nicht beliebig entscheiden, wohin er geht. Das hier 

genannte Beispiel zur Schweiz gilt nur bedingt als Vergleich, da sich das amerikanische 

System wesentlich von dem der Schweiz unterscheidet.  
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3. Status quo E-Voting  

Um auf Entwicklungsszenarien der Schweiz im Vergleich zu Kanada schliessen zu kön-

nen, muss zuerst der aktuelle Stand vom E-Voting in der Schweiz und in Kanada erfasst 

und analysiert werden.  

3.1. Status quo Schweiz 

Auf der Homepage der Bundeskanzlei wird das Projekt Vote électronique vorgestellt. Das 

Projekt wurde vom Bundesrat, welcher den Auftrag vom Parlament erhalten hat, an die 

Bundeskanzlei übergeben. Diese hat ein Projektteam mit vier Mitgliedern für die opera-

tive und fachliche Leitung beauftragt (Bundeskanzlei, 2019c). Die Schweiz startete als 

demokratisches Land mit drei Pilotkantonen bereits im Jahr 2000 das Projekt Vote 

électronique (Bundeskanzlei, 2019h). Schweizweit sind Kantone für die Organisation von 

Wahlen und Abstimmungen verantwortlich. Zu den damaligen Pilotkantonen gehörten 

Genf, Neuchâtel und Zürich (Bundeskanzlei, 2019c). Jeder dieser drei Pilotkantone ent-

wickelte ein anderes System, mit welchem E-Voting als Wahlmethode angeboten werden 

konnte (Bundesrat, 2006). Zum heutigen Zeitpunkt führen Genf und Neuchâtel weiterhin 

ihre Abstimmung mit E-Voting durch, Zürich hingegen hat seine Versuche mit der elekt-

ronischen Abstimmung aktuell eingestellt, wie im Verlauf des Kapitels in der Abbildung 

2 zu erkennen ist. Unter Versuche werden in dieser Arbeit die Tests der elektronischen 

Stimmabgabe in den Testgemeinden verstanden, welche unter den in Kapitel 3.1.1 ge-

nannten Bedingungen stattfinden und im Umfang beschränkt sind. Der Bundesrat möchte 

durch die Investition in die Thematik Vote électronique zur Qualitätsverbesserung beitra-

gen (Bundesrat, 2013). Er ist der Meinung, dass dadurch der Stimmabgabeprozess opti-

miert und zugänglicher für alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gemacht wird, wel-

che im Ausland wohnen oder eine Beeinträchtigung haben. Besonders legt der Bundesrat 

Wert darauf, dass sehbehinderte Personen die Möglichkeit haben, ihre Stimme eigenhän-

dig mit der Wahrung des Stimmgeheimnisses abgeben zu können (Bundesrat, 2013). Im 

Bericht des Bundesrates über die Pilotprojekte zu Vote électronique aus dem Jahr 2006, 

wird über Ergebnisse aus dem Zeitraum von 2001 bis 2005 festgehalten, dass kein Grund 

für die Einstellung der bis angehend erfolgreichen Pilotprojekte besteht. Im weiteren Vor-

gehen hält der Bundesrat fest, dass er Rechtsgrundlagen schaffen muss, um die Einfüh-

rung für die Kantone koordiniert und geordnet zu ermöglichen (Bundesrat, 2006). Der 

Bundesrat hat 2006 aufgrund der erfolgreich verlaufenden Pilotprojekte beschlossen, die 

Ausdehnung von E-Voting schrittweise voranzutreiben. Dies bestätigt auch die E-
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Government Strategie 2007 (Schweizerische Eidgenossenschaft, & Konferenz der Kan-

tonsregierungen, 2016). 

Der folgende Exkurs dient zum besseren Verständnis des politischen Systems der 

Schweiz. Die Schweiz führt als direkte Demokratie alle vier Jahre Nationalrats- und Stän-

deratswahlen durch, bei denen die Bevölkerung Personen aus dem eigenen Kanton wäh-

len kann. Der Nationalrat repräsentiert die Bevölkerung und wird primär nach parteipoli-

tischen Gegebenheiten geführt (Ebnöther, 2017, S. 122). Der Ständerat vertritt nicht nur 

die Kantone, sondern auch die sprachlichen und kulturellen Unterschiede in der Schweiz 

und pflegt im Vergleich zum Nationalrat eine bedachtere Vorgehensweise (Ebnöther, 

2017, S. 124f.). Gemäss Christoph Ebnöther liegt der Ständerat oftmals näher beim Bun-

desrat als beim Nationalrat (Ebnöther, 2017, S. 127). Die Wahl des National- und Stän-

derats genügt gemäss Ebnöther nicht für eine direkte Demokratie (Ebnöther, 2017, S. 42). 

Zu einer direkten Demokratie gehört, dass die Stimmberechtigten bei politischen Ent-

scheidungen direkt Einfluss nehmen können. In der Schweiz haben die Stimmbürger 

dadurch das endgültige Entscheidungsrecht bei Sachfragen (Ebnöther, 2017, S. 42). Die-

sen Einfluss können die Stimmberechtigten durch die viermal jährlich stattfindenden 

Volksabstimmungen ausüben. An den Volksabstimmungen nehmen in der Schweiz zum 

aktuellen Stand durchschnittlich rund 2.36 Millionen stimmberechtigte Personen teil, wie 

das Bundesamt für Statistik veröffentlicht (BFS, 2018b). Gesamthaft sind in der Schweiz 

aktuell rund 5.4 Millionen Personen stimmberechtigt (BFS, 2018b). Die durchschnittliche 

Stimmbeteiligung betrug im Jahr 2018 43.7 Prozent (BFS, 2018b). In der Schweiz beläuft 

sich die durchschnittlich jährliche Stimmbeteiligung zwischen 38 und 53 Prozent, wobei 

gewisse Abtimmungen einen höheren Wert erzielt haben, wie beispielsweise die Durch-

setzungsinitiative oder die Abstimmung über den Beitritt in den Europäischen Wirt-

schaftsraum (BFS, 2018b).  

3.1.1. Gesetzliche Grundlagen 

Um Versuche von E-Voting zu ermöglichen mussten gesetzliche Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. Artikel 39 in der Bundesverfassung (BV) regelt die Ausübung der 

politischen Rechte. Darin wird festgehalten, dass der Bund die Ausübung der politischen 

Rechte in eidgenössischen Abstimmungen regelt und die Kantone die kantonalen und 

kommunalen Angelegenheiten (Art. 39 Abs. 1 BV, 2018). Im Bundesgesetz über die po-

litischen Rechte (BPR) wurde im Artikel 8a die Elektronische Stimmabgabe gesetzlich 
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geregelt. Seit 2003 kann der Bundesrat mit interessierten Kantonen oder Gemeinden ört-

lich, zeitlich und sachlich begrenze Versuche mit E-Voting erlauben (Art. 8a Abs. 1 BPR, 

2003). Der Bundesrat ist seit 2008 befähigt, Kantonen E-Voting auf eine von ihm festge-

legte Frist weiterzuführen, sofern die Kantone E-Voting längerfristig reibungslos und er-

folgreich durchgeführt haben (Art. 8a Abs. 1bis BPR, 2008). Weiter wurde festgehalten, 

dass sowohl Missbrauch ausgeschlossen, als auch Kontrolle stets gewährleistet sein muss 

(Art. 8a Abs. 2 BPR, 2003). Zusätzlich wurde in der Verordnung über die politischen 

Rechte (VPR) unter Abschnitt 6a «Versuche mit elektronischer Stimmabgabe» Richtli-

nien zum E-Voting festgehalten. In der VPR wurde im Artikel 27a seit Inkraftsetzung im 

Januar 2014 festgehalten, dass für alle Versuche der elektronischen Stimmabgabe eine 

Grundbewilligung des Bundesrates benötigt wird (Art. 27a Abs. 1 VPR, 2014). Wenn 

Kantone sich für E-Voting entscheiden, müssen sie beim Bund eine Grundbewilligung 

beantragen, welche für höchstens fünf Urnengänge bewilligt wird (Art. 27a Abs. 2 VPR, 

2014). Des Weiteren müssen die Kantone, welche eine Grundbewilligung erhalten haben, 

für jeden Urnengang, bei welchem die elektronische Stimmabgabe genutzt werden 

möchte, bei der Bundeskanzlei eine Zulassung beantragen (Art. 27e Abs. 1 VPR, 2014). 

Der Bundesrat kann den Kantonen das E-Voting unter der Voraussetzung, dass der Kan-

ton mindestens fünf aufeinanderfolgende Einzelversuche ohne Zwischenfälle vorweisen 

kann, auch für eidgenössische Volksabstimmungen bewilligen (Art. 27a Abs. 3 VPR, 

2014). Ausgenommen wurde das E-Voting bei Nationalratswahlen. Für Nationalratswah-

len muss eine besondere Grundbewilligung angefordert werden (Art. 27a Abs 4. VPR, 

2014). Die Grundbewilligung fürs E-Voting kann unter folgenden Voraussetzungen er-

teilt werden (Art. 27b Abs. a VPR, 2014). Der Kanton muss folgende Punkte sicherstel-

len:  

Erstens, die Kontrolle der Stimmberechtigung (Art. 27b Abs. a Ziff. 1 VPR, 2014). Dies 

bedeutet, dass nur stimmberechtigte Personen teilnehmen können. Zweitens, die Einma-

ligkeit der Stimmabgabe – jede Stimmbürgerin oder jeder Stimmbürger verfügt nur über 

eine einzige Stimme (Art. 27b Abs. a Ziff. 2 VPR, 2014). Drittens, die zuverlässige Wie-

dergabe unverfälschte Willenskundgabe (Art. 27b Abs. a Ziff. 3 VPR, 2014). Dies bedeu-

tet, dass die erhaltenen Stimmen nicht verändert, umgeleitet oder abgefangen werden 

können. Viertens, das Stimmgeheimnis. Das Stimmgeheimnis muss gewährt werden und 

Dritte können keine Kenntnis des Inhaltes erhalten (Art. 27b Abs. a Ziff. 4 VPR, 2014). 
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Zum Schluss muss die Regelkonformität des Urnengangs gegeben und kein systemati-

scher Missbrauch möglich sein (Art. 27b Abs. a Ziff. 5 VPR, 2014). Das bedeutet, dass 

die vorgegebenen Richtlinien eingehalten werden müssen.  

E-Voting ist noch nicht im ordentlichen Betrieb, deshalb hat die Bundeskanzlei Anforde-

rungen festgelegt, welche von den Systemen, die die Kantone selbst auswählen dürfen, 

eingehalten sein müssen. Gemäss Artikel 27f VPR dürfen maximal 30 Prozent der 

Stimmberechtigten eines Kantons zur elektronischen Stimmabgabe zugelassen werden, 

gesamtschweizerisch darf die Limite von 10 Prozent elektronischer Stimmabgaben nicht 

überschritten werden (Art. 27f VPR, 2014). Ein Kanton ohne eigenes System kann sich 

entweder dem System eines anderen Kantons anschliessen oder ein privates Unternehmen 

beiziehen, welches für die Durchführung der elektronischen Stimmabgabe und Entwick-

lung eines eigenen Systems zuständig ist (Art. 27k VPR, 2014).  

3.1.2. Entwicklungen E-Voting 

Zum aktuellen Stand haben in der Schweiz gemäss der Geschäftsstelle E-Government 

Schweiz rund zwei Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung die Möglichkeit mittels 

E-Voting abzustimmen (Buess et al., 2019, S. 5).  

Im April 2018 hat die Expertengruppe elektronische Stimmabgabe (EXVE) einen 

Schlussbericht verfasst (EXVE, 2018). Die Expertengruppe wurde im Jahr davor von der 

Bundeskanzlei, welche den Auftrag vom Bundesrat erhalten hat, zum Zweck der Über-

führung von E-Voting als ordentlichen dritten Stimmkanal zusammengestellt (EXVE, 

2018, S. 4). In ihrem Bericht wurden Empfehlungen an den Bundesrat ausgesprochen. 

Die EXVE hat unter anderem empfohlen, dass der neu einzuführende elektronische 

Stimmkanal wenn immer möglich im ordentlichen Betrieb gleich zu behandeln ist, wie 

die anderen Stimmkanäle. Ebenfalls wurde empfohlen, dass der Bund für die Beschaffung 

und den Einsatz von geeigneten Systemen nicht zuständig ist, sondern dies in der Hoheit 

der Kantone liegt. Weiter soll der Bund nur das regeln, was nötig ist und in nicht zwin-

genden Bereichen den Kantonen Spielraum lassen (EXVE, 2018, S. 40). Dies obliegt dem 

allgegenwärtigen Föderalismus in der Schweiz, bei welchem gewisse Kompetenzen den 

unterschiedlichen Ebenen zugesprochen werden. Die Regelung von nationalen Themati-

ken, wie beispielsweise Sicherheitsanforderungen, sollen stets auf Bundesebene geregelt 

werden (EXVE, 2018, S. 40). Die aktuellen Sicherheitsanforderungen, welche bereits er-

läutert wurden, gehören weiterhin zur Kompetenz des Bundes (EXVE, 2018, S. 40). Die 
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Kantone erhalten im Gegenzug gewisse Freiheiten was die Umsetzung betrifft und müs-

sen den Anforderungen des Bundes entsprechen. Beispielsweise dürfen die Kantone die 

Systeme selbst auswählen, unter der Bedingung, dass diese den Vorgaben des Bundes 

entsprechen. Die EXVE empfiehlt, dass keine Begrenzungen für den ordentlichen Betrieb 

bestehen sollten, wie dies aktuell im Art. 27f der VPR der Fall ist. Dies soll Übergangs-

lösungen oder gestaffelte Einführungen ausschliessen (EXVE, 2018, S. 41). Demateria-

lisierung war ebenfalls eine wichtige Thematik der EXVE. Unter Dematerialisierung wird 

die Reduktion vom Versand der Papierunterlagen an alle stimmbeteiligten Haushalte ver-

standen. Ihre Empfehlung ist es, dass das papierarme E-Voting durch Anpassungen im 

Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) auch im ordentlichen Betrieb ermöglicht 

wird. Dazu müssen die Behörden stets transparent informieren (EXVE, 2018, S. 41). Mit 

papierarmem E-Voting wird das Versenden von den notwendigen Unterlagen zum E-Vo-

ting selbst verstanden, demnach ein PIN oder anderer Sicherheitsschlüssel, welcher für 

das Login benötigt wird. Alle Informationen zu den Referenden oder Initiativen sind on-

line zugänglich und müssen nicht mehr wie bisher in Papierform an jeden Haushalt ver-

sandt werden. Essentiell ist beim papierarmen E-Voting, dass alle Bürger klar und deut-

lich über die Informationsbeschaffung aufgeklärt sind und die Behörden transparent in-

formieren. Dies bedeutet, dass der Bevölkerung bewusst sein muss, dass die Unterlagen 

digital verfügbar sind und wie sie Zugang zu diesen erhält. Zum Abschluss hält die EXVE 

fest, dass Lösungen für Notfallszenarien wie Totalausfall oder Manipulationsversuche 

bestehen müssen. Es obliegt den Kantonen, welche Stimmkanäle sie anbieten möchten 

(EXVE, 2018, S. 42). So können Kantone im ordentlichen Betrieb selbst entscheiden, ob 

E-Voting als ergänzender oder ersetzender Kanal angeboten werden soll.  

3.1.3. Vernehmlassung zur Änderung des BPR 

An der Medienkonferenz vom 27. Juni 2018 sprachen der Bundeskanzler Walter Thurn-

herr, die Staatsschreiberin des Kanton Basel-Stadt und Präsidentin der Schweizerischen 

Staatsschreiberkonferenz (SSK) sowie Prof. Dr. Ulrich Ultes-Nitsche, Professor für In-

formatik am Informatikdepartement der Universität Freiburg über E-Voting. Zentrale 

Punkte dieser Medienkonferenz waren Entscheide, welche in die Vernehmlassung des 

Bundesrates zur Änderung über das Bundesgesetz der politischen Rechte (BPR) einflies-

sen sollten. Mit der Teilrevision des BPR würde der aktuelle Versuchsbetrieb in den or-

dentlichen Betrieb überführt werden (Bundeskanzlei, 2019a). Walter Thurnherr listet auf, 

dass im weiteren Verlauf die Kantone nicht für jede Abstimmung eine Zulassung benöti-
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gen, wie dies bis jetzt durch Art. 27e VPR geregelt ist (Thurnherr, Schüpbach-Guggen-

bühl, & Ultes-Nitsche, 2018). Zusätzlich gilt die Bewilligung für den Einsatz von E-Vo-

ting unbefristet. Die Bewilligung kann jederzeit sistiert oder entzogen werden (Thurnherr 

et al., 2018). Weiterhin dürfen die Kantone selbst entscheiden, ob sie den dritten Stimm-

kanal der elektronischen Abstimmung anbieten möchten oder nicht. Wichtig ist gemäss 

Thurnherr, dass die vollständige Verifizierbarkeit gegeben ist (Thurnherr et al., 2018). 

Aktuell ist die individuelle Verifizierbarkeit gegeben, dies bedeutet, dass die Stimmbe-

rechtigten selbst überprüfen können, ob ihre Stimme korrekt eingereicht oder verfälscht 

wurde (Thurnherr et al., 2018). Dies funktioniert durch physisch vorhandene Prüfcodes, 

der mit den angezeigten Codes bei der Stimmabgabe übereinstimmen muss. Stimmt die 

individuelle Prüfung nicht überein, haben die Wählenden die Möglichkeit, die briefliche 

Stimmabgabe vorzunehmen (Die Post, 2019c). Vollständige Verifizierbarkeit bedeutet 

gemäss Ulrich Ultes-Nitsche, dass das Ergebnis nachvollziehbar ist und trotzdem das 

Stimmgeheimnis bewahrt wird. Beweisen lässt sich dies dadurch, dass die exakte Anzahl 

abgegebener Stimmen gemischt wird und keine Stimme verändert, weggelassen oder hin-

zugeführt wurde (Thurnherr et al., 2018). Die vollständige Verifizierbarkeit gewährleis-

tet, dass Fehler sowie Manipulationen entdeckt werden (Bundeskanzlei, 2019a). Der In-

formatikprozess beschreibt den Vorgang so, dass die Stimmabgaben kryptografisch ver-

ändert werden. Mittels der kryptografischen Anpassung kann der Inhalt der Stimmabgabe 

nicht mit der Person in Verbindung gebracht werden. Weiter besteht keine Möglichkeit, 

dass unbemerkt neue Stimmabgaben hinzugefügt werden können (Thurnherr et al., 2018). 

Mittels der vollständigen Verifizierbarkeit kann das Stimmgeheimnis bewahrt werden 

und zwar dadurch, dass keine abgegebene Stimme auf die Stimmbürgerin oder den 

Stimmbürger zurückführbar ist. Ausserdem kann bestätigt werden, dass kein Fehler oder 

keine Manipulation stattgefunden hat. Mit der individuellen Verifizierbarkeit kann jede 

Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger selbst überprüfen, ob seine Stimme wie ge-

wünscht eingereicht wurde. Die vollständige sowie individuelle Verifizierbarkeit sind 

Mittel, bei denen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die elektronische Stimmab-

gabe auf ihre politischen Rechte überprüfen können. Die vollständige Verifizierbarkeit 

ist eine Bedingung, welche die Umsetzung durch ein geeignetes System erschwert. Die 

Problematik und besonders die Schwierigkeit an der Thematik ist, dass das System in der 

Lage sein muss, die Stimmen zu erhalten und nicht zuzuordnen. Nur so kann das Wahl-

geheimnis bewahrt werden.  
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Die Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 

(BPR) beantragt, dass E-Voting als ordentliches Verfahren der Stimmabgabe gesetzlich 

geregelt wird, wie der erläuternde Bericht zur Vernehmlassung festhält. Mit dieser Ver-

ankerung im Gesetz müssen die grundlegenden Bestimmungen bundesrechtlich festge-

legt werden. Wie bereits durch Ultes-Nitsche erläutert, gehört die vollständige Verifizier-

barkeit unter Wahrung des Stimmgeheimnisses darunter. Des Weiteren muss das System 

barrierefrei nutzbar und zertifiziert sein und Transparenz bieten. Ausserdem müssen die 

Risiken des Systems laufend durch die Kantone beurteilt werden (Bundeskanzlei, 2018a, 

S. 5). Die unter Artikel 27f des VPR festgehaltenen Begrenzungen der Stimmabgabe via 

elektronischem Weg, sind gemäss Ansicht der Vernehmlassung nicht mehr erforderlich 

und können deswegen aufgelöst werden (Bundeskanzlei, 2018a, S. 5). Zu begründen ist 

dies durch die neue Pflicht der vollständig verifizierten Systeme. Die Systeme erhalten 

die Zertifizierung von einer externen Stelle, welche durch die schweizerische Akkreditie-

rungsstelle akkreditiert ist (Bundeskanzlei, 2018a, S. 17). Auch sollen neu die Stimm-

rechtsunterlagen den angemeldeten elektronischen Wählerinnen und Wählern nur elekt-

ronisch zur Verfügung gestellt werden. Die Stimmberechtigten erhalten lediglich die Un-

terlagen, welche für die elektronische Stimmabgabe unabdingbar sind, in Papierform 

(Bundeskanzlei, 2018a, S. 5).  

3.1.4. E-Voting Systeme 

In der Schweiz werden aktuell zwei unterschiedliche Systeme zur Nutzung des dritten 

Stimmkanals angeboten: Das E-Voting System der Schweizerischen Post, welches vom 

spanischen Anbieter Scytl entwickelt wurde und das E-Voting System CHVote, welches 

vom Kanton Genf entwickelt wurde. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vernehmlas-

sung des Bundesrates betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die politischen 

Rechte (BPR) hat der Kanton Genf im November 2018 entschieden, sein System, das 

CHVote, nicht weiterzuentwickeln. Er möchte ab dem Jahr 2020 kein eigenes System 

mehr anbieten (Bundeskanzlei, 2018). Gründe dafür sind gemäss der NZZ die hohen Kos-

ten der Entwicklung eines geeigneten Systems (Mäder, 2018). Die NZZ schreibt, dass die 

Kantone Aargau, Bern, Luzern, St. Gallen und Waadt vom selben System profitieren. Die 

Kantone beteiligen sich an den Kosten für die Benutzung, aber nicht an den Entwick-

lungskosten, welche aufgrund der erhöhten Sicherheitsaspekte teurer ausfallen als geplant 

(Mäder, 2018). Mit der Einstellung des E-Voting Systems CHVote steht zurzeit nur das 

System der Schweizerischen Post zur Verfügung. In der Schweiz wurden seit dem Jahr 
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2000 über 300 erfolgreiche Versuche von E-Voting durchgeführt (Bundeskanzlei, 

2019c). Auf der Abbildung 2 ist der aktuelle Stand der Versuche grafisch abgebildet.  

Zu erkennen sind in dunkelgrün alle aktuell stattfindenden Versuche mit E-Voting. Das 

System der Schweizerischen Post wird von den Kantonen Basel-Stadt, Neuchâtel, Fri-

bourg und Thurgau verwendet (Bundeskanzlei, 2019c). Die Kantone Aargau, Bern, Lu-

zern, St. Gallen, Waadt sowie Genf benutzen das System CHVote des Kanton Genfs, 

welches, wie bereits erläutert, ab 2020 nicht mehr weitergeführt wird. Als Konsequenz 

dieser Entscheidung des Kanton Genfs bleibt diesen Kantonen nur die Option sich dem 

System der Schweizerischen Post anzuschliessen oder die Versuche mit E-Voting einzu-

stellen. Gemäss der Tagesschau vom 28. November 2018 prüfen die Kantone Bern, Lu-

zern, Aargau und St. Gallen bereits auf das System der Post umzusteigen (Tagesschau, 

2018). Die Problematik beim System für E-Voting, welches sich von anderen digitalen 

Systemen, wie zum Beispiel dem E-Banking unterscheidet, ist unter anderem, dass beim 

E-Voting System der Host des Systems sowie der Bund keine Informationen dazu erhal-

ten dürfen, wie die Wählerin oder der Wähler abgestimmt hat.  

 

Abbildung 2: Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe an eidgenössischen Urnengängen (Bundeskanzlei, 2019c)  

Das E-Voting System der Schweizerischen Post wird in der Zeit vom 25. Februar bis zum 

24. März 2019 mittels eines öffentlichen Intrusionstests getestet, wie die Bundeskanzlei 
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in der Medienmitteilung vom 7. Februar 2019 schreibt (Bundeskanzlei, 2019a). Ein In-

trusionstest ist ein Test, bei dem das System öffentlich auf seine Sicherheit geprüft wird 

und von unterschiedlichen Personen weltweit getestet werden kann. Das Besondere am 

System der Post ist, dass es das erste E-Voting System in der Schweiz ist, welches in der 

Lage sein soll, vollständige Verifizierbarkeit anzubieten. Vollständige Verifizierbarkeit 

ist eine neue Anforderung an ein E-Voting System, wie dies die Vernehmlassung durch 

den Bundesrat vorsieht. Alle E-Voting Systeme werden Intrusionstests unterzogen, bevor 

diese erstmalig im ordentlichen Betrieb genutzt werden, wie dies der Bund und die Kan-

tone entschieden haben (Bundeskanzlei, 2019a). Die Post hat Vorgaben dazu erstellt. Zu-

sätzlich mussten sich alle Personen, welche am Test teilnehmen, vorgängig registrieren 

lassen (Bundeskanzlei, 2019a). Durch das Offenlegen des Quellcodes können Hacker 

weltweit versuchen, Stimmen zu manipulieren, Sicherheitsmassnahmen zu umgehen oder 

zu blockieren und die abgegebenen Stimmen zu entschlüsseln, um das Wahlgeheimnis zu 

übergehen (Bundeskanzlei, 2019a). Ziel dieser Veröffentlichung ist es gemäss der Post, 

Rückmeldungen von Experten zu erhalten und so Verbesserungsmöglichkeiten zu erken-

nen und umzusetzen. Weiter versuchte die Post das Vertrauen der Öffentlichkeit zu ge-

winnen und nachhaltig aufzubauen (Die Post, 2019b). In der Medienmitteilung Ende 

März 2019 teilt die Post mit, dass das System für die Abstimmung im Mai 2019 nicht zur 

Verfügung stehen wird, da sie den Quellcode korrigieren und es erneut von unabhängigen 

Experten prüfen lassen werden (Die Post, 2019a). Ebenfalls halten sie fest, dass obwohl 

die elektronische Urne nicht gehackt werden konnte, kritische Fehler vorhanden seien, 

welche behoben werden müssen (Die Post, 2019a).  

3.1.5. Erfolgsbeispiel Kanton Zürich 

Ergänzend zum allgemeinen Stand des E-Votings der Schweiz möchte diese Arbeit ge-

zielt einzelne Pilotprojekte, respektive Erfolgsbeispiele vergleichen. Diese Arbeit befasst 

sich hierfür mit dem Kanton Zürich. Grund dafür ist, dass der Kanton Zürich viel detail-

liertes Informationsmaterial öffentlich zur Verfügung stellt.  

Wie bereits beschrieben gehört der Kanton Zürich zu den drei Pionierkantonen, welche 

E-Voting von Beginn an angeboten haben. Gemäss dem Schlussbericht zum Vorprojekt 

für einen flächendeckenden Einsatz von E-Voting, hat der Kanton Zürich bis 2011 aus 

insgesamt elf Testgemeinden 87'000 Stimmberechtigte mittels E-Voting abstimmen las-

sen (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 3). Im Jahr 2014 konnte der Kanton Zürich für 

all seine Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, rund 24'000 Personen, E-Voting 
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anbieten (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 3). Im Jahr 2016 wurde die Direktion der 

Justiz des Inneren beauftragt, ein Vorprojekt durchzuführen, um eine flächendeckende 

Einführung zu überprüfen. Der Kanton Zürich hat das Gesamtprojekt der Einführung in 

Etappen gegliedert. Geplant ist, bis 2020 / 2021 die Gesetze über die politischen Rechte 

zu revidieren und so gesetzliche Grundlagen für den ordentlichen Betrieb zu schaffen. 

Weiter sollen in der gleichen Zeitperiode Ausschreibungen für die Durchführung der Ent-

wicklung des Systems stattfinden und ein Vergabeentscheid stattfinden. Im Jahr 2021 / 

2022 soll der erste Systemeinsatz sowie der Aufbau und die Einführung von E-Voting im 

Kanton Zürich stattfinden (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 3). Geprüft wurden im 

Vorprojekt die unterschiedlichen Abstimmungsvarianten. Zum einen das traditionelle E-

Voting, bei welchem die Stimmberechtigten wie gewohnt alle Unterlagen inklusive den 

E-Voting Zugangsdaten erhalten und somit selbst entscheiden, welche Methode sie nut-

zen möchten. Zudem musste stets geprüft werden, ob die Stimmberechtigten nicht zu-

sätzlich zum E-Voting auch brieflich oder an der Urne abstimmen (Langenauer & Leder-

gerber, 2018, S. 6). Ansonsten bestehe die Möglichkeit, dass die Stimmberechtigten im 

traditionellen Verfahren doppelt abstimmen könnten. Das Verfahren E-Voting à la 

Neuchâtel verläuft so, dass sich die Stimmberechtigten als elektronische Stimmbürger 

vermerken lassen, aber trotzdem weiterhin zusätzlich zur elektronischen Stimmabgabe 

brieflich oder an der Urne abstimmen (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 6). Das würde 

zwar die Anzahl der Prüfungen, die im traditionellen Verfahren durchgeführt werden, 

reduzieren, aber würde auch den Sinn von E-Voting in Frage stellen. Als drittes Verfahren 

wird das papierarme E-Voting vorgestellt. In diesem müssen sich Interessierte bei der 

Gemeinde registrieren lassen und verzichten so bewusst auf die anderen zwei Abstim-

mungsmethoden (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 6). Als vierte und letzte Variante 

wurde das papierlose E-Voting vorgestellt. Das Papierlose entspricht dem Papierarmen, 

wobei zusätzlich auf die physische Zusendung der Unterlagen verzichtet wird (Lange-

nauer & Ledergerber, 2018, S. 7). Im Schlussbericht des Vorprojekts für einen flächen-

deckenden Einsatz von E-Voting, hat der Kanton Zürich die Empfehlung ausgesprochen, 

papierarmes E-Voting einzuführen (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 17). Weiter be-

achtet der Schlussbericht die finanzielle Perspektive des E-Votings. Zur finanziellen Ana-

lyse wurden Gemeinden betrachtet, welche zusammen rund 95 Prozent der Stimmberech-

tigten ausmachen (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 10).  
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Abbildung 3: Kostenverlagerung pro Jahr im Vergleich (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 10) 

In Abbildung 3 sind die jährlichen Kostenverlagerungen im Vergleich zur Situation ohne 

E-Voting dargestellt. Der Kanton Zürich rechnet mit einer Stimmbeteiligung von 48.6 

Prozent, dem Mittelwert des Kanton Zürichs in den letzten vier Jahren. Des Weiteren geht 

der Kanton Zürich davon aus, dass pro Jahr mit einem Anstieg von 1 bis 2 Prozent ge-

rechnet werden darf. Die Kosteneinsparungen sind unter anderem Kosten für Druck, Ver-

packung, Versand sowie Aufwand für Auszählungen (Langenauer & Ledergerber, 2018, 

S. 12). Es ist zu berücksichtigen, dass in der Analyse keine Kosten zur Einführung des 

Systems oder Kosten zur Weiterentwicklung oder Wartung des E-Votings Systems auf-

geführt sind.  

 

Abbildung 4: Kostenverlagerung mit Berücksichtigung Zusatzkosten (Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 12) 

In Abbildung 4 sind die Kostenverlagerungen mit den anfallenden Zusatzkosten darge-

stellt. Auch hier werden die Kosten für das E-Voting System nicht berücksichtigt. Aus 

den beiden Abbildungen ist ersichtlich, dass die Variante des papierarmen E-Votings das 

grösste Einsparpotential hat. Zu den in der Abbildung 4 benannten Zusatzkosten gehören 
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eine zusätzliche Stelle für die Stellvertretung im Betrieb, die Sicherstellung dessen Sup-

ports der E-Voter sowie die jährlichen Kosten für das kantonale Stimm- und Wahlregister 

(Langenauer & Ledergerber, 2018, S. 12). Auch wenn Zusatzkosten anfallen, kann mit 

Einsparungen gerechnet werden, wie in Abbildung 4 ersichtlich ist. Aus den Daten lässt 

sich schliessen, dass papierloses E-Voting die höchsten Kosteneinsparungen bringen 

würde. Das papierlose Verfahren ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht realisierbar, weil die 

dazu notwendige Technik noch nicht auf dem erforderlichen Stand ist. Stattdessen eignet 

sich weiter das papierarme E-Voting, welches im Vergleich die meisten Einsparungen 

bietet.  

Gemäss Abbildung 2 ist das E-Voting aktuell nicht mehr im Kanton Zürich verfügbar. 

Wie die NZZ schreibt, hat eine Zürcher Kantonsratskommission empfohlen, dass dem E-

Voting das Geld in der Finanzplanung gestrichen werden sollte (Flury, 2018a). Die Strei-

chung einer 100 Prozentstelle, zur Ausschreibung und Beschaffung eines E-Voting Sys-

tems, wurde im Parlament mit 143 zu 24 Stimmen angenommen (Flury, 2018b). Trotz 

den Kürzungen wird die Verwaltung gemäss NZZ die Vorbereitungen für ein flächende-

ckendes E-Voting weiterführen. Begründet wird dies dadurch, dass es sich um eine Fi-

nanzplanung handelt und nicht um das Budget (Flury, 2018b). Demnach ist keine ver-

bindliche Auflage für den Regierungsrat der Stadt Zürich vorhanden, auch wenn der Kan-

tonsrat die Kürzung befürwortet hat. Des Weiteren schreibt die NZZ, dass das Statische 

Amt, welches mit der Aufgabe zur Einführung des E-Votings beauftragt wurde, das Geld 

bis 2022 gar nicht benötigen würde (Flury, 2018a). In der Medienmitteilung vom Kanton 

Zürich wurde über die Vernehmlassungsvorlage des E-Voting informiert (Fehr, 2018). 

Der Regierungsrat der Stadt Zürich verkündet, dass er eine gesetzliche Grundlage für das 

E-Voting schaffen möchte und folglich eine Änderung über die politischen Rechte vor-

bereiten lässt (Fehr, 2018).  

3.1.6. Zwischenfazit Schweiz 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schweiz durchaus einige erfolgreiche Ver-

suche zum E-Voting durchgeführt hat. In den letzten Jahrzehnten wurden in der Schweiz 

über 300 Versuche durchgeführt. Das Vorgehen der Schweiz war stets von der Devise 

«Sicherheit vor Tempo» geprägt (Bundeskanzlei, 2019c). Das ist auch deutlich an den 

Entwicklungen zu erkennen. Die Schweiz hat sich der Thematik des E-Votings angenom-

men und mit Fachpersonen laufend entwickelt. Es konnte eine gute Wissensbasis geschaf-

fen werden. Bis anhin wurde kein E-Voting im ordentlichen Betrieb durchgeführt. Weiter 
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besteht eine Begrenzung der Anzahl Abstimmenden mittels E-Voting. In der Schweiz 

darf aktuell die Grenze von 10 Prozent elektronischer Stimmabgaben national und 30 

Prozent kantonal nicht überschritten werden (vgl. Kapitel 3.1.1). Der Bundesrat ist jedoch 

bemüht, diese Begrenzung aufzuheben und E-Voting im ordentlichen Betrieb zu ermög-

lichen. Als grosser Rückschlag für ein erfolgreiches E-Voting ist der angekündigte Aus-

stieg vom Kanton Genf zu betrachten. Dass nur ein System in der Schweiz angeboten 

wird, nämlich das der Schweizerischen Post, welches von einem ausländischen Anbieter 

bereitgestellt wird, macht den Staat abhängig von einem Anbieter. Um den ordentlichen 

Prozess zu ermöglichen, ist unter anderem eine gesetzliche Verankerung sowie ein zerti-

fiziertes System notwendig, welches allen Anforderungen entspricht. Ein solches System 

könnte in Form der Schweizerischen Post, als Anbieter bestehen. Nach dem öffentlichen 

Intrusionstest wurde das System für die nächste Abstimmung zurückgezogen, um die auf-

gedeckten Sicherheitslücken zu bearbeiten. Es ist anzunehmen, dass das System nach Be-

hebung der Mängel wie geplant im Einsatz stehen wird. Trotzdem besitzt das System der 

Post keine Zertifizierung, welche es für den ordentlichen Betrieb befähigt. 

3.2. Status quo Kanada 

Die britische Monarchin, Queen Elizabeth II, ist das Staatsoberhaupt Kanadas (Brede & 

Schultze, 2008, S. 321). Kanada hat eine föderalistische Staatsorganisation, bei welcher 

klar geregelt ist, welche Aufgaben dem Bund und welche den Provinzen zufallen. Weiter 

hat der Supreme Court of Canada die Kontrolle über die Einhaltung der Verfassung 

(Brede & Schultze, 2008, S. 318). Kanada führt eine «multi-level Governance Struktur». 

Goodman und Pammett beschreiben dies als föderalistische Ebenen von Kanada, welche 

in national, subnational und lokal gegliedert werden (Goodman & Pammett, 2014). Ben-

annt sind diese «Federal Government», «Provinces» und «Municipalities» (Goodman & 

Pammett, 2014). Jede dieser Ebenen ist selbst für die Wahlen verantwortlich und kann 

die Wahlmethoden selbst wählen (Goodman & Pammett, 2014). Selbst die Municipalities 

Stufe, welche in dieser Arbeit als Gemeindestufe bezeichnet wird, hat die Möglichkeit, 

über das Wahlverfahren zu entscheiden. Die Überwachung sowie die letztinstanzliche 

Kontrolle der Gemeinden obliegt den Provinzen (Goodman & Pammett, 2014).  

Kanada ist nicht nur eine konstitutionelle Monarchie und hat eine föderalistische Staats-

organisation, sondern ist auch eine parlamentarische Demokratie (Brede & Schultze, 

2008, S. 322). In der parlamentarischen Demokratie besteht das Bundesparlament aus 
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zwei Kammern. Zum einen aus dem House of Commons, das übersetzt Unterhaus bedeu-

tet, sowie dem Senat (Brede & Schultze, 2008, S. 322). Traditionell wird der jeweilige 

Parteichef von der Partei mit den meist gewählten Sitzen zum Prime Minister, übersetzt 

Premierminister, ernannt (Brede & Schultze, 2008, S. 324). Die nationalen Wahltermine 

können gemäss Brede und Schultze vom Premierminister nach seinem Ermessen festge-

legt werden. Die Wahlen müssen spätestens nach fünf Jahren wiederholt werden und es 

müssen Neuwahlen stattfinden (Brede & Schultze, 2008, S. 326). Seit 2006 besteht ein 

fest definierter Wahltermin. Alle vier Jahre am dritten Montag im Oktober finden die 

Wahlen zum House of Commons statt (Brede & Schultze, 2008, S. 326). Des Weiteren 

finden in Kanada Wahlen auf provinzieller und Gemeindeebene statt. Die Wahlen in den 

Provinzen haben wie die General Elections definierte Daten. Municipal Elections sind je 

nach Gemeinde unterschiedlich geregelt.  

Das politische System Kanadas begünstigt die Implementation der elektronischen Stimm-

abgabe. Es kann auf Gemeindestufe entschieden werden, wie gewählt werden soll. So-

lange die Gemeinden innerhalb des Municipial Elections Act handeln, können sie also 

individuell entscheiden. Für Kanada macht eine solche Regelung Sinn, da die Gemeinden 

andere Grössendimensionen aufweisen, als diese beispielsweise in der Schweiz üblich 

sind.  

In Kanada wird bei den Federal Elections eine hohe Stimmbeteiligung erreicht. Diese 

betrug im Jahr 2015, bei den letzten «Federal Elections», rund 68.3 Prozent. In Zahlen 

sind dies rund 17.7 Millionen abgegebene Stimmzettel von total 25.9 Millionen stimm-

berechtigten Personen (Elections Canada, 2015). Aus der Tabelle auf der Homepage 

Elections Canada ist ersichtlich, dass die Stimmbeteiligung seit über 100 Jahren ungefähr 

zwischen 60 und 80 Prozent liegt. Die hohe Stimmbeteiligung zeigt, wie aktiv die Bevöl-

kerung an der Politik teilnimmt. Eine Qualitätssteigerung des Stimmabgabeprozesses 

lohnt sich, wenn viele Personen davon profitieren. Die hohe Stimmbeteiligung spricht für 

eine Qualitätssteigerung des Stimmabgabeprozesses.  

3.2.1. Entwicklungen E-Voting 

Die nationale Ebene des Federal Governments hat die Verantwortung über die Elections 

Canada (EC), die Wahlen auf nationaler Ebene (Goodman & Pammett, 2014). Darunter 

fallen gemäss Goodman die gesamten administrativen Aufgaben, die Finanzierung der 

Kampagnen und deren Spendenverwaltung sowie weitere Aufgaben. Geregelt wird dies 

im Canada Elections Act. Auf nationaler Ebene wurden gemäss Goodman und Pammett 
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noch keine Versuche mittels E-Voting durchgeführt (Goodman & Pammett, 2014). In 

Kanada finden die General Elections jeweils im Oktober alle vier Jahre statt (Elections 

Canada, 2019). In diesen Wahlen wird jeweils das «House of Commons» gewählt. Die 

Bevölkerung wählt dazu Personen aus ihrem Sektor. Jede der zehn Provinzen in Kanada 

verfügt über einen «Electoral Management Body (EMB)», welcher für die Wahlen in der 

Provinz zuständig ist und diesen organisiert. Die EMBs sind befugt, Empfehlungen an 

das Parlament auszusprechen (Goodman & Pammett, 2014). Die meisten EMBs haben 

sich mit der Thematik des E-Votings befasst, jedoch haben die Testversuche gemäss 

Goodman und Pammett nicht in der erwarteten Zeitspanne und im geplanten Umfang 

stattgefunden (Goodman & Pammett, 2014). Gemäss Goodman und Pammett ist der In-

formationsaustausch ein entscheidender Faktor. In Kanada herrscht mangelnder Informa-

tionsaustausch zwischen den einzelnen Ebenen, wie Provinzen und Gemeinden. Grund 

dafür sind unter anderem die langen Wartefristen vom Erhalt der Bewilligung bis zur 

Veröffentlichung einer Dokumentation oder eines Forschungsfortschritts (Goodman & 

Pammett, 2014).  

Die Gemeindestufen in Kanada haben auf der Ebene der Verwaltung Sachbearbeiterinnen 

und Sachbearbeiter, welche für lokale Wahlen verantwortlich sind. Zusätzlich haben die 

Gemeindestufen die Kompetenz, selbstständig Wahlen zu veranlassen. Alle diese Ver-

antwortungen sind im jeweiligen Municipal Elections Act festgehalten (Goodman & 

Pammett, 2014). Obwohl die Gemeinden eine relativ hohe Autonomität haben, müssen 

sie sich an die Vorgaben der Provinzen sowie der lokalen Behörden halten. Bisher wurden 

gemäss Goodman und Pammett lediglich in den Gemeinden von Ontario und Nova Scotia 

Richtlinien erfasst, welche das Experimentieren von alternativen Abstimmungsmetho-

den, wie zum Beispiel E-Voting, befürworten (Goodman & Pammett, 2014). Sechs pri-

vate Unternehmen bieten aktuell Lösungen zur elektronischen Stimmabgabe an und wur-

den beauftragt, die Wahlen elektronisch durchzuführen (Goodman & Pammett, 2014). 

Diese sind: CanVote, Intelivote und Simply Voting von kanadischen Unternehmen, Do-

minion Voting sowie Everyone Counts aus den USA und Scytl, das spanische Unterneh-

men (Goodman & Pammett, 2014). Gemäss Goodman und Pammett existieren keine Ge-

setze, welche grundlegende sicherheitstechnische Aspekte vorschreiben (Goodman & 

Pammett, 2014). Die vielen Systemanbieter von E-Voting bieten in Kanada einen Markt 

und somit flexiblere Wahlfreiheit. Zum Entscheid, welches System verwendet werden 

soll, gibt es Wahlfreiheit und weniger Abhängigkeit zu einem einzigen Anbieter. Ausser-

dem bestehen Möglichkeiten, falls eine Behörde einen inländischen Anbieter bevorzugt.  
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Nicole Goodman hat für das «Privy Council Office» einen Report zur Thematik des na-

tionalen E-Votings und dessen Weiterentwicklung in Kanada verfasst (Goodman, 2017). 

Es wird hinterfragt, ob E-Voting gleich viel Effizienz und Transparenz bringt, wie dies 

die Digitalisierung in anderen Bereichen hervorgebracht hat (Goodman, 2017). Um das 

E-Voting auf nationaler Ebene einzuführen, wäre eine Reform notwendig. Gemäss Good-

man sind Gründe für eine solche Reform die Verbesserung der Zugänglichkeit, Steige-

rung der Privatsphäre, eine geringe Zunahme der Wahlbeteiligung sowie weniger fehler-

hafte Stimmzettel oder verfälschte Stimmzetteln (Goodman, 2017). Zusätzlich hat Good-

man Studien aus Estland, der Schweiz und den USA verglichen und ist zum Schluss ge-

kommen, dass die Annahme der notwendigen Reform durch die Bevölkerung zentral ist 

(Goodman, 2017). E-Voting soll in erster Linie nicht als Ersatz der brieflichen Abstim-

mung oder Abstimmung vor Ort zum Einsatz kommen sondern als mögliche dritte Wahl-

methode. Auf Gemeindestufe haben die bisherigen elektronischen Wahlgänge aufgezeigt, 

dass die Stimmberechtigten zwar zufrieden sind mit dem E-Voting, die Mehrheit dies 

jedoch nicht als einzige Wahloption anerkennen möchte (Goodman, 2017). Zum aktuel-

len Zeitpunkt steht E-Voting nicht als Möglichkeit zur nationalen Abstimmung zur Ver-

fügung, deshalb schliesst der Bericht Goodmans mit politischen Empfehlungen zur kurz- 

und längerfristigen Nutzung von E-Voting in Kanada auf nationaler Ebene. Zu den kurz-

fristigen Empfehlungen gehören unter anderem, dass das Parlament um die Zustimmung 

an weiteren Testversuchen gebeten, Technologieanbieter zur Zusammenarbeit hinzuge-

zogen und Interessensgruppen gebildet werden sollen. Weiter soll die Entwicklung eines 

Bewertungsrahmens und regelmässige Sicherheitsüberprüfungen durch unabhängige 

Fachpersonen erfolgen (Goodman, 2017). Langfristige Empfehlungen sind die kontinu-

ierliche Weiterentwicklung im Bereich der Technik sowie eines gesetzlichen Rahmens 

zum E-Voting, die Förderung einer sicherheitsbewussten Kultur sowie Möglichkeiten be-

reitzustellen, tiefere Regierungsebenen einzubinden (Goodman, 2017). Zusammenfas-

send lässt sich bereits festhalten, dass in Kanada Richtlinien und Entscheidungshoheiten 

auf unterschiedlichen Ebenen erlassen werden, die für das E-Voting entscheidend sind. 

Für nationale und provinzielle Wahlen wird das E-Voting bisher noch nicht verwendet. 

In Kanada hingegen sind auf Gemeindestufe einige erfolgreiche Einführungen der elekt-

ronischen Stimmabgabe erfolgt. Goodman und Pammett argumentieren, dass diese Un-

terteilung in unterschiedliche Ebenen und deren Entscheidungsfreiheit einer der Gründe 

ist, warum E-Voting in den letzten zehn Jahren gewachsen ist und sich verbreitet hat. Auf 

lokalem Level haben zum Stand 2014 bereits zwei Millionen Menschen die Möglichkeit 
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genutzt, mittels E-Voting abzustimmen (Goodman & Pammett, 2014). Grund für die er-

folgreichen Einführungen des E-Votings auf lokaler Ebene sind gemäss Goodman und 

Pammett die hohe Autonomität der Gemeinden. Ihren Bericht schliessen sie mit der 

Schlussfolgerung, dass Kanada durch die diversen Forschungen grosse Fortschritte erzielt 

hat, jedoch rufen die unterschiedlichen Standards sowie die Inkonsistenz Grund zur Be-

sorgnis hervor (Goodman & Pammett, 2014).  

Gemäss Goodman verwenden in Kanada 209 Gemeinden im Jahr 2019 E-Voting (Good-

man, 2019, S. 8). Von diesen 209 Gemeinden haben bereits über 100 Gemeinden die 

Stimmabgabe in Papierform abgeschafft (Goodman, 2019, S. 8).  

3.2.2. Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden in Kanada im Canada Elections Act auf 

nationaler Ebene geregelt. Im Canada Elections Act wird das E-Voting weder erwähnt, 

noch spezifisch geregelt. Lediglich wird im zweiten Part unter «Chief Electoral Officer 

and Staff» festgehalten, dass der Chief Electoral Officer, kurz CEO, Studien über alter-

native Wahlverfahren durchführen sowie Abstimmungsverfahren entwickeln und bei ei-

ner Wahl testen darf, wenn diese für die zukünftige Anwendung in Frage kommen (Art. 

18.1 Abs. 2 Canada Elections Act, 2000). Zusätzlich zum Canada Elections Act, welcher 

für die General Elections auf nationaler Ebene gilt, bestehen auf provinzieller Ebene ge-

setzliche Vorgaben. Jede Provinz hat seinen eigenen Elections Act. Gemäss Goodman 

und Pammett hat zum aktuellen Zeitpunkt keine Provinz gesetzliche Vorschriften, welche 

grundsätzlich das E-Voting in General Elections verbieten würden. Einige Provinzen füh-

ren in ihren Provincial Elections Act Richtlinien, dass der jeweilige Chief Electoral 

Officer, kurz CEO, Wahlverfahren testen darf (Goodman & Pammett, 2014). Unter an-

derem haben die Provinzen Ontario, Alberta sowie New Brunswick solche Richtlinien, 

welche E-Voting begünstigen. Provinzen, die diese Richtlinien nicht in ihrem Elections 

Act festgehalten haben, müssten diesen vor Testversuchen noch ergänzen (Goodman & 

Pammett, 2014). Die Gemeinden müssen sich an die Rahmenbedingungen des Municipal 

Elections Act halten, welche jeweils durch die Provinzen erfasst worden ist (Goodman & 

Pammett, 2014). Goodman und Pammett halten auch fest, dass die Gemeinden eine rela-

tiv hohe Autonomität haben, um Versuche mit experimentellen Wahlmethoden durchzu-

führen. Die Rahmenbedingungen der Provinz sollen die Gemeinden in deren Vorgehen 
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unterstützen, wie Goodman und Pammett aufführen (Goodman & Pammett, 2014). Ge-

mäss Goodman wird E-Voting seit 2003 bei einigen Gemeindewahlen in Kanada ange-

boten (Goodman, 2010, S. 493). 

3.2.3. Erfolgsbeispiel Ontario 

Diese Arbeit möchte auch Erfolgsbeispiele aus Kanada hervorheben. Am wahrschein-

lichsten ist es gemäss Goodman und Pammett für die Provinz Ontario weiterhin erfolg-

reich E-Voting anzubieten (Goodman & Pammett, 2014). Deshalb vertieft sich diese Ar-

beit auf die Provinz Ontario und dessen Erfolgsprojekte.  

In Ontario wurde der Elections Act im Mai 2010 angepasst, sodass der CEO alternative 

Wahlmethoden begutachten kann (Essensa, 2013, S. 3). Hierzu wurden dem CEO zwei 

unterschiedliche Aufgaben gestellt (Essensa, 2013, S. 3). Erstens, die Überprüfung des 

Einsatzes von alternativen Wahltechnologien. Zweitens, die Bereitstellung einer Abstim-

mungsmethode für Parlamentswahlen, welche den notwendigen Bedingungen entspricht. 

Diese Bedingungen regeln, dass die Methode in by-elections getestet wird. By-elections 

sind Wahlen, welche zwischen den General Elections durchgeführt werden, um offene 

Positionen zu besetzen. Weiter muss sich der CEO vergewissern, dass die Sicherheit und 

Integrität den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Zusätzlich muss sich der CEO mit 

politischen Parteien und Wählern über die Resultate dieser «by-elections» beraten und 

eine Empfehlung abgeben, wie die Methode angewandt werden soll (Essensa, 2013, S. 

4). Ontario hat eine Bevölkerung von rund 14.2 Millionen und ist somit die grösste Pro-

vinz von Kanada. Im Vergleich: Toronto hat rund 6.35 Millionen Einwohner (Govern-

ment of Canada, 2018). Bereits im Jahr 2010 hatten in Ontario über 800'000 Personen die 

Möglichkeit, mittels Internet Voting an Wahlen teilzunehmen (Essensa, 2013, S. 25). Ge-

mäss Goodman hatten in den Municipal Elections 2014 in Ontario rund 97 Gemeinden 

mit gesamthaft rund zwei Millionen Wählern Zugang zur elektronischen Stimmenabgabe 

(Goodman, 2016, S. 10).  

Die Stadt Markham liegt etwas nördlich von Toronto und ist Teil der Gemeinde York. 

Sie wird in dieser Arbeit als kanadisches Erfolgsbeispiel aufgeführt. Die Stadt Markham 

hat rund 330'000 Einwohner (Government of Canada, 2017). Gemäss Goodman begann 

Markham, als Stadt einer der ersten grösseren Gemeinden, 2003 mit der Einführung von 

E-Voting (Goodman, 2019). Markham gehört zu den Städten, welche weiterhin beide 

Methoden anbieten. Der allgemeine Wahlprozess unterscheidet sich zudem von dem der 

Schweiz. Für den Wahlprozess müssen sich die wahlberechtigten Personen für die Wahl 
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registrieren. Nach der Registration erhalten die wahlberechtigten Personen brieflich alle 

notwendigen Informationen zur Stimmabgabe inklusive dem E-Voting Pin (City of Mark-

ham, 2018a). Wahlen können in Markham elektronisch, aber auch mittels Stimmzettel 

stattfinden. Die Stimmabgabe mittels Stimmzettel in physischer Form ist am Abstim-

mungstag selbst nicht möglich. Wer mittels Stimmzettel abstimmen möchte, müsste die-

sen einige Tage vor dem Abstimmungstag einreichen. Die elektronische Abstimmung 

kann von jedem Computer oder mobilen Gerät aus vorgenommen werden. Am Abstim-

mungstag kann diese vor Ort an einem Tablet oder Computer der öffentlichen Bibliothek 

durchgeführt werden, wie die Stadt Markham auf seiner Voting Webseite kommuniziert 

(City of Markham, 2018a). Mit diesem Angebot deckt die Stadt Markham die Dienstleis-

tung auch für den Teil der Stimmbevölkerung ab, welche von zu Hause aus keinen Inter-

netanschluss hat.  

Stephen Huycke und Teodor Tecsa präsentierten im November 2012 das Markham «In-

ternet Voting Program» 2014 (Huycke & Tecsa, 2012, S. 1). In ihrer Präsentation erläu-

terten sie unter anderem, warum E-Voting in Markham als ordentliche Methode ange-

wandt werden soll. Sie argumentieren, dass damit die Stimmbeteiligung erhöht wird, be-

sonders bei jüngeren Generationen. Des Weiteren möchten sie Flexibilität bei der Stimm-

abgabe sowie Barrierefreiheit für Menschen mit Beeinträchtigung anbieten. Ausserdem 

argumentieren sie mit E-Voting als «green voting» (Huycke & Tecsa, 2012, S. 7). Die 

Stimmbeteiligung hat sich gemäss Huycke und Tecsa mit der Einführung des E-Votings 

erhöht. Ob die Erhöhung mit der Einführung des E-Votings zusammenhängt, kann nicht 

zweifelsfrei bestätigt werden. Die Stimmbeteiligung war im Jahr 2013 bei gesamthaft 

42'200 Personen, wobei 7'200 Personen die elektronische Stimmabgabe nutzten (Huycke 

& Tecsa, 2012, S. 17). Im Jahr 2010 war die Stimmbeteiligung bei rund 65'900 Personen, 

wobei 10'600 Personen mittel E-Voting abstimmten (Huycke & Tecsa, 2012, S. 17). Im 

Jahr 2018 hat die Stadt Markham die nicht bestätigten Wahlergebnisse zu den Wahlen 

2018 veröffentlicht. Rund 77'500 Stimmberechtigten haben an der Wahl teilgenommen. 

Gemäss eigenen Angaben haben rund 91 Prozent der Stimmabgaben elektronisch statt-

gefunden. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 38.26 Prozent (City of Markham, 2018b). 

Demnach haben im Oktober 2018 rund 70'500 Personen mittels E-Voting abgestimmt. 

Die Stadt Markham verwendet ein E-Voting System, welches vom spanischen Unterneh-

men Scylt bereitgestellt wird (Scylt, 2014). Das Unternehmen gewährleistet gemäss ei-

genen Angaben, die Privatsphäre der Wählenden und versichert, dass das Wahlergebnis 

genau die Absichten der Wählenden wiederspiegelt (Scylt, 2014).  
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3.2.4. Zwischenfazit Kanada 

In Kanada gibt es auf nationaler oder provinzieller Ebene kein E-Voting. Jedoch nutzen 

einige Gemeinden E-Voting im regulären Betrieb als Wahlmethode. Bereits seit 2003 

findet E-Voting in einzelnen Gemeinden in Ontario oder Nova Scotia statt. Die Informa-

tionen zur Thematik sind in Kanada nicht gleich transparent und umfangreich verfügbar 

wie in der Schweiz, weshalb detaillierte und aktuelle Informationen aus öffentlicher Hand 

nur beschränkt vorhanden sind. Die Gemeindestufen weisen unterschiedliche Entwick-

lungsstände beim E-Voting auf. Einige Gemeinden führen E-Voting als offizielle Wahl-

methode mit Ergänzung du den vorgängigen Methoden oder vollumfänglich als Ersatz 

der bisherigen Wahlmethoden, andere Gemeinden führen noch keine Form von E-Voting. 

In Kanada können die Gemeinden unabhängig von anderen Gemeinden ihre Wahlme-

thode anpassen. Dies führt zu einem Patchwork mit diversen unterschiedlichen Plattfor-

men aller Gemeinden. Gesetzlich haben die Gemeinden ebenfalls grossen Freiraum, sie 

unterstehen zwar stets der Kontrolle der Provinz, können Entscheidungen aber unabhän-

gig und im Rahmen ihres Municipal Elections Act treffen. Weiter besteht in Kanada ein 

grosses Angebot an E-Voting Systemanbietern. Sowohl inländische als auch ausländische 

Anbieter. Es existiert ein freier Markt an Systemlösungen, bei welchem die Gemeinden 

frei wählen können und so herrscht ein Konkurrenzkampf zwischen den Systemanbietern.  
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4. Gegenüberstellung Schweiz und Kanada 

Aus der Literaturrecherche des vorherigen Kapitels lassen sich Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten zwischen Kanada und der Schweiz ausarbeiten. Diese werden im folgen-

den Kapitel strukturiert aufgezeigt.  

4.1. Strukturelle Unterschiede 

Bevor die politischen Veränderungen und Anpassungen durch die Einführung des E-Vo-

tings analysiert werden, müssen die länderspezifischen Unterschiede hervorgehoben wer-

den. Sowohl Kanada als auch die Schweiz haben ein föderalistisches System, bei wel-

chem drei Ebenen autonom Entscheidungen treffen können. Welche Kompetenzen die 

Ebenen haben, ist in beiden Ländern in der Verfassung sowie gesetzlich geregelt (vgl. 

Kapitel 3.2).  

Wie bereits erwähnt finden in der Schweiz, zusätzlich zu den alle vier Jahren stattfinden-

den Wahlen, viermal jährlich Abstimmungen statt (vgl. Kapitel 3.1). In Kanada finden 

lediglich die Wahlen in regulären Abständen von vier Jahren statt oder nach Bedarf, falls 

der Premierminister ausserordentliche Wahlen einberuft (vgl. Kapitel 3.2). Essentiell im 

politischen Bereich ist, dass in der Schweiz im Vergleich zu Kanada Abstimmungen statt-

finden, bei denen die Stimmbevölkerung über Sachverhalte mitbestimmen kann. In Ka-

nada finden lediglich die Wahlen für die zu besetzenden Positionen statt. Zudem kann die 

Schweizer Stimmbevölkerung ihre Stimme häufiger abgeben, als die kanadische.  

4.2. Stimmbeteiligung 

In Kapitel 3.1 wurde die Stimmbeteiligung in der Schweiz behandelt. Gesamthaft haben 

5.4 Millionen Personen die Möglichkeit, ihre Stimme an der Urne abzugeben. Davon 

machten im Jahr 2018 lediglich 43.7 Prozent Gebrauch (vgl. Kapitel 3.1). In Kanada wa-

ren es 2015, bei den letzten Federal Elections rund 25.9 Millionen stimmberechtigte Per-

sonen, wovon rund 68.3 Prozent wählen gingen (vgl. Kapitel 3.2). Auf nationaler und 

provinzieller Ebene steht die elektronische Stimmabgabe in Kanada nicht zur Verfügung. 

In der Schweiz hingegen können die Kantone das E-Voting nutzen.  

Die Schweizer Bevölkerung hat, wie im Kapitel 4.1 festgehalten, die Möglichkeit häufi-

ger ihre Stimme an der Urne abzugeben. Jedoch machen mehr Kanadier Gebrauch von 

ihrem Wahlrecht, als dies in der Schweiz der Fall ist.  
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4.3. Ziele E-Voting 

Die Schweiz möchte mit dem E-Voting die Qualität der Stimmabgabe erhöhen. Das be-

deutet, dass sich der Bund mit dem E-Voting weniger ungültige Stimmabgaben erhofft. 

Auch möchte die Schweiz die Stimmabgabe durch E-Voting für alle Stimmberechtigten 

zugänglicher machen sowie für Personen, die sich im Ausland aufhalten oder eine Beein-

trächtigung haben. Besonders wird die geheime Stimmabgabe für sehbeeinträchtigte Per-

sonen als Ziel hervorgehoben. In Kanada hat die Stadt Markham unter anderem festge-

legt, dass sie mit E-Voting die Stimmbeteiligung erhöhen möchte und dass mittels E-

Voting besonders die jüngeren Stimmberechtigten an der Wahl teilnehmen sollen. Weiter 

legen sie den Fokus auch aus ökologischer Sicht auf das E-Voting. Dieser ist in Kanada 

relevanter als in der Schweiz, da in Kanada für die persönliche Stimmabgabe teilweise 

enorme Distanzen zurückgelegt werden müssen, was in der Schweiz nicht der Fall ist. 

Gemeinsam haben die zwei Länder, dass beide mittels E-Voting älteren oder beeinträch-

tigten Personen die Stimmabgabe mit E-Voting erleichtern möchten.  

4.4. Systeme 

Die Schweiz verfügt aktuell über zwei unterschiedliche Systeme, welche E-Voting an-

bieten. Im Verlauf des nächsten Jahres wird lediglich das System der Schweizerischen 

Post angeboten werden (vgl. Kapitel 3.1.4). Das System der Schweizerischen Post wurde 

von der spanischen Firma Scylt entwickelt. Genauso wie das E-Voting System von der 

Stadt Markham, welches in dieser Arbeit als Erfolgsbeispiel hervorgehoben wurde. Wei-

ter bestehen in Kanada sechs Anbieter, welche elf E-Voting Systemlösungen anbieten. 

Die Gemeinden in Kanada haben mehr Wahlfreiheit in Bezug auf mögliche Systeman-

bieter im Vergleich zur Schweiz, welche zum aktuellen Zeitpunkt zukünftig nur eine Sys-

temlösung einführen kann. Wenn die Schweiz nur noch eine Systemlösung als mögliche 

Alternative hat, besteht eine grosse Abhängigkeit zu diesem Anbieter. In Kanada besteht 

keine Abhängigkeit zu einem Anbieter und die zuständigen Wahlbehörden können bei 

Unzufriedenheit den Anbieter wechseln. Diese Möglichkeit wäre besonders wichtig, falls 

die elektronische Abstimmungsmethode als einzige zur Verfügung stehen würde. Kanada 

besitzt sowohl Systemlösungen von ausländischen Anbietern als auch von inländischen. 

Die Schweiz wird ab 2020 lediglich ein System des spanischen Anbieters Scylt verwen-

den Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Marktlösung in der Schweiz.  
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4.5. Gesetzliche Vorgaben 

In der Schweiz ist die Einführung von E-Voting in einem interessierten Kanton sehr stark 

gesetzlich geregelt. So wird dies den Kantonen, die Versuche mittels E-Voting durchfüh-

ren möchten, vom Bundesrat in einem örtlich, sachlich und zeitlich begrenzten Umfang 

bewilligt. Die Kantone erhalten eine Grundbewilligung, welche für maximal fünf Urnen-

gänge ausgestellt wird. Des Weiteren müssen die Kantone zum aktuellen Zeitpunkt für 

jede Abstimmung, bei welcher die elektronische Stimmabgabe zur Verfügung stehen soll, 

eine Zulassung der Bundeskanzlei beschaffen. Diese Regelung möchte der Bundesrat bei 

der Vernehmlassung abschaffen, wie auch die Beschränkung auf maximal fünf Urnen-

gänge. E-Voting soll unbeschränkt verfügbar gemacht werden, so lange dies weiter den 

Anforderungen entspricht. Ansonsten kann die Bewilligung jederzeit entzogen werden. 

Möchten die Kantone aber E-Voting auch bei den vierjährlichen Stände- und National-

ratswahlen nutzen, müsste dazu eine weitere Bewilligung angefordert werden. Zusätzlich 

hat der Bund festgelegt, dass gesamtschweizerisch nicht mehr als 10 Prozent der Stimm-

abgaben und innerhalb eines Kantons nicht mehr als 30 Prozent der Stimmabgaben auf 

elektronischem weg erfolgen dürfen. Diese Begrenzung möchte die Schweiz ebenfalls 

aufheben. In Kanada bestehen Richtlinien, jedoch nicht im selben Ausmass wie in der 

Schweiz. Auf nationaler Ebene gibt es nur den Elections Act, in welchem E-Voting nicht 

erwähnt wird, sondern der lediglich dem CEO Optionen schafft. In den einzelnen Provin-

zen existieren keine Richtlinien zu einem Verbot oder einer Einschränkung des E-Vo-

tings, wie dies bereits im Verlauf der Arbeit aufgezeigt wurde. Es scheint, als ob Kanada 

einen grösseren Spielraum im Bereich der gesetzlichen Vorgaben hat im Vergleich zur 

Schweiz, die sehr strikte Regelungen hat.  

4.6. Fazit Ländervergleich 

Die Literaturrecherche ergab Unterschiede und Gemeinsamkeiten, welche im bisherigen 

Kapitel zusammengetragen wurden. Es ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Län-

dern Parallelen in Form von gemeinsamen Zielen betreffend E-Voting bestehen. Beide 

Länder möchten mittels E-Voting die Barrierefreiheit fördern. Ansonsten bestehen grosse 

Unterschiede. Besonders ins Gewicht fallen die unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben 

der Länder und deren Vorgehen, wie E-Voting eingeführt werden soll. Die Schweiz treibt 

das Projekt Vote électronique national vor und ermöglicht den Kantonen die schrittweise 

Einführung von E-Voting. Weiter gibt die Schweiz national Vorgaben und Sicherheits-



Bachelorarbeit  Nina Zünti 

  32 

richtlinien vor, an welche sich die Kantone halten müssen. In Kanada bestehen auf nati-

onaler Ebene keine Richtlinien im selben Ausmass. Es obliegt dem jeweiligen CEO, ob 

er alternative Wahlmethoden ermöglichen möchte oder nicht. Der Erfolg des E-Votings 

scheint abhängig zu sein von der Einstellung des jeweiligen CEO zur Digitalisierung der 

Stimmabgabe. Trotz der nicht bestehenden Vorgaben entwickelten einige Städte und Ge-

meinden auf lokaler Ebene E-Voting, welches aktuell im ordentlichen Betrieb verwendet 

wird, wie in dieser Arbeit am Erfolgsbeispiel der Stadt Markham erläutert wurde. Weiter 

fällt auf, dass in Kanada die Stimmbeteiligung für die Federal Elections um einiges höher 

ist als in der Schweiz für die Abstimmungen.  

Für die Beantwortung der Unterfrage «Warum wird E-Voting im Vergleich zu Kanada 

nicht als Norm geführt?», muss zuerst festgehalten werden, dass trotz des Fortschritts 

Kanadas nicht von E-Voting als Norm gesprochen werden kann. Zu begründen ist dies 

durch die fehlenden elektronischen Stimmkanäle auf nationaler sowie provinzieller 

Ebene. Des Weiteren nehmen einige Provinzen nicht aktiv an Versuchen mit E-Voting 

auf lokaler Ebene teil. Trotzdem ist nicht zu bestreiten, dass Kanada im Bereich E-Voting 

sehr fortschrittlich ist. Gemäss Goodman ist Kanada eines der fortschrittlichsten Länder 

der Welt im Bezug auf das lokale E-Voting (Goodman, 2014, S. 8). Festzuhalten ist, dass 

Kanada E-Voting auf lokaler Ebene bereits erfolgreich im ordentlichen Betrieb führt und 

dies ohne Einschränkungen, nicht wie dies aktuell in der Schweiz in der Versuchsphase 

der Fall ist. Auch wenn Kanadas Entwicklungsstand von E-Voting noch nicht als Norm 

definiert werden kann, könnte die Schweiz von Kanadas Erfahrung profitieren. 

Es bleibt zu analysieren, warum Kanada bereits mehr Erfolge ausweisen kann als die 

Schweiz. Zur Analyse können die bereits genannten Unterschiede genauer analysiert wer-

den, da Kanada E-Voting bereits erfolgreicher angewandt hat als die Schweiz, können die 

Gemeinsamkeiten nicht der Grund für den Erfolg Kanadas sein. Es sind unterschiedliche 

Gründe für den Erfolg vom E-Voting auf der Gemeindestufe in Kanada möglich, welche 

im Folgenden dargestellt werden: 

Ein Grund sind die gesetzlichen Vorgaben, welche in Kanada nur in geringem Mass vor-

handen sind und den Gemeinden Freiraum verschaffen. Ist der jeweilige CEO gegenüber 

E-Voting positiv eingestellt, ist es für eine Gemeinde einfacher, E-Voting einzuführen. 

Die Gemeinden sind autonomer und können Entscheidungen innerhalb des Municipal 

Elections Acts treffen. In der Schweiz obliegt es den Kantonen, ob E-Voting eingeführt 
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werden soll und die Anforderungen werden direkt vom Bund gestellt. Der Kanton selbst 

hat somit weniger Freiraum als dies in Gemeinden in Kanada der Fall zu sein scheint. 

Weiter bestehen in Kanada sechs unterschiedliche Systemlösungen, welche zur Einfüh-

rung der elektronischen Stimmabgabe genutzt werden könnten. Die Gemeinden, welche 

E-Voting als Wahlmethode einführen möchten, können zwischen unterschiedlichen An-

bietern wählen. Der bestehende freie Markt für E-Voting Lösungen führt zu Konkurrenz-

kampf unter den Anbietern. In der Schweiz besteht ab 2020 kein freier Markt für E-Vo-

ting Lösungen und die Kantone müssen sich bei gewünschter Einführung von E-Voting 

als Wahlmethode dem einzigen Anbieter anschliessen oder eine in Kooperation eines Un-

ternehmens ein eigenes System entwickeln. Die zweite Option ist mit weitaus mehr Kos-

ten verbunden.  

Ein weiterer Grund, warum E-Voting in Kanada erfolgreicher ist als in der Schweiz, 

könnte unter anderem auch das politische System des Landes sein. In Kanada wird ledig-

lich in jährlichen Perioden gewählt, in der Schweiz erfolgt dies viermal jährlich. Es wäre 

zu untersuchen, welchen Einfluss die unterschiedlichen politischen Gegebenheiten auf 

den Erfolg der elektronischen Stimmabgabe hätten und ob diese unterschiedlichen Gege-

benheiten in einer Demokratie Einfluss auf den Erfolg eines Stimmkanals haben. Für 

diese Arbeit ist die Untersuchung einer solchen Hypothese nicht relevant, da die Schweiz 

ihre politischen Gegebenheiten nicht anpassen würde, selbst wenn dies auf den ersten 

Blick anhand von Erkenntnissen aus dem politischen System Kanadas angebracht wäre.  

Bis anhin konnten nur Annahmen aufgrund von bisher nicht bestätigten Entwicklungen 

getroffen werden. Im folgenden Kapitel werden Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Einfüh-

ren von E-Voting als ordentliche Wahlmethode in einem Land analysiert. Als essentieller 

Part gilt die Studie von Goodman, welche die Erfolgsfaktoren in kanadischen Gemeinden 

untersucht und festgehalten hat. Sie dient unter anderem als Grundlage für das zu entwi-

ckelnde Bewertungsmodell, das zeigen soll, ob E-Voting als ordentliche Wahlmethode 

eingeführt werden kann.  
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5. Bewertungsmodell 

Um auf die Entwicklungen in der Schweiz schliessen zu können ist ein Bewertungsmodell 

notwendig, welches die zentralen Faktoren zur Einführung des E-Votings als ordentliche 

Wahlmethode analysiert. Im folgenden Kapitel wird ein Modell entwickelt, welches die 

notwendigen Faktoren zur Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb vereinfacht 

darstellt. 

Dies erfolgt im ersten Schritt durch eine Zusammenfassung von bestehenden Studien und 

deren Analyse. In einem zweiten Schritt werden die analysierten Faktoren kritisch beur-

teilt und durch fehlende Faktoren ergänzt und begründet. Als dritter Schritt wird das Be-

wertungsmodell in seiner Form dargestellt und erklärt. Weiter wird dieses Modell auf die 

Schweiz angewandt, um zu analysieren, ob E-Voting in der Schweiz als ordentliche 

Wahlmethode zur Anwendung kommen kann. Abschliessend wird mittels einer Risiko-

beurteilung überprüft, ob das Bewertungsmodell vollständig entwickelt wurde. Das Mo-

dell soll als Hilfestellung zur Bewertung gelten, ob E-Voting als ordentliche Wahlme-

thode in einem Staat erfolgreich eingeführt werden kann oder nicht und wird für diese 

Arbeit in der Schweiz angewandt.  

5.1. Hintergrund 

Zur Entwicklung des Bewertungsmodells werden im folgenden Abschnitt unterschiedli-

che Studien vorgestellt und diese auf zentrale Faktoren zur Einführung und Erfolg des E-

Votings als ordentliche Wahlmethode untersucht.  

5.1.1. Goodmans Erfolgsfaktoren für E-Voting auf Kanadas lokaler 

Ebene 

Nicole Goodman hat in ihrer Publikation «The Experiences of Canadian Municipalities 

with Internet Voting» untersucht, welche Faktoren E-Voting Projekte zum Erfolg führen. 

Ihre Untersuchung hat am Erfolgsbeispiel Markham, wie in dieser Arbeit behandelt, als 

auch an der Stadt Halifax in Nova Scotia stattgefunden. Sie hält fest, dass fünf zentrale 

Faktoren entscheidenden Einfluss auf eine effektive Einführung des E-Votings haben. 

Darunter fallen politischer Wille, Internetdurchdringung und -zugang, öffentliche Unter-

stützung und Vertrauen, unterstützende gesetzliche Rahmenbedingungen sowie ein 

schrittweiser Entwicklungsprozess (Goodman, 2010, S. 511). All diese Faktoren sind am 

Erfolgsbeispiel der Stadt Markham erfüllt, welches folgend erläutert wird. 
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Markham hat gemäss Goodman die Einführung von einer alternativen Wahlmethode in 

Form von E-Voting als Chance sich als Gemeinde selbst weiterzuentwickeln gesehen 

(Goodman, 2010, S. 511). Die Stadt Markham hatte grosse Motivation ein solches Projekt 

durchzuführen. Dies war ein entscheidender Faktor für den Erfolg von E-Voting und wird 

als erster Faktor, den politischen Willen, bezeichnet (Goodman, 2010, S. 511). Weiter 

hält Goodman fest, dass ein Fehlen vom politischen Willen direkt zum Scheitern von 

Projekten geführt hat und verweist hier auf die Beispiele der USA sowie Grossbritannien 

(Goodman, 2010, S. 512). Goodman führt die Internetdurchdringung und -zugang als 

zweiten essentiellen Faktor auf. Begründen lässt sich dies, dass Internetzugang sowie die 

Verbreitung und Durchdringung für den Erfolg von E-Voting notwendig ist und als Vo-

raussetzung zum E-Voting gilt (Goodman, 2010, S. 513). Nur wenn E-Voting eine benut-

zerfreundliche Handhabung und einfachen Zugang anbietet, wird E-Voting genutzt und 

von Stimmbürgern angenommen. Am Beispiel Markham zeigt Goodman auf, dass Mark-

ham eine relative weite Ausbreitung von schnellem Internetzugang hat (Goodman, 2010, 

S. 513). Als dritter Faktor gilt öffentliche Unterstützung und Vertrauen. Am Beispiel 

Markham zeigt Goodman auf, dass rund 80 Prozent der E-Voting nutzenden Wähler dies 

weiterempfehlen würden (Goodman, 2010, S. 514). Als vierter Faktor gelten die gesetz-

lichen Rahmenbedingungen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen E-Voting be-

fürworten und zugunsten von alternativen Wahlmethoden formuliert sein (Goodman, 

2010, S. 514). Wie bereits im Kapitel 3.2.2 erwähnt, führen die Provinzen jeweils Muni-

cipal Elections Acts, welche Rahmenbedingungen auf lokaler Ebene schaffen. Für Mark-

ham wurden Versuche mittels alternativen Wahlmethoden befürwortend im Municipal 

Act festgehalten. Trotzdem mussten gemäss Goodman einige Gemeinden, darunter auch 

Markham, eine zusätzliche Verordnung verabschieden, in der die Art der alternativen Ab-

stimmungsmethode detailliert beschrieben und begründet wird (Goodman, 2010, S. 514). 

Als letzter Faktor beschreibt Goodman den schrittweisen Entwicklungsprozess. Am Bei-

spiel Markham erläutert Goodman, dass vor der Einführung von E-Voting intensiv Re-

cherche stattgefunden hat, welche unter anderem eine Risikoanalyse, Experten Konsulta-

tionen und sorgfältige Untersuchung von früheren Studien umfasst hat (Goodman, 2010, 

S. 515).  

5.1.2. Chevallier, Warynski und Sandoz’s Erfolgsfaktoren zu E-Voting 

Chevallier, Warynski und Sandoz haben sich im Jahr 2006 mit den Erfolgsfaktoren zum 

E-Voting beschäftigt und anhand des damaligen Erfolgsbeispiel Genf analysiert. In ihrer 

Veröffentlichung beschreiben sie drei Erfolgsfaktoren, welche auf das E-Voting in Genf 
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im Jahr 2006 zutreffend sind (Chevallier, Warynski, & Sandoz, 2006, S. 57). Als erster 

Faktor wird die Unterstützung durch die Regierung sowie den politischen Behörden be-

schrieben. Es ist notwendig, dass der Bund sowie die zuständigen Behörden die Einfüh-

rung von E-Voting unterstützen. Als zweiter Faktor ist ein schrittweiser Einführungspro-

zess essentiell. Die Autoren begründen dies dadurch, dass die schrittweise Einführung es 

ermöglicht Risiken sowie den aufbauenden Handlungsdruck besser zu handhaben, indem 

das Projekt systematisch auf dem bisherigen Erfolg aufbaut (Chevallier et al., 2006, S. 

57). Als dritter Faktor gelten die interdisziplinären Teams, welche zum erfolgreichen E-

Voting beitragen (Chevallier et al., 2006, S. 57). Das Projekt E-Voting wurde in Genf von 

diversen Experten aus unterschiedlichen Bereichen bearbeitet. Unter Fachbereiche fallen 

das Rechtsgebiet, Schutz der Privatsphäre, soziologische Aspekte, Systemzuverlässig-

keit, organisatorische Fragen und weitere (Chevallier et al., 2006, S. 57). Des Weiteren 

schliessen die Autoren, dass die Hauptfaktoren für E-Voting nicht Alter, Geschlecht, Ein-

kommen, Bildungsniveau oder politische Zugehörigkeiten sind (Chevallier et al., 2006, 

S. 61). Trotz der von Chevallier et al. aufgeführten Erfolgsfaktoren wird der Kanton Genf 

ab 2020 sein E-Voting System aus Kostengründen nicht weiter anbieten (vgl. Kapitel 

3.1.4).  

5.1.3. Alvarez, Hall und Trechsel’s Hauptmerkmale zum E-Voting Sys-

tem in Estland 

Folgend wird als dritte Veröffentlichung die Studie von Alvarez, Hall und Trechsel ana-

lysiert, welche die Hauptmerkmale zur estnischen Erfahrung zu E-Voting als funktionie-

rende Wahlalternative behandelt (Alvarez, Hall, & Trechsel, 2009). Alvarez und Hall 

wurden bereits zu Beginn dieser Arbeit für die Definition von E-Voting zitiert. Diese 

Studie legt den Fokus auf Estland selbst und begründet mit Merkmalen spezifisch, warum 

Estland erfolgreich in der Thematik des E-Votings ist. Alvarez et al. benennt vier Haupt-

merkmale, welche essentiell für den Erfolg von E-Voting sind. Zu den Merkmalen gehö-

ren: Flächendeckende Internetnutzung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Identifizie-

rungssystem und eine unterstützende politische Kultur (Alvarez et al., 2009, S. 498).  

In Estland ist der Internetzugang mehrheitlich flächendeckend ausgebaut und wird weiter 

ausgebaut (Alvarez et al., 2009, S. 499). Die estnische Bevölkerung ist es gewohnt, An-

gelegenheiten mit den Behörden oder der Regierung digital zu erledigen (Alvarez et al., 

2009, S. 499). Weiter gelten die gesetzlichen Rahmenbedingungen als Hauptmerkmal 

(Alvarez et al., 2009, S. 499). Die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen, wie auch 
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Goodmans bisherige Studie zeigt, befürwortend für E-Voting definiert sein. Alvarez et 

al. halten das Identifizierungssystem als weiteres Hauptmerkmal für den Erfolg des E-

Votings in Estland fest (Alvarez et al., 2009, S. 499). Estland verfügt gemäss Alvarez et 

al. über ein System, welches die digitale Unterschrift für die Bevölkerung ermöglicht 

(2009, S. 499). Dies wird auch für E-Voting angewandt. In Estland besitzt die Bevölke-

rung eine Identitätskarte, welche die digitale Unterschrift beinhaltet. Mit dieser kann sich 

die Bevölkerung mittels eines speziellen Readers im Internet identifizieren und so mit 

dem elektronischen Stimmkanal an Wahlen teilnehmen (Alvarez et al., 2009, S. 499). Als 

viertes Merkmal wird die unterstützende politische Kultur genannt. In Estland wurde E-

Voting durch allgemeine politische, öffentliche und administrative Unterstützung befür-

wortet. Gemäss Alvarez et al. wird die grosse Unterstützung durch den Premierminister 

sowie den Justizminister als entscheidender Erfolgsfaktor bezeichnet (Alvarez et al., 

2009, S. 500). Der Erfolg von E-Voting in Estland scheint auf den Aufbau und die Struk-

tur des Landes aufzubauen, da Estland in einigen Bereichen bereits digital sehr fortge-

schritten ist.  

5.2. Einflusskriterien E-Voting 

Die bis anhin zusammengetragenen Publikationen gelten als erste Grundlage zur Erarbei-

tung des Bewertungsmodells. Um dieses zu erarbeiten, müssen die relevanten Faktoren 

zur Thematik verglichen und weiterentwickelt werden. Folgend werden diese Faktoren 

aufgeführt und begründet, warum diese für das Bewertungsmodell zentral sind.  

Aus der Literaturrecherche herauskristallisierte Aspekte, wie schrittweiser Prozess, inter-

disziplinäre Fachgruppen, Rechtsgrundlagen sowie Internetzugang werden als essentielle 

Faktoren zur Einführung von E-Voting bestimmt und weiter vertieft. Die weiteren in der 

Literatur erwähnten Aspekte, wie der politischer Wille oder ein Identifizierungssystem, 

werden für ein umfangreiches Bewertungsmodell nicht als essentiell betrachtet. Grund 

dafür ist, dass gemäss Definition der folgenden Faktoren der politische Wille grosse Ähn-

lichkeit mit dem im nachfolgenden Modell verwendeten Faktor Culture of Support auf-

weist. Weiter gilt ein Identifizierungssystem für ein umfassendes Bewertungssystem 

nicht als zentraler Aspekt, da in erster Linie die technischen Gegebenheiten sowie Sicher-

heitsaspekte betrachtet werden müssen, bevor ein Identifizierungssystem aufgebaut wer-

den soll. In diesem Zusammenhang wird ein Identifizierungssystem als länderspezifischer 

Erfolgsaspekt für Estland festgehalten und nicht weiter vertieft. 
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Sowohl Goodman als auch Chevallier et al. benannten eine schrittweise Einführung als 

wichtigen Faktor zur erfolgreichen Einführung von E-Voting. Es ist festzuhalten, dass E-

Voting als neue Methode zur Stimmabgabe ein wichtiger Prozess für eine Demokratie 

darstellt. In beiden Veröffentlichungen wird betont, dass ein schrittweiser Prozess sinn-

voll ist, um auf einer umfangreich erforschten Grundlage aufzubauen und Risiken zu mi-

nimieren. Der schrittweise Prozess wird für ein Bewertungsmodell als wichtiger Faktor 

gesehen, weil nur auf einer soliden erforschten Grundlage weiter aufgebaut werden kann. 

Dies zeigt sich auch anhand den Beispielen Zürich oder Markham, welche in dieser Arbeit 

hervorgebracht wurden. E-Voting wurde in keinem erläuterten Beispiel innerhalb kurzer 

Zeit eingeführt und im ordentlichen Betrieb genutzt. 

Interdisziplinäre Teams werden lediglich durch Chevallier et al. als zentraler Faktor her-

vorgehoben. Mit der Argumentation, dass die Einführung von E-Voting unterschiedliche 

Fachbereiche berührt. Um die Thematik umfangreich abzudecken müssen Fachpersonen 

sowie Experten aus allen Bereichen mitwirken. Trotzdem der Faktor von interdisziplinä-

ren Teams nur in einer der drei aufgeführten Studien erwähnt wurde, wird dieser in der 

vorliegenden Arbeit als essentiell angesehen, um ein umfangreiches E-Voting anzubieten. 

Die Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode ist ein Prozess, welcher viele 

Schnittstellen beinhaltet und viele unterschiedliche Fachbereiche betrifft. Um die Einfüh-

rung professionell und qualitativ zu ermöglichen, ist es notwendig, dass Experten und 

Fachpersonen sich der Thematik annehmen und diese gemeinsam weiterentwickeln.  

Der Faktor Rechtsgrundlagen wird sowohl von Goodman als auch Alvarez et al. aufge-

fasst. Es wird festgehalten, dass eine gesetzliche Grundlage, welche E-Voting und deren 

Umsetzung befürwortet, zentral für die Einführung von E-Voting als ordentliche Wahl-

methode ist. Diese Bachelorarbeit schliesst diesen Faktor in das Bewertungsmodell mit 

ein, mit der Begründung, dass grundlegende gesetzliche Rahmenbedingungen bestehen 

müssen, um eine neue alternative Wahlmethode einführen zu können.  

Internetzugang wird von Goodman und Alvarez als essentieller Faktor beschrieben. Be-

gründet wird dies, dass die Verbreitung vom Internetzugang über den Erfolg von E-Vo-

ting entscheidend ist. Das Bewertungsmodell erfasst den Faktor als Voraussetzung zur 

Implementation von E-Voting. Zu begründen ist dies, dass es nur Sinn macht E-Voting 

als ordentlichen Stimmkanal einzuführen, wenn die Bevölkerung diese Methode auch 

nutzen kann. 
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Weiter ergeben alle drei aufgeführten Forschungen, dass eine unterstützende Grundhal-

tung von betroffenen Parteien für eine Einführung des E-Votings förderlich ist. Jedoch 

legen alle behandelten Studien ihren Schwerpunkt auf einen anderen Akteur. Goodman 

legt ihren Schwerpunkt auf die Bevölkerung und dessen Einstellung zu E-Voting. Be-

merkt aber, dass auch andere Wahlbeteiligte wie Kandidaten, die Wahlbehörde oder die 

Medien wichtige Akteure, neben der öffentlichen Meinung sind (Goodman, 2010, S. 

514). Chevallier et al. bezeichnen die Regierung und politische Behörden als entschei-

dende Parteien. Alvarez et al. nennen eine politisch befürwortende Kultur als entschei-

dend. Die erwähnten Aspekte werden in dieser Arbeit unter dem Faktor Culture of Sup-

port zusammengetragen und weiter vertieft. Culture of Support definiert sich in dieser 

Arbeit als allgemeine unterstützende Grundhaltung von unterschiedlichen betroffenen 

Stakeholdern. Unterschiedliche betroffene Akteure beinhalten die Bevölkerung als 

stimmberechtigte Personen, die Regierungsebenen, die politischen Parteien oder weitere 

politische Organisationen sowie Medien. Die Definition ist nicht abschliessend und lässt 

Raum für Ergänzung durch weitere politisch relevante Akteure, welche aufgrund einer 

länderspezifischen Gegebenheit ergänzt werden müssen. Diese können mittels einer Sta-

keholder-Analyse eruiert werden. Culture of Support beinhaltet subjektive Faktoren, wel-

che durch die Kultur eines Landes stark beeinflusst wird.  

Wie bereits im ersten Kapitel dieser Bachelorarbeit beschrieben, gilt E-Voting als neuer 

Forschungsgegenstand, der noch nicht grundlegend erforscht wurde. Um ein umfangrei-

ches Bewertungsmodell zu entwickeln, müssen neben den bereits in der Literatur bezeich-

neten Forschungsergebnissen, weitere Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören 

grundlegend und wirtschaftlich relevante Faktoren zur realitätstreuen Umsetzung des E-

Votings als ordentlicher Stimmkanal. 

Als grundlegender Faktor wird das politische System eines Landes bezeichnet. Unter po-

litischem System wird die Staatsform eines Landes und die Möglichkeiten der Teilnahme 

an politischen Geschehnissen der Bevölkerung verstanden. E-Voting ist eine Methode der 

Ausübung der politischen Partizipation. Die politische Partizipation ist in einer Demokra-

tie gegeben. Wenn ein politisches System die Teilnahme an Wahlen oder Abstimmungen 

nicht erlaubt, kann E-Voting nicht als Wahlmethode genutzt werden. Somit gilt das poli-

tische System als grundlegender Faktor, welcher das Bewertungsmodell umfassen muss.  

Als weiterer grundlegend relevanter Faktor muss der technische Aspekt der Einführung 

von E-Voting als ordentliche Wahlmethode betrachtet werden. Unter technischen Aspekt 
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fallen die notwendigen technischen Anforderung, welche zur Einführung von E-Voting 

als ordentlichen Stimmkanal anfallen und dessen Umsetzung. Zur Einführung von E-Vo-

ting als ordentliche Wahlmethode muss eine entsprechende Software entwickelt werden 

oder bestehende Software verwendet und angepasst werden. Diese Software muss den 

festgelegten Anforderungen entsprechen. Die Anforderungen an ein technisches System, 

welches den Prozess der Partizipation in einem Staat ermöglichen, müssen hoch sein, da 

Fehler oder Manipulationen schwerwiegende Auswirkungen auf den ganzen Staat haben 

können. Deshalb ist der technische Aspekt ein essentieller Faktor, welcher für ein umfas-

sendes Bewertungsmodell eingeschlossen werden muss. 

Als wirtschaftlich relevanter Faktor muss der Aspekt in Form von Kosten betrachtet wer-

den. Kosten gelten als wichtiger wirtschaftlicher Faktor, da ein Staat nicht unbeschränkt 

finanzielle Mittel für die Digitalisierung der Stimmabgabe zur Verfügung hat. Mit der 

Verfolgung des Projektes der elektronischen Stimmabgabe bleiben nicht gleich viel Res-

sourcen für andere Projekte zur Verfügung. Diese wirtschaftliche Begründung zeigt sich 

in der Praxis aktuell am Kanton Genf, welcher wie in Kapitel 3.1.4 beschrieben wurde, 

seine Versuche mit E-Voting auf 2020 einstellt. Grund dafür ist, dass die Kosten für die 

Weiterentwicklung eines E-Voting Systems die bereitgestellten Ressourcen übersteigen.  

5.3. Bewertungsmodell 

Aus den erläuterten zentralen Faktoren zur Einführung von E-Voting als ordentlicher 

Stimmkanal wird folgend das daraus entwickelte Bewertungsmodell dargestellt und er-

läutert. 

 

Abbildung 5: Bewertungsmodell E-Voting als ordentlicher Stimmkanal (eigene Darstellung) 
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Im Zentrum des Bewertungsmodells steht E-Voting als ordentlicher Stimmkanal. Um 

dies zu ermöglichen müssen unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden. Das Mo-

dell unterscheidet zwischen bedingt beeinflussbaren Elementen, welche kreisförmig dar-

gestellt sind und mittelbar beinflussbaren Elementen, welche rechteckig dargestellt sind. 

Das Bewertungsmodell ist aus Sicht des Staates zu betrachten und umfasst alle essentiel-

len Faktoren, welche zur Einführung von E-Voting als ordentlicher Stimmkanal relevant 

sind.  

Bedingt beeinflussbar bedeutet, dass Faktoren nur beschränkt angepasst werden können. 

Mittelbar beeinflussbar bedeutet, dass Faktoren innerhalb einer realitätstreuen kurzfristi-

gen Frist angepasst werden könnten. Die beiden Begriffe werden folgend ausführlich mit 

den zugehörigen Faktoren erläutert und begründet: 

Die bedingt beeinflussbaren Elemente zählen als Rahmenbedingungen zur Einführung 

des E-Votings als ordentliche Wahlmethode. Zu den Rahmenbedingungen gehören die 

Faktoren politisches System, Culture of Support, Rechtsgrundlagen und Internetzugang. 

Diese Faktoren werden als bedingt beeinflussbar definiert, weil sie nur beschränkt in ei-

nem zeitlichen realitätstreuen Rahmen angepasst werden können, sodass E-Voting als or-

dentliche Wahlmethode begünstigt wird. Begründet werden kann dies durch folgende 

Veranschaulichungen:  

Das politische System gilt als bedingt beeinflussbar. Aus theoretischer Sicht kann der 

Staat das politische System beeinflussen und zu einer demokratischen Form abändern. Es 

lässt sich argumentieren, dass der Staat dies einerseits nicht in einem zeitlichen realitäts-

treuen Rahmen anpassen lassen könnte sowie andererseits ist es zu bezweifeln, dass der 

Staat diesen Anreiz von sich aus hat und ausübt. Wenn ein Staat die politische Gegeben-

heit der Mitbestimmung nicht aufweist, würde in der Praxis der Impuls zur Anpassung 

des politischen Systems nicht vom Staat selbst, sondern vom Volk, Parteien oder Verbän-

den kommen. Als weiteres Beispiel kann der Staat die Bevölkerung nicht zur Unterstüt-

zung des E-Voting bewegen. Einerseits kann die Bevölkerungskultur und Einstellung zu 

E-Voting nicht grundlegend verändert werden, weil die Kultur komplex und vielseitig ist 

sowie ein Land definieren kann. Andererseits wäre dies in keinem zeitlichen Rahmen 

realistisch umsetzbar. Der Staat kann zwar mittels geeigneten Massnahmen Einfluss auf 

die allgemeine Stimmung der Bevölkerung ausüben, indem dieser transparent und offen 

kommuniziert. Die Änderung der Kultur und Einstellung der Bevölkerung ist trotzdem 

nur gering möglich und wird deshalb in diesem Modell als bedingt beeinflussbar definiert. 
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Die Rechtsgrundlagen gelten ebenfalls als Rahmenbedingung sowie bedingt beeinfluss-

bar. Begründen lässt sich dies dadurch, dass eine gewisse gesetzliche Grundlage bestehen 

muss, um E-Voting als alternative Wahlmethode zu befürworten. In einer Demokratie hat 

der Staat nur bedingt die Möglichkeit die Rechtsgrundlage nach seinem Belieben anzu-

passen. Als letzte Veranschaulichung zählt die Internetnutzung nur als bedingt beeinfluss-

bar, weil der Staat nicht die Mittel hat der gesamten Bevölkerung Internet zur Verfügung 

zu stellen. Der Staat kann dies zwar in Form von öffentlichen Computern an öffentlichen 

Orten optimieren. Dies schliesst jedoch nicht mit ein, dass diese genutzt werden oder das 

der Zugang zu einem öffentlichen Computer der stimmberechtigten Bevölkerung viel 

Nutzen bringt im Vergleich zu den bisherigen Stimmkanälen. 

Zu den mittelbar beeinflussbaren Faktoren zählen die interdisziplinären Fachgruppen, ein 

schrittweiser Prozess, Kosten sowie die Technik. Diese Faktoren werden als mittelbar 

definiert, weil diese in einem zeitlichen realitätstreuen Rahmen angepasst oder abgeän-

dert werden können. Zum Beispiel können interdisziplinäre Fachgruppen kurzfristig zu-

sammengestellt werden, sodass diese die Einführung von E-Voting in einem realistischen 

Rahmen unterstützen können. Auch können Kosten als mittelbar beeinflussbar bezeichnet 

werden, da zwar nicht der Faktor Kosten an sich beeinflussbar ist und Kosten in jedem 

Fall in einer gewissen Summe anfallen. Trotzdem gelten die Kosten als mittelbar beein-

flussbarer Faktor, da unterschiedliche Unternehmen E-Voting Systeme entwickeln und 

anbieten und so ein gewisser Markt besteht. Folgend werden die einzelnen Faktoren de-

tailliert beschrieben.  

5.3.1. Rahmenbedingungen 

Das politische System ist ein Faktor, der zu den Rahmenbedingungen gehört, welcher auf 

die Staatsform eines Landes schliesst. Es grenzt ab, ob das politische System selbst E-

Voting als Form ermöglicht. Die elektronische Stimmabgabe kann nur dann erfolgen, 

wenn dies das politische System eines Landes zulässt, wie das in einer Demokratie der 

Fall ist. Der Faktor des politischen Systems erscheint offensichtlich, muss trotzdem defi-

niert werden, sodass das Bewertungsmodell umfangreich angewandt werden kann.  

Culture of Support versteht sich in dieser Arbeit als allgemein unterstützende Grundhal-

tung von unterschiedlichen betroffenen Akteuren (vgl. Kapitel 5.2). Wie auch Goodman 

in einer weiteren Publikation festgehalten hat, ist es essentiell, dass alle Parteien welche 

von der Einführung des E-Votings betroffen sind, die Anpassungen unterstützen (Good-

man, Pammett, & DeBardeleben, 2010, S. 20). Für die Einführung und den Erfolg von E-
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Voting ist es entscheidend, dass die unterschiedlichen betroffenen Akteure die Ergänzung 

durch einen zusätzlichen Stimmkanal des E-Votings befürworten. Im Kapitel 5.2 wurden 

die betroffenen Akteure grob definiert. Dazu gehört zum einen die Stimmbevölkerung als 

Nutzer von E-Voting. Ist die Stimmbevölkerung von E-Voting als Stimmkanal ablehnend 

eingestellt, ist eine erfolgreiche Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb prob-

lematischer, als wenn die Bevölkerung Änderungen befürwortet. Weiter müssen auch die 

Regierungsebenen, die digitale Stimmabgabe unterstützen, da sie als Akteur den Prozess 

durchführen müssen. Auch politische Parteien, welche grossen Einfluss ausüben können, 

müssen eine unterstützende Einstellung zu E-Voting kommunizieren. Grund dafür ist, 

dass einige Stimmberechtigte eine Partei befürworten und dessen Ansichten teilen. Als 

weitere Akteure gehören auch Verbände oder Medien. Die Aufzählung ist nicht abschlies-

send und muss für die jeweiligen länderspezifischen Gegebenheiten erneut analysiert 

werden. Dazu empfiehlt sich die Anwendung einer Stakeholder-Analyse, um sich allen 

Akteuren bewusst zu werden. Fehlt bei den zentralen Akteuren die Motivation, dass Pro-

jekt weiterzuentwickeln, kann E-Voting nicht erfolgreich als ordentliche Wahlmethode 

eingeführt werden. 

Die Rechtsgrundlagen des Staates müssen alternative Wahlmethoden und deren Einfüh-

rung befürworten. Wenn dies nicht gegeben ist, müssen die gesetzlichen Grundlagen zu 

Gunsten von E-Voting abgeändert werden. Bieten die gesetzlichen Grundlagen keine 

Möglichkeit zur Anpassung, kann E-Voting nicht als ordentliche Wahlmethode einge-

führt werden. Bestehen keine Rechtsgrundlagen, welche E-Voting ermöglichen, müssen 

diese zuerst angepasst werden, bevor der Prozess weitergeführt werden kann.  

Der Internetzugang ist ein unabdingbarer Faktor, welcher als Voraussetzung für die Nut-

zung von E-Voting gilt. Wenn E-Voting als einzige Wahlmethode zur Verfügung stehen 

soll, muss der Staat sich dem Faktor des Internetzuganges bewusst sein. Es muss sicher-

gestellt werden, dass eine ausreichende Anzahl von Haushalten Zugang zum Internet hat. 

Weiter muss er Möglichkeiten für Haushalte anbieten, welche über keinen Internetan-

schluss verfügen. Grundsätzlich ist die Implementation von E-Voting nur sinnvoll, wenn 

Internetzugang in einem gewissen Umfang vorhanden ist und genutzt werden kann. 

5.3.2. Beeinflussbare Faktoren 

Interdisziplinäre Fachgruppen ist ein beeinflussbarer Faktor, welcher den Erfolg der Im-

plementation des E-Votings bestimmt. Um den Prozess der Implementation erfolgreich 

durchzuführen, müssen unterschiedliche Fachgebiete behandelt werden. Darunter fallen 
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unter anderem rechtliche, Sicherheits- und persönlichkeitsschützende Aspekte. Die Fach-

gebiete müssen umfassend und professionell abgeklärt werden. Dazu lohnt es sich, wenn 

die zuständige Projektgruppe die einzelnen Fachbereiche abdeckt, damit die Einführung 

von E-Voting zum Erfolg wird und alle notwendigen Aspekte durch Experten berück-

sichtigt werden können. Eine Projektgruppe ohne Experten aus den jeweiligen Fachge-

bieten wird die Thematik nicht im gleichem Umfang untersuchen können. Die Beteili-

gung von Experten als Bestandteil der Projektgruppe verspricht umfangreiche Untersu-

chungen, welche den fehlerfreien Prozess von E-Voting im ordentlichen Betrieb unter-

stützen.  

Der schrittweise Prozess bis zur Einführung in den ordentlichen Betrieb ist ein wichtiger 

Bestandteil zum Erfolg des E-Votings. Unter dem schrittweisen Prozess wird verstanden, 

dass E-Voting nicht von Beginn an flächendeckend verwendet wird, sondern zuerst in 

einem gewissen Umfang zu testen ist sowie das währenddessen unterschiedliche Prüfun-

gen stattfinden. Dies geschieht in einem gestaffelten Einführungsprozess, um direkt aus 

den erworbenen Ergebnissen zu profitieren und so auf einer soliden erforschten Grund-

lage aufzubauen. Es kann nicht erwartet werden, dass E-Voting innerhalb kurzer Zeit 

fehlerfrei implementiert wird. Ziel des schrittweisen Prozesses ist es, direkt Risiken und 

Sicherheitsbedenken auszuschliessen, sodass schliesslich eine fehlerfreie Variante im or-

dentlichen Betrieb eingeführt werden kann.  

Unter Kosten werden die finanziellen Aufwendungen zur Einführung von E-Voting zu-

sammengefasst. Darunter fallen die Kosten für Anschaffung und Entwicklung einer Soft-

ware, Aufwendungen zur Einführung im ordentlichen Betrieb, die weiteren Wartungs-

kosten der Software und andere. Ein Staat hat nicht unbeschränkt finanzielle Ressourcen 

zur Verfügung. Besonders relevant, da E-Voting als Bestandteil der Digitalisierung gilt. 

Somit ist wichtig, dass sich die Kosten im Nutzen wiederspiegeln. E-Voting Systeme 

werden in einem freien Markt angeboten. Weiter besteht die Möglichkeit das neue Sys-

teme in Kooperation mit Unternehmen neu entwickelt werden. Besonders da E-Voting 

ein relativer neuer Forschungsgegenstand ist, gibt es derzeitig wenig Anbieter mit einer 

Systemlösung. Die Kosten, die zur Einführung und Wartung von E-Voting anfallen, va-

riieren und geben Handlungsspielraum für den Staat oder die zuständigen Behörden.  

Als letzter Faktor muss der Aspekt der Technik für ein umfassendes Bewertungsmodell 

betrachtet werden. Ob die Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode mög-

lich ist, ist unter anderem von den technischen Aspekten abhängig. Wichtig ist, dass die 
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Software den notwendigen technischen Anforderungen entsprechen kann. Wie bereits in 

Kapitel 5.2 beschrieben wurde, können mangelhaft erfüllte technische Anforderungen 

massive Auswirkungen auf einen Staat haben. Deshalb ist es essentiell, dass der techni-

sche Faktor den Sicherheitsanforderungen entspricht. 

5.3.3. Vorteile Bewertungsmodell 

Das Bewertungsmodell deckt alle zentralen Aspekte ab, die einen direkten Einfluss auf 

den Erfolg von E-Voting im ordentlichen Betrieb haben. Mit der Anwendung des Modells 

auf ein spezifisches Land können wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche für 

die Einführung von E-Voting als ordentlicher Stimmkanal zentral sind. Unter anderem 

können bei der Anwendung kritische Faktoren auffallen, welche mit besonderer Sorgfalt 

und Aufmerksamkeit bearbeitet werden müssen.  

Weiter dient das Modell als strukturierte Bewertung einer Situation. Dank der Struktur 

können Fehleinschätzungen vermieden werden sowie kann sichergestellt werden, dass 

alle Faktoren analysiert und bewertet werden.  

5.3.4. Nachteile Bewertungsmodell 

Trotz den Vorteilen der Anwendung des Bewertungsmodells, muss dieses folgend mit 

Nachteilen ausgeführt werden: 

Als Nachteil vom Bewertungsmodell sind die unterschiedlichen Wechselwirkungen im 

Modell zu benennen. Die einzelnen Faktoren interagieren stark auf Änderungen anderer 

Faktoren, welche sich im Bewertungsmodell befinden. Das gesamte Bewertungsmodell 

ist ein sensibles Konstrukt, welches stark auf die Interaktion der Faktoren anspricht. Bei 

Anpassungen eines Faktors kann dies Einfluss auf andere Faktoren haben. Zur Veran-

schaulichung kann der Faktor Kosten betrachtet werden. Fallen hohe Kosten an, um E-

Voting als ordentliche Wahlmethode zu etablieren, hat dies einen starken Einfluss auf den 

Culture of Support. Ein Staat hat nicht unbeschränkt finanzielle Mittel zur Unterstützung 

und muss diese nach Bedarf einsetzen. Fallen für die Etablierung von E-Voting als or-

dentliche Wahlmethode hohe Kosten an, können je nachdem andere Projekte nicht ver-

folgt werden. Mit dem Verdrängen von anderen Projekten durch E-Voting wird die Un-

terstützungsbereitschaft von Akteuren sinken, welche ebenfalls andere Projekte befür-

worten. Als weiteres Beispiel kann der Faktor Technik im Zusammenhang mit dem Cul-

ture of Support betrachtet werden. Hat die Bevölkerung das Gefühl, dass E-Voting als 

Wahlmethode nicht den technischen Anforderungen entspricht kann die unterstützende 
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Grundhaltung schwinden. Ebenso genügt bereits der Verdacht auf eine Manipulation der 

Wahlergebnisse durch E-Voting, um den Culture of Support zu beeinflussen.  

Als weiterer Nachteil kann die Übereinstimmbarkeit aller Faktoren im Bewertungsmodell 

bezeichnet werden. Das bedeutet, dass alle Faktoren befürwortend zum E-Voting einge-

stellt sind. Alle Faktoren müssen vorhanden und erfüllt sein. Ist dies bei einem Faktor 

nicht gegeben, kann eine erfolgreiche Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb 

im Staat nicht erfolgen.  

5.4. Anwendung Bewertungsmodell Schweiz  

Um zu bewerten, ob in der Schweiz E-Voting als ordentliche Wahlmethode einzuführen 

ist, wird das in Kapitel 5.2 entwickelte Bewertungsmodell folgend auf die Schweiz ange-

wandt und analysiert. 

5.4.1. Politisches System 

Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, führt die Schweiz eine direkte Demokratie. In der 

Schweiz finden viermal jährlich Abstimmungen statt, bei welchen durchschnittlich 38 bis 

53 Prozent der stimmberechtigten Personen teilnehmen (vgl. Kapitel 3.1). Das politische 

System der Schweiz eignet sich für E-Voting im ordentlichen Betrieb, da es der Bevöl-

kerung aktive Partizipation an Abstimmungen und Wahlen bietet.  

Der Faktor des politischen Systems ist als unkritisch zu bewerten, weil sich das politische 

System der Schweiz bereits für E-Voting im ordentlichen Betrieb eignet. 

5.4.2. Culture of Support 

Ein zentraler Aspekt zur Einführung des E-Votings im ordentlichen Betrieb ist die Ein-

stellung von betroffenen Akteuren zum E-Voting, dem in dieser Arbeit definierten Cul-

ture of Support. Dieser kulturelle Aspekt lässt sich schwer mit objektiven Fakten messen, 

weshalb folgend unterschiedliche Aspekte aufgelistet werden, wie die betroffenen Ak-

teure zum E-Voting eingestellt sind. Zu Beginn ist zu analysieren, wer alles zur Gruppe 

der betroffenen Stakeholder gehört, wie das Bewertungsmodell in diesem Faktor auf län-

derspezifische Gegebenheiten verweist.  

5.4.2.1. Betroffene Akteure 

Die Gruppe der betroffenen Stakeholder beinhaltet in der Schweiz die stimmberechtigte 

Bevölkerung, welche die elektronische Abstimmungsmethode anwenden wird. Weiter 

werden der Bund sowie die Kantone und Gemeinden als betroffener Akteur definiert. Der 
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Bund gilt als Initiant des Projekts Vote électronique und hat E-Voting als Ziel in seiner 

E-Government Strategie erfasst (vgl. Kapitel 1.1). Die Kantone besitzen die Hoheit zu 

entscheiden, welche Stimmkanäle für die Stimmbevölkerung angeboten wird. Die Ge-

meinden sind diejenigen, welche im Kontakt mit den Bürgern stehen. In der Schweiz 

geschieht dies aktuell durch Pilotgemeinden, welche Versuche mittels E-Voting der 

Stimmbevölkerung anbieten (vgl. Kapitel 3.1). Als entfernt betroffene Akteure sind in 

der Schweiz die politischen Parteien, Verbände sowie die Medien zu benennen. Entfernt, 

weil diese Akteure nicht direkt von E-Voting betroffen sind. Trotzdem besitzen diese 

Akteure einen impliziten Einfluss auf das politische System der Schweiz. Deshalb ist die 

Einstellung dieser Akteure für oder gegen die Einführung von E-Voting als ordentliche 

Wahlmethode essentiell. Die politischen Parteien leisten gemäss Wolf Linder einen Bei-

trag zum stabilem politischem System (Linder & Mueller, 2017, S. 123). Die Parteien 

vertreten die Interessen ihrer Mitglieder, zu denen die stimmberechtigte Bevölkerung ge-

hört, und vertreten diese im Parlament. Verbände vertreten ebenfalls die Interessen ihrer 

Mitglieder, zu welchen Unternehmen, Arbeitnehmer, Wirtschaftsbranchen und weitere 

gehören (Ebnöther, 2017, S. 142). Im Unterschied zu den politischen Parteien können die 

Verbände keinen direkten Einfluss im Bundeshaus ausüben und nutzen lediglich das Mit-

tel des Lobbyismus. Die Medien werden in der Schweiz als vierte Gewalt bezeichnet und 

übernehmen die Aufgabe der Informationsversorgung, welche unter anderem als Basis 

zur Meinungsbildung der Bevölkerung dient (Ebnöther, 2017, S. 143).  

Es lässt sich zusammenfassen, dass in der Schweiz viele unterschiedliche Akteure Be-

standteil der politischen Kultur sind, welche zur Meinungsbildung beitragen und diese 

beeinflussen. Culture of Support kann nur bedingt objektiv dargestellt werden und wird 

folgend an unterschiedlichen Beispielen veranschaulicht und analysiert. 

5.4.2.2. Nationale E-Government Studie 2019 

In der nationalen E-Government Studie 2019, welche aus Zusammenarbeit der Geschäfts-

stelle E-Government Schweiz und dem SECO entstand, wird festgehalten, dass sich die 

Mehrheit der Bevölkerung, rund 68 Prozent der Befragten (n=2549), wünscht, dass E-

Voting allen Stimmberechtigten zur Verfügung stehen soll (Buess et al., 2019, S. 31). Die 

Studie wurde an einer Bruttostichprobe von 5125 Personen durchgeführt, wobei 2606 

Personen an Interviews teilgenommen haben. Die repräsentative Studie wurde über einen 

Zeitraum von acht Wochen durchgeführt und die Interviews dauerten im Schnitt 20 Mi-

nuten (Buess et al., 2019, S. 15). Die Teilnehmer wurden befragt, ob diese häufiger an 
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Abstimmungen teilnehmen würden, wenn dies elektronisch stattfinden. Die Umfrage 

ergab, dass dies 47 Prozent der Befragten tun würden (Buess et al., 2019, S. 32).  

5.4.2.3. Volksinitiative E-Voting Moratorium 

Ein weiterer zu betrachtender Aspekt zum Culture of Support ist die aktuell laufende Un-

terschriftensammlung für die Volksinitiative «Für eine sichere und vertrauenswürdige 

Demokratie (E-Voting Moratorium)». Die Initiative möchte den Artikel 39 in der Bun-

desverfassung mit folgendem Absatz ergänzen: «Die Verwendung elektronischer Verfah-

ren zur Stimmabgabe ist verboten» und begann am 16. März 2019 mit der Unterschrif-

tensammlung (Initiativkomitee, 2019). Die Initianten haben 18 Monate Zeit um 100'000 

Unterschriften zu sammeln. Weiter beinhaltet der Initiativtext Übergangsbestimmungen, 

welche der Bundesversammlung frühestens fünf Jahre nach Inkrafttretens erlauben, das 

Gesetz wieder aufzuheben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Unter anderem, 

wenn gewährleistet werden kann, dass die elektronische Stimmabgabe gleich sicher ist 

wie die handschriftliche Stimmabgabe (Initiativkomitee, 2019). Zum aktuellen Zeitpunkt 

ist nicht klar, wie erfolgreich das Moratorium sein wird. Aus der Chronik der Initiative 

ist ersichtlich, dass die Initiative nach dem Beschluss des Bundesrates zur Überführung 

von E-Voting in den ordentlichen Betrieb, lanciert wurde (Initiativkomitee, 2019). Es ist 

festzuhalten, dass das Initiativkomitee aus 27 Mitgliedern besteht, welche aus unter-

schiedlichen Parteien und Positionen stammen, sowie vier Nationalräte vertreten sind und 

somit breit abgestützt ist (Initiativkomitee, 2019). Eine Aufschlüsselung der zeitlichen 

Dimension der Initiative ergab, dass eine Annahme der Initiative an der Volksabstim-

mung, E-Voting bis 2029 verboten würde. Dazu wurden die zeitlichen Dimensionen einer 

Volksinitiative berücksichtigt (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2019). 

Es bleibt fraglich, ob ein E-Voting Moratorium zur sicheren Weiterentwicklung des E-

Votings beitragen würde, wie sich dies die Initiatoren wünschen. Oder, ob die Initiative 

eine Weiterentwicklung nicht komplett verunmöglichen würde. Besonders sind die tech-

nischen Anforderungen an ein System sehr hoch und es bleibt fraglich, ob die Anforde-

rung, dass die elektronische Stimmabgabe gleich sicher wie diejenige in Papierform sei, 

erfüllt werden könnte. Zum einen müsste dazu der Sicherheitsstand vom Abstimmen in 

Papierform definiert sein sowie fallen beim E-Voting die technischen Faktoren dazu, da 

ein System nie absolut vollständig sicher sein kann, was in der IT Branche ein weit be-

kanntes Problem ist. Schlussendlich ist festzuhalten, dass weder der briefliche noch elekt-

ronische Stimmkanal vollkommen Manipulationsfrei sind. Um Manipulation im grossem 
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Rahmen durchzuführen ist sowohl beim brieflichen als auch elektronischen Stimmkanal 

enorm grossen Aufwand zu betreiben.  

Die Initiative wurde in dieser Arbeit erwähnt, um einen weiteren Aspekt der Schweizer 

Kultur und Einstellung zu veranschaulichen. Den Erfolg der Initiative ist zum aktuellen 

Stand zu bezweifeln. Gründe dazu sind unter anderem, dass wie an der oben aufgezeigten 

Studie zu E-Government sich rund 68 Prozent der Stimmberechtigten wünschen E-Vo-

ting zur Verfügung zu haben. Den Erfolg der Initiative bezweifelt ebenfalls Uwe Serdült, 

Politologe am Zentrum für Demokratie in Aarau, und bezieht sich auf die Umfrageergeb-

nisse aus dem Kanton Aargau, welche folgend aufgezeigt werden (Brunner, 2019).  

5.4.2.4. Haltungen und Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung 

Eine Studie des Zentrums für Demokratie Aarau hat die Bevölkerung zu ihren Haltungen 

zu E-Voting befragt. Die Studie wurde von Milic, McArdle und Serdült verfasst. Aus der 

Studie konnte festgehalten werden, dass das Alter der Bevölkerung einen Einfluss auf das 

Empfinden der Notwendigkeit von E-Voting als Wahlmethode hat (Milic, McArdle, & 

Serdült, 2016, S. 7). Es lässt sich anhand der Studie festhalten, dass je jünger die Stimm-

bevölkerung, desto eher wird E-Voting als notwendig empfunden. Weiter hat die Studie 

den Befragten (n = 1228) Aussagen vorgelegt, welchen die Befragten sich einverstanden, 

nicht einverstanden erklären konnten oder sich enthalten (Milic et al., 2016, S. 13). Die 

zusammenfassende Grafik aus der Studie ist in Anhang 1 ersichtlich. Als Ergebnisse wer-

den folgende Punkte hervorgehoben: Die meisten Befragten (82 Prozent) gaben an, dass 

E-Voting bequemer ist als die briefliche Wahlmethode. Weiter haben 68 Prozent angege-

ben, dass es Zeit ist das elektronische Abstimmen flächendeckend einzuführen ist (Milic 

et al., 2016, S. 13). Interessant ist, dass die Studie von Milic et al. der zu Beginn erläuter-

ten E-Government Studie entspricht, bei welcher ebenfalls 68 Prozent der Befragten sich 

wünschen, dass E-Voting flächendeckend allen Stimmberechtigten Personen zur Verfü-

gung stehen soll. Trotzdem, dass E-Voting einfacher und bequemer ist, gaben 44 Prozent 

der Befragten der Studie von Milic an, dass das briefliche Abstimmen bereits genug ein-

fach ist und somit E-Voting nicht benötigt wird (Milic et al., 2016, S. 13). Ebenfalls sind 

47 Prozent der Befragten nicht mit der Aussage einverstanden, dass ungültige oder feh-

lerhafte Stimmabgaben bei E-Voting nicht möglich sind. Bei dieser Aussage haben sich 

17 Personen enthalten (Milic et al., 2016, S. 13). Die Gründe, warum die Befragten so 

abgestimmt haben sind unbekannt.  
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Die Studie von Milic et al. zeigt auf, dass E-Voting bequemer ist und ebenfalls die Zeit 

gekommen ist dies flächendeckend einzuführen. Widerspricht sich aber damit, dass die 

beinahe die Hälfte (44 Prozent) sagt, dass es E-Voting gar nicht braucht, weil die briefli-

che Stimmabgabe bereits genug simpel ist. Milic et al. begründet diesen Widerspruch 

damit, dass sich «eine erhebliche Zahl der Befragten aus traditionalistischen Gründen ge-

gen das E-Voting sperrt» (Milic et al., 2016, S. 12).  

5.4.2.5. Stakeholder-Analyse 

Um den Einfluss und die Einstellung der betroffenen Akteure zu analysieren und gegen-

überzustellen wird folgend eine Stakeholder-Analyse angewandt. Die Analyse wird aus 

Sicht des Bundes vorgenommen, der als Initiant des Projektes fungiert. Die detaillierte 

Darstellung inklusive Bezifferungen ist in Anhang 3 ersichtlich. Die Darstellung stellt die 

Beeinflussbarkeit sowie den Einfluss des Stakeholders dar. Die Grösse der Kugeln wie-

derspiegelt die Einstellung zur Thematik, wobei je grösser, desto negativer die Einstel-

lung zur Thematik. Eine graphische Irreführung ist jedoch, dass Gemeinden, Verbände 

und Medien als neutral einzustufen sind, wobei die politischen Parteien mit der gleichen 

Bewertung als zwiegespalten gelten (siehe Anhang 4: Beurteilungsraster Stellungnahmen 

politische Parteien). Dies wird so beibehalten, weil der Bund sich all diesen Akteuren und 

dessen kritischeren Einstellungen bewusst sein muss und seine Bedürfnisse ernst nehmen 

soll, sodass sich deren Einstellung zur Thematik nicht weiter beeinträchtigt wird.  

 

Abbildung 6: Stakeholder-Analyse (eigene Darstellung) 
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Die stimmberechtigte Bevölkerung gilt als wichtiger und einflussreicher Stakeholder. Sie 

ist diejenige, welche E-Voting schlussendlich zur Stimmabgabe nutzen wird. Das politi-

sche System der Schweiz erlaubt der Bevölkerung einen grossen Einfluss bei politischen 

Sachverhalten. Somit kann die Bevölkerung bei Gesetzesänderungen mittels dem fakul-

tativen Referendum eine Volksabstimmung bewirken oder bei Verfassungsänderungen 

bei einem obligatorischen Referendum die Stimme abgeben. Wenn die Mehrheit der Be-

völkerung mit einem Sachverhalt nicht einverstanden ist kann diese eingreifen. Deshalb 

hat die Schweizer Bevölkerung einen grossen Einfluss auf die Einführung von E-Voting 

als ordentliche Wahlmethode. Der Bund kann nur relativ kleinen Einfluss auf die Bevöl-

kerung ausüben (vgl. Kapitel 5.3). Die Einstellung der Bevölkerung zu E-Voting wurde 

mit 2 beziffert (Bezifferung von [1;5] – [positiv ; negativ]). Grund dafür sind die durch-

geführte Studie von Milic sowie die E-Government Studie, welche ergaben, dass sich 

rund 68 Prozent der Bevölkerung E-Voting zur Verfügung wünschen. Die 68 Prozent 

müssen in der Stakeholder-Analyse innerhalb einer Skala von 1 bis 5 dargestellt werden, 

wobei 1 positiv und 5 negativ ist. Wenn die Ziffer 1 80 bis 100 Prozent beinhaltet, fallen 

die 68 Prozent in die Kategorie 2.  

Als weiterer Stakeholder werden die Kantone betrachtet. Die Kantone haben ebenfalls 

einen relativ hohen Einfluss auf die Einführung des elektronischen Stimmkanals. Grund 

dafür ist, dass die Kantone autonom entscheiden können, ob sie E-Voting anbieten möch-

ten oder nicht. Entscheidet sich ein Kanton gegen die elektronische Stimmabgabe, ist die 

elektronische Stimmabgabe nicht verfügbar. Die Beeinflussbarkeit wird von einer Skala 

von 0 bis 5 mit 2 beziffert. Gründe dafür sind, dass der Bund den Kantonen nicht vor-

schreiben kann, welche Wahlmethode angewandt werden soll, dies liegt in der Kompe-

tenz der Kantone. Die Bewertung konnte nicht mit weniger als 2 vorgenommen werden, 

weil der Bundesrat in der Schweiz ein hohes Ansehen geniesst sowie wird ihm hohe 

Kompetenz beigemessen. Eine Aussage, dass der Bundesrat keinen Einfluss auf die Kan-

tone hat würde nicht der politischen Kultur der Schweiz entsprechen. Die Vernehmlas-

sungsfrist für die Änderung des BPR lief bis zum 30. April 2019 (Bundeskanzlei, 2018a). 

Die Analyse der Stellungnahmen ist im Anhang 4 ersichtlich. Eine Beurteilung sowie 

Auswertungsbericht zu den Stellungnahmen von der Bundeskanzlei sowie dem Bundesrat 

ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erstellt. Deshalb wurde eine Beurteilung vorge-

nommen, da aus den Stellungnahmen essentielle Informationen auf die Einstellung der 

Akteure geschlossen werden können. Aus der Analyse der Stellungnahmen ist festzuhal-

ten, dass zum aktuellen Stand die Einstellung der Kantone mit einer 2 von 5 zu beurteilen 
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ist (Anhang 4). Weiter hat die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) eine Stellung-

nahme zur Vernehmlassung des Bundesrates veröffentlicht (KdK, 2019). In dieser Stel-

lungnahme wird verkündet, dass die KdK E-Voting als dritten ordentlichen Stimmkanal 

unterstützen sowie begrüssen sie den Handlungsspielraum, welchen den Kantonen in der 

Vorlage beigemessen wurde (KdK, 2019). Aus der Stellungnahme geht hervor, dass die 

KdK positiv zu E-Voting eingestellt ist sowie das Vorgehen vom Bund befürwortet. Dies 

trägt ebenfalls zur positiven Beurteilung der Einstellung der Kantone bei.  

Die Gemeinden besitzen einen geringen Einfluss auf die Geschehnisse. Sie sind von den 

Entscheidungen der Kantone abhängig. Die Beeinflussbarkeit der Gemeinden wird auf 3 

kategorisiert. Grund dafür ist, dass die Gemeinden viel kleiner und deshalb mehr von 

ihrem Umfeld sowie dem Kanton abhängig sind. Führen beispielsweise alle umliegenden 

Gemeinden sowie der Kanton E-Voting, beeinflusst dies die Gemeinde. Die Einstellung 

der rund 2200 Gemeinden ist schwierig zu beziffern. Da die Gemeinden unterschiedliche 

Einstellungen zum E-Voting haben und doch keinen grossen Einfluss haben, wird die 

Einstellung der Gemeinden in dieser Arbeit mit neutral beurteilt.  

Der Bund hat keinen grossen Einfluss auf die politischen Parteien. Obschon der Bundes-

rat hohes Ansehen bei allen politischen Akteuren hat, vertreten die Parteien primär die 

Interessen der Mitglieder. Die Parteien können sowohl Einfluss im Parlament als auch 

auf die Bevölkerung ausüben. Unter anderem agiert ein Teil der Bevölkerung innerhalb 

der Parteien. Wenn die Grossparteien sich gegen die Einführung von E-Voting ausspre-

chen und dagegen mittels einem Referendum vorgehen, können diese einen grossen Ein-

fluss auf die Bevölkerung und das schlussendliche Wahlresultat ausüben. Deshalb ist ihr 

Einfluss relativ hoch zu gewichten, obschon schliesslich die Bevölkerung entscheidet. 

Die Einstellungen der politischen Parteien sind ebenfalls aus den Stellungnahmen zur 

Änderung des BPR in Anhang 4 ersichtlich. Aus der Analyse ergab sich ein Mittelwert 

von 3.43, welcher auf 3 abgerundet wurde. Die Parteien äussern mehrheitlich Bedenken 

zur Sicherheit (Anhang 4). In der Stakeholder-Analyse wurde eine Einstellung von 3 als 

neutral gewichtet. Dies kann nicht für den Akteur politische Parteien übernommen wer-

den, da dieser nicht neutral eingestellt ist, sondern zwiegespalten. Um dies genauer zu 

analysieren, wurde ergänzend zum Anhang 4, die Vertretung der politischen Parteien im 

National- und Ständerat mit den bereits erfassten Beurteilungen der Stellungnahmen der 

Parteien gewichtet (Anhang 5). Die Skalierung hat ergeben, dass die Einstellung der Par-

teien im Nationalrat in die Kategorie 4 fällt und beim Ständerat in die Kategorie 3. Dies 

bestätigt die bisher angewandte Beurteilung, dass die politischen Parteien zwiegespalten 
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sind und nicht als neutral definiert werden dürfen. Der Bundesrat muss die Bedenken der 

Parteien ernst nehmen und versichern, dass sich deren Einstellung sich nicht negativ ver-

ändert. Weiter ist festzuhalten, dass die Parlamentarier nicht immer die Meinung der Par-

tei im Parlament vertreten, weshalb die angewandte Analyse nicht als definitiv betrachtet 

werden kann sondern lediglich als Annäherung. Besonders in Anbetracht an die in Kapitel 

3.1 erwähnten Besonderheiten der beiden Kammern. Es ist davon auszugehen, dass der 

Nationalrat sich eher den Argumentationen der politischen Parteien anschliesst und der 

Ständerat sich eher an den Kantonen und dem Bundesrat orientiert (vgl. Kapitel 3.1).  

Als weiterer Stakeholder sind die Verbände zu bezeichnen. Die Verbände haben einen 

geringen Einfluss auf die Geschehnisse, weil sie mittels Lobbyismus im Parlament ihre 

Interessen einbringen. Deshalb wird der Einfluss als eher klein definiert. Der Bund hat 

wenig Einfluss auf Verbände, da diese nur zum Zweck ihrer Mitglieder handeln. Es ist 

anzunehmen, dass die Verbände nur geringes Interesse zu E-Voting haben. Begründen 

lässt sich dies dadurch, dass die Thematik des E-Votings nicht das Zentrum ihrer Interes-

sen beinhaltet. Besonders in Anbetracht auf die in der Schweiz grossen Verbände wie 

Unia, Arbeitgeberverband, Bauernverband, Baumeisterverband sowie weitere. Die auf-

gelisteten Verbände haben ihre Interessen zu anderen Thematiken konzentriert. Deshalb 

wird die Einstellung mit 3 und somit als neutral beurteilt. Trotzdem bestehen Organisati-

onen, welche sich für die Thematik interessieren. Unter anderem sind dies der ICTs-

witzerland sowie die Auslandschweizer-Organisation (ASO). ICTswitzerland spricht sich 

gegen den Revisionsentwurf des Bundesrates aus und möchte den Testbetrieb weiter fort-

setzen mit der Begründung «Sicherheit geht vor Tempo» (ICTswitzerland, 2019). Die 

ASO betont in ihrer Stellungnahme die Wichtigkeit von E-Voting und das eine Verun-

möglichung der elektronischen Stimmabgabe «einer Diskriminierung dieser Bevölke-

rungsgruppe gleichkommt» (ASO, 2019). Die Bewertung bleibt trotzdem unverändert, 

weil Organisationen bestehen, welche flächendeckendes E-Voting befürworten sowie 

auch ablehnen. Im Anhang 4 wurde ergänzend zur bisherigen Annahme die bekannten 

Stellungnahmen der Verbände analysiert. Diese hat, das bereits beschriebene Fazit von 

einer neutralen Bewertung bestätigt (Anhang 4: Beurteilungsraster Stellungnahmen Ver-

bände). 

Als letzter Stakeholder sind die Medien zu benennen. Die Medien werden in der Schweiz 

auch als vierte Gewalt bezeichnet (vgl. Kapitel 5.4.2.1). Das bedeutet, dass die Medien 

einen relativ hohen Einfluss auf die Meinungsbildung der Stimmbevölkerung haben und 

somit auch einen Einfluss auf die Thematik des E-Votings. Besonders in Anbetracht auf 
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den technischen Faktor. Wenn Medien laufend Vermutungen von Manipulationen oder 

Verfälschungen der Stimmabgaben kommunizieren würden, nachdem E-Voting im regu-

lären Betrieb ist, könnte dies schnell einen grossen Einfluss auf die Einstellung zu E-

Voting haben. Beinflussbar sind die Medien jedoch kaum vom Bund, weil eine grosse 

Medienlandschaft besteht sowie diese unabhängig und eigenständig Journalismus betrei-

ben. Die Einstellung der Medien zu E-Voting ist schwer einzugrenzen, da professionelle 

Medien keine eigene Meinung publik machen, sondern sich den Interessen der Bevölke-

rung richten. Deshalb ist die Einstellung der Medien ebenfalls neutral zu beurteilen.  

Die Stakeholderanalyse ist somit abgeschlossen und lässt sich folgend zusammenfassen: 

In der Stakeholder-Analyse wurde ermittelt, dass die Gemeinden zu der Kategorie «meet 

their needs» gehört. Das bedeutet, dass für den Bund die Bedürfnisse der Gemeinden 

bewusst sein müssen und diese keinen grossen Einfluss auf die politischen Geschehnisse 

ausüben können. Die Verbände können als «least important» kategorisiert werden. Dies 

entspricht der Realität, weil die Verbände nur geringen Einfluss ausüben können sowie 

nur wenige Organisationen von der Thematik des E-Votings tatsächlich betroffen sind, 

wie in dieser Arbeit die beiden Organisation ICTswitzerland, Economiesuisse, SGV und 

ASO aufgeführt wurden (Anhang 4: Beurteilungsraster Stellungnahmen Verbände). In 

der Kategorie «show considerations» zeigen sich die Kernakteure, welche für die Einfüh-

rung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode in der Schweiz zentral sind. Zu dieser 

Kategorie gehören die politischen Parteien, die Medien, die Kantone sowie die Stimmbe-

völkerung. All diese Parteien haben einen grösseren Einfluss auf die Einführung von E-

Voting als ordentlicher Stimmkanal. Die politischen Parteien können Einfluss im Parla-

ment sowie auf die Stimmbevölkerung ausüben. Die Medien können weniger beeinflusst 

werden und haben dafür einen Einfluss auf die Meinungsbildung des Volkes. Die Kan-

tone haben den Einfluss, ob E-Voting als ordentlicher Stimmkanal tatsächlich eingeführt 

werden soll. Die Stimmbevölkerung als letzter Akteur besitzt den grössten Einfluss auf 

den Erfolg vom E-Voting im ordentlichen Betrieb, ob diese auch schlussendlich genutzt 

oder mittels eines fakultativen Referendums oder Initiative verhindert wird. Zum Ab-

schluss ist festzuhalten, dass in der Schweiz kein eindeutiger «key player» besteht. Dies 

entspricht genau der politischen Kultur, welche die Schweiz lebt. In der schweizerischen 

Demokratie wäre ein «key player» falsch, da kein Akteur einen solch grossen Einfluss 

haben soll. Gemäss Christoph Ebnöther besteht in der Schweiz die vertikale Gewalten-

trennung in Form von Föderalismus, damit keine Ebene mächtiger werden kann als die 
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andere (Ebnöther, 2017, S. 26). Diese Tatsache widerspiegelt sich im Ergebnis der Sta-

keholder-Analyse.  

5.4.2.6. Beurteilung Culture of Support 

Culture of Support ist in der Schweiz zwiegespalten. Es gibt sowohl befürwortende als 

auch ablehnende Einstellungen, welche grösseren oder geringeren Einfluss ausüben kön-

nen, wie die Stakeholder-Analyse aufgezeigt hat. Diese wurden unterschiedlich gewich-

tet, je nachdem wie viel Einfluss die Akteure auf die Thematik des E-Votings haben, wie 

beeinflussbar die Akteure sind sowie wie diese zur Thematik eingestellt sind. 

Als Fazit aus den beiden erläuterten Studien lässt sich ziehen, dass sich eine Mehrheit der 

Bevölkerung flächendeckendes E-Voting wünscht. Es muss festgehalten werden, dass die 

Bevölkerung Zweifel hat, ob die abgegebenen Stimmen korrekt in der Urne ankommen. 

Dies belegt die Befragung von Milic. Das erläuterte E-Voting Moratorium wird entweder 

bereits bei der Unterschriftensammlung scheitern oder an der Volksabstimmung. Diese 

Aussage kann anhand der aufgeführten Studienergebnisse getroffen werden. Sollte das 

Moratorium trotz widersprüchlichen Aussichten an der Volksabstimmung angenommen 

werden, bedeutet das ein vorerstes Scheitern des Projekts Vote électronique. Uwe Serdült 

bestätigt diese Annahme in einem Interview vom Beobachter. Serdült sagt, dass die elekt-

ronische Stimmabgabe «am Ende sei», weil die Sicherheitstechnik des Systems aktuell 

auf einem hohen Standard liegt und nicht mehr grundlegend verbessert werden könnte 

(Brunner, 2019). Bei einem Erfolg von der Initiative muss gemäss Serdült, die Schweiz 

anerkennen, dass die Bevölkerung dem E-Voting nicht traut und es deshalb auch nicht 

eingeführt haben möchte (Brunner, 2019). 

Die Ergebnisse die für den Culture of Support in der Schweiz festgehalten wurden, sind 

als kritisch zu beurteilen, weil diverse Akteure unterschiedliche Ansichten zur Thematik 

des E-Votings haben. Die grosse Streuung macht den Culture of Support zu einem kriti-

schen Faktor, da für eine flächendeckende Lösung die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Akteure berücksichtigt und eingeschlossen werden müssen. 

5.4.3. Rechtsgrundlagen 

Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben hat die Schweiz eine sehr umfangreiche und detaillierte 

Gesetzgebung, welche Versuche und Pilotprojekte befürwortet. Aktuell bestehen gesetz-

liche Beschränkungen, welche das E-Voting im ordentlichen Betrieb nicht ermöglichen. 
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Diese sind im BPR sowie in der VPR geregelt (vgl. Kapitel 3.1.1). In der Bundesverfas-

sung wurde festgehalten, dass der Bund die eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen 

regelt und die Kantone diejenigen, welche die Kantone und Gemeinden betreffen (vgl. 

Kapitel 3.1.1). Um E-Voting als ordentliche Wahlmethode zuzulassen muss die aktuelle 

gesetzliche Lage angepasst werden. In der Schweiz kann die Bevölkerung mittels Volks-

initiative, obligatorischem oder fakultativen Referenden an politischen Geschehnissen 

teilnehmen (Ebnöther, 2017, S. 42). Das obligatorische Referendum beinhaltet, dass alle 

Verfassungsänderungen zur Abstimmung vorgelegt werden (Ebnöther, 2017, S. 42). Da 

es sich beim BPR und der VPR nicht um die Bundesverfassung handelt, müssen Anpas-

sungen nicht mit einer Volksabstimmung legitimiert werden. Das Volk kann mittels eines 

fakultativen Referendums für eines von der Bundesversammlung verabschiedeten Gesetz 

eine Volksabstimmung beantragen (Bundeskanzlei, 2019c). Das bedeutet, dass der Bund 

das BPR sowie VPR zugunsten der Einführung von E-Voting anpassen können, ohne eine 

Volksabstimmung durchführen zu müssen. Zur Gesetzesrevision wird in der Bundesver-

sammlung darüber abgestimmt. Gemäss Thurnherr und Schüpbach-Guggenbühl kann E-

Voting in den ordentlichen Betrieb überführt werden, wenn die revidierten Rechtsgrund-

lagen in Kraft treten. Bei Inkrafttreten der neuen Gesetzesgrundlagen wird die Versuchs-

phase abgeschlossen (Thurnherr & Schüpbach-Guggenbühl, 2017). Zur Revision des 

BPR muss der Bundesrat die Änderungen in die Vernehmlassung senden, welches der 

Bundesrat am 19. Dezember 2018 vorgenommen hat mit einer Frist bis zum 30. April 

2019 (Bundeskanzlei, 2018b). Der Bundesrat hat mit der Vernehmlassung des BPR zu 

Stellungnahmen eingeladen, was in hoher Zahl genutzt wurde (Bundeskanzlei, 2019b). 

Ob der Bundesrat die ausführlichen Bemerkungen und Kritikpunkte von den unterschied-

lichen Akteuren berücksichtigt, welche zu einem Teil in Anhang 4 erläutert wurden, ist 

gemäss Ebnöther eine politische Entscheidung (Ebnöther, 2017, S. 97). Aus der Analyse 

ergibt sich, dass eine Berücksichtigung sinnvoll ist, da doch einige entscheidende Akteure 

zwiegespalten sind (vgl. Kapitel 5.4.2.5). Berücksichtigt der Bundesrat die eingegange-

nen Kritikpunkte nicht, riskiert dieser, dass die Vorlage bereits an der Bundesversamm-

lung scheitert oder das fakultative Referendum ergriffen wird.  

Zum aktuellen Zeitpunkt werden die Vernehmlassungsantworten von der Bundeskanzlei 

ausgewertet (Bundeskanzlei, 2019e). Der Bundesrat muss nach der Beurteilung der Ver-

nehmlassungsantworten einen Entwurf mit der Änderung zum BPR sowie eine Botschaft 

an die Bundesversammlung verabschieden (Ebnöther, 2017, S. 97). Nachdem der Bun-

desrat dies verabschiedet hat, fällt die Gesetzesrevision in die parlamentarische Phase, 
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wobei der National- sowie Ständerat sich über die Vorlage beraten wird, nachdem eine 

Kommission sich vor der Session mit der Vorlage beschäftigt hat (Ebnöther, 2017, S. 98). 

Zusammengefasst folgt nach den Beratungen sowie allfälligen Debatten, Detailberatun-

gen sowie dem Differenzbereinigungsverfahren, welche in beiden Räten stattfinden wird, 

eine Schlussabstimmung beider Kammern (Ebnöther, 2017, S. 98). Somit liegt der Ein-

fluss beim National- sowie beim Ständerat, ob die Gesetzesrevision in Kraft treten wird 

oder nicht.  

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es schwierig dazu Annahmen zu treffen, weil der Auswer-

tungsbericht sowie eine allfällige Anpassung des Vorentwurfs noch ausstehen. Deshalb 

wird der Faktor der Rechtsgrundlagen zum aktuellen Stand als kritisch beurteilt, weil die 

aktuelle gesetzliche Lage E-Voting im ordentlichen Betrieb verunmöglicht.  

5.4.4. Internetzugang 

Das BFS erhebt regelmässig Angaben zur Internetnutzung der Schweizer Bevölkerung 

und gliedert die Angaben gemäss den unterschiedlichen soziodemografischen Merkma-

len (BFS, 2018a). Erhoben wurde die Internetnutzung in der Schweiz seit 1997 und um-

fasst die Bevölkerung ab 14 Jahren. Sie unterscheidet, wie im Anhang 2 ersichtlich, zwi-

schen einem engeren Nutzerkreis, welcher das Internet mehrmals in der Woche nutzt und 

einem weiteren Nutzerkreis, welcher das Internet innerhalb der letzten sechs Monaten 

genutzt hat. Zum aktuellen Stand beträgt die Internetnutzung innerhalb von sechs Mona-

ten 89.8 Prozent und für den engeren Nutzerkreis 85.7 Prozent (BFS, 2018a). Weiter 

wurde in der Erhebung die Nutzung nach Alter für den engeren Nutzerkreis ermittelt. Aus 

der Grafik, welche im Anhang 2 dargestellt wird, fällt auf, dass alle Altersgruppen seit 

Beginn der Erhebung eine steigende Tendenz der Internetnutzung aufweisen. Weiter kann 

festgehalten werden, dass je jünger die Bevölkerung ist, desto höher ist die Internetnut-

zung. Eine Ausnahme gilt für die jüngste Altersgruppe 14 bis 19 Jahre und die Alters-

gruppe 20 bis 29 Jahre, diese beträgt zum Stand März 2018 bei beiden Kategorien 99.2 

Prozent (BFS, 2018a). Weiter hat das BFS eine Studie zur Internetnutzung im internatio-

nalem Vergleich veröffentlicht (BFS, 2018a). In dieser Erhebung wurde die Bevölkerung 

im Alter von 16 und 74 Jahren nach der Internetnutzung von mindestens einmal pro Wo-

che befragt. Die Schweiz steht im Vergleich zu den ermittelten Eurostaaten im mittleren 

Bereich. Im Schnitt nutzen rund 81 Prozent der Bevölkerung der EU Mitgliedsstaaten 

mindestens einmal wöchentlich das Internet (BFS, 2018a).  
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In der Schweiz besteht gemäss den ausgewerteten Statistiken eine hohe Internetaffinität 

und -verbreitung. Dies bietet eine gute Grundlage für E-Voting im ordentlichen Betrieb. 

Trotz der hohen Internetnutzungsdaten muss dem Staat bewusst sein, dass rund zehn Pro-

zent der Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet nicht nutzen. Für stimmberechtigte Per-

sonen, welche das Internet nicht nutzen, müssen Stimmkanäle zur Verfügung stehen, wel-

che ihnen die Stimmabgabe ermöglichen oder die Infrastruktur muss an öffentlichen Or-

ten zur Verfügung gestellt werden. Dies scheint aber zum aktuellen Zeitpunkt kein Prob-

lem zu sein, weil sich aktuell kein Kanton dazu entschieden hat E-Voting als einzigen 

Stimmkanal anzubieten.  

Der Faktor des Internetzugangs ist als unkritisch zu beurteilen, weil sich die Schweizerbe-

völkerung gemäss den Statistiken als internetaffin beurteilen lässt sowie Internetzugang 

bei rund 90 Prozent der Bevölkerung zumindest innerhalb von sechs Monaten gegeben 

ist.  

5.4.5. Interdisziplinäre Fachgruppen 

Im Bewertungsmodell wurde festgehalten, dass für eine erfolgreiche Einführung in den 

ordentlichen Betrieb unterschiedliche Fachgebiete behandelt werden und dazu Fachper-

sonen oder Experten hinzugezogen werden müssen (vgl. Kapitel 5.3.2).  

Die Schweiz hat ein vierköpfiges Projektteam, welches für die fachliche und operative 

Leitung des Projektes Vote électronique zuständig ist (vgl. Kapitel 3.1). Zur fachlichen 

und operativen Leitung des Projektes gibt es weitere Organe zum Projekt Vote électroni-

que. Es gibt einen Steuerungsausschuss Vote électronique (SA VE), welcher aus neun 

Mitgliedern besteht und vom Bundeskanzler geleitet wird. Dieser behandelt einzureichen-

den Vorschläge, bevor diese dem Parlament oder Bundesrat vorgelegt werden (Bundes-

kanzlei, 2019g). Zu den neun Mitgliedern zählt der Bundeskanzler, der Informatiksteue-

rungsbeauftragte des Bundes, der Direktor des Bundesamtes für Justiz, der Leiterin Sek-

tion Politische Rechte sowie fünf Sitze, welche von den Kantonen belegt werden (Bun-

deskanzlei, 2019g). Als weiteres Organ gilt der Projektausschuss Vote électronique (PA 

VE). Dieser setzt sich unter anderem aus der Projektgruppe Vote électronique und aus 

weiteren Kantonsvertretenden zusammen. Auftrag des PA VE ist, die Umsetzung des 

Massnahmenkataloges zu überwachen (Bundeskanzlei, 2019g). Als letztes Organ führt 

die Bundeskanzlei die Arbeitsgruppe Vote électronique (AG VE) auf. Diese dient dem 

Informationsaustausch zu allen Kantonen (Bundeskanzlei, 2019g).  
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Zusätzlich zu der umfangreichen Projektorganisation der Bundeskanzlei werden Exper-

ten zum Projekt hinzugezogen. Der Bundesrat hat die Bundeskanzlei beauftragt eine Ex-

pertengruppe (EXVE) einzusetzen (vgl. Kapitel 3.1.2). Die Expertengruppe besteht aus 

Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten, wie Rechtswissenschaften, Politikwissen-

schaften, Informatik, Fachpersonen aus Kantonen sowie vom eidgenössischen Büro für 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, wie auch Personen der Bundeskanzlei 

zur Leitung, Kommunikation und Leiter aus den bisherigen genannten Organen (EXVE, 

2018). Die EXVE deckt ein breites Spektrum an Fachgebieten ab und erstellte im April 

2018 einen Schlussbericht zum Projekt Vote électronique (vgl. Kapitel 3.1.2).  

Die umfangreiche Abdeckung von Fachpersonen zum E-Voting in der Schweiz erfüllt 

den Faktor der interdisziplinären Fachgruppen und ist somit als unkritisch zu beurteilen.  

5.4.6. Schrittweiser Prozess 

Die Schweiz verfolgt seit dem Jahr 2000 das Projekt Vote électronique (vgl. Kapitel 3.1). 

In den vergangenen 19 Jahren fanden über 300 Versuche zur Thematik des E-Votings 

statt. Die Bundeskanzlei veröffentlicht zur Thematik Vote électronique, dass seit Beginn 

des Projektes das Motto «Sicherheit vor Tempo» herrscht (Bundeskanzlei, 2019c). Im 

Bericht über die Pilotprojekte zum Vote électronique wurde festgehalten, dass die elekt-

ronische Stimmabgabe schrittweise und risikobewusst eingeführt werden soll (Bundesrat, 

2006, S. 5460). Begründet wird das schrittweise Vorgehen dadurch, dass es ermöglicht 

Erfahrungen zu sammeln und auf gesammelten Erkenntnissen E-Voting weiterzuentwi-

ckeln. Ebenfalls wird ausgeführt, dass das Projekt nur Erfolg haben kann, wenn alle be-

teiligten Personen, welche der Bundesrat mit Stimmbürgern, Politikern sowie Behörden 

definiert, sich an die jeweiligen neuen Verfahren und Strukturen gewöhnen und nachhal-

tig akzeptieren und Vertrauen aufbauen (Bundesrat, 2006, S. 5530). Diese Aussage vom 

Bundesrat bestätigt unter anderem den für das Bewertungsmodell definierte Culture of 

Support, dass für den Erfolg von der Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlme-

thode eine unterstützende Haltung der betroffenen Akteure notwendig ist. Ausgehend von 

der bisherigen Literaturrecherche kann festgehalten werden, dass sich der Bundesrat der 

Wichtigkeit des Vorgehens bewusst ist.  

Der schrittweise Prozess ist für die Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb in 

der Schweiz klar gegeben und deshalb als unkritisch zu beurteilen.  
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5.4.7. Kosten 

Kosten gelten als zentraler Faktor für eine erfolgreiche Einführung in den ordentlichen 

Betrieb. Die Einführung von E-Voting ist nicht nur mit Einsparungen, wie im Beispiel 

Zürich erläutert wurde, sondern auch mit hohen Kosten verbunden (vgl. Kapitel 3.1.5). 

Zu den Kosten gehören unter anderem die Entwicklungskosten für ein System, welches 

E-Voting anbietet. In der Schweiz zeigt sich dies aktuell für den Kanton Genf. Er ist ge-

zwungen das Projekt einzustellen, da die Kosten zur Entwicklung einer Software, welche 

den Anforderungen entspricht zu hoch sind (vgl. Kapitel 3.1.4). Das Bewertungssystem 

wird aus Perspektive des Staates betrachtet. Der Kostenfaktor muss in der Schweiz von 

den Kantonen getragen werden, da diese für die Einführung und den Betrieb zuständig 

sind (Thurnherr & Schüpbach-Guggenbühl, 2017).  

Die EXVE hat in ihrem Schlussbericht zusätzlich die Kosten zu E-Voting analysiert, wel-

che folgend aufgelistet werden (EXVE, 2018, S. 33). Die folgenden Kosten pro Wähler 

können nicht als definitiv angesehen werden, da die Berechnung für die Implementation 

eines E-Voting System nicht einkalkuliert wurden. Die Ergebnisse werden weiter am Bei-

spiel Zürich aufgeschlüsselt. In Zürich kostet ein Stimmberechtigter CHF 12.71 für alle 

vier Urnengänge im Jahr (EXVE, 2018, S. 33). Ein Stimmberechtigter, welcher mit der 

unter Kapitel 3.1.5 erläuterten papierarmen Methode abstimmt, kostet den Kanton CHF 

3.10 gemäss dem Expertenbericht 2018 (EXVE, 2018, S. 33). Die papierarme Methode 

wurde für den Kanton Zürich empfohlen (vgl. Kapitel 3.1.5). Falls Anwendung einer an-

derer unter Kapitel 3.1.5 erwähnten Methode stattfinden würde, beläuft sich der Betrag 

zwischen CHF 6.61 bis CHF 7.46 (EXVE, 2018, S. 33).  

Gemäss dem Bericht des Bundesrates fallen innerhalb von zehn Jahren Kosten in Höhe 

von 65.76 Millionen Franken für den Bund an, wenn alle Kantone die selbe Systemlösung 

verwenden würden (Bundesrat, 2013, S. 5461). Wenn bis zu sechs unterschiedliche Sys-

temlösungen vorhanden sind belaufen sich die Kosten auf 92.16 Millionen Franken. Die 

Einsparungen beim Versand der brieflichen Abstimmungsunterlagen laufen auf eine 

Höhe von rund 27.86 Millionen Franken. Demnach liegen die Kosten der nationalen Ein-

führung bei 37.9 Millionen Franken bei einer nationalen Lösung oder 64.3 Millionen 

Franken bei unterschiedlichen ( Bundesrat, 2013, S. 5461). Der Bundesrat merkt an, dass 

wenn alle Kantone Einzellösungen anstreben würden, wären schweizweit mit Kosten von 

rund 400 Millionen Franken für den Bund zu rechnen (Bundesrat, 2013, S. 5524). Die 
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Situation, dass 26 Kantone Einzellösungen entwickeln, kann jedoch anhand der aktuellen 

Entwicklungen ausgeschlossen werden. 

Der Bundesrat hat in seinem zweiten Bericht zum Projekt Vote électronique die Gesamt-

kosten für die Kantone zusammengetragen. Im Anhang 3 sind die Kosten abgebildet. Die 

Abbildung stellt die Kosten für den Pilotkanton Zürich dar und dient als Einschätzung 

mit welchen Kosten zur Entwicklung eines E-Voting Systems zu rechnen sind. Es ist zu 

beachten, dass wenn sich andere Kantone an das entwickelte System anschliessen möch-

ten, nicht die gleiche Summe anfallen würde. Unter anderem fallen die Entwicklungskos-

ten weg. Folgend ist in Abbildung 7 eine Kostendarstellung ersichtlich, welche aus An-

hang 6 (Bundesrat, 2013, S. 5523) und Abbildung 3 (Langenauer & Ledergerber, 2018, 

S. 10) zusammengefasst dargestellt wurde. 

 

Abbildung 7: Zusammengefasste Kostenübersicht Kanton Zürich (in Anlehnung Anhang 6 und Abbildung 3) 

Unter dem Faktor Kosten darf nicht nur der Mehraufwand gerechnet werden. Ebenfalls 

müssen Kosteneinsparungen vermerkt werden, welche bereits im Beispiel Zürich veran-

schaulicht wurden (vgl. Kapitel 3.1.5). In der Abbildung 4 beim Beispiel Zürich sind 

Kosteneinsparungen von CHF 2'052'000.- pro Jahr vom Kanton Zürich festgehalten, 

wenn die papierarme Methode angewandt wird und rund 20 Prozent der Stimmberechtig-

ten elektronisch abstimmen. Verglichen mit den verfügbaren Daten vom Bundesrat vom 

Jahr 2013 ergeben dies Kosteneinsparungen von rund 5.2 Millionen Franken auf die Ge-
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samtdauer von 10 Jahren gesehen. Dieser optimistische Wert ist mit Vorsicht zu genies-

sen, da die genaue Aufschlüsselung der Tabellen nicht kommuniziert ist sowie die be-

kannten Zahlen sich in Zukunft anpassen werden, je nachdem wie der Bund die Kantone 

unterstützt sowie was für Gebühren vom Systemanbieter verlangt werden. Weiter wird in 

den Tabellen mit einer gewissen Anzahl Stimmbeteiligung gerechnet, welche hier eben-

falls nicht genauer aufgeschlüsselt wurde. Für die Abbildung 7 wurde mit 20 Prozent E-

Voter gerechnet. Ebenfalls kann das Beispiel Zürich nicht direkt für alle Kantone über-

nommen werden, weil sich die Organisation von Abstimmungen und Wahlen kantonal 

unterscheiden kann. Trotzdem geben sie einen Anhaltspunkt auf die Höhe und den Um-

fang der Kosten von E-Voting und dessen Einsparungen sowie, dass durch E-Voting Kos-

teneinsparungen hervorgehen und nicht nur Kosten entstehen. Je nachdem, wie viele 

Stimmberechtigte E-Voting nutzen, welcher Betrag vom Bund übernommen und in wel-

chem Verfahren dieses in Zukunft angeboten wird können die Ergebnisse gross abwei-

chen. Trotz des unübersichtlichen und undurchsichtigen Kostenfaktors bestätigt der Bun-

desrat, dass E-Voting mittel- bis langfristig zu Einsparungen führen wird und quantitative 

und qualitative Vorteile bringt (Bundesrat, 2013, S. 5160). Es ist aber davon auszugehen, 

dass durch die Einsparungen vom Druck aller Unterlagen sowie den wegfallenden Fran-

kierkosten, welche oftmals mehrheitlich von den Gemeinden oder vom Kanton getragen 

werden, Einsparungen resultieren werden. Den Umfang dieser müsste pro Kanton analy-

siert sowie mit allfälligen Unterstützungsbeiträgen des Bundes berechnet werden. Es ist 

festzuhalten, dass die Kantone den grössten Teil der Kosten selber tragen müssen sowie 

sich für eine Investition in die digitalisierte Stimmabgabe entscheiden müssten.  

Wie bereits im Bewertungsmodell festgehalten, gehören Kosten zu den zentralen Fakto-

ren zur Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb. Anhand des Beispiels Zürich 

ist festzuhalten, dass Kosten für die Einführung von E-Voting anfallen, sich diese aber je 

nach angewandter Methode in Einsparungen in einer anderen Wahlmethode zeigen, wie 

beispielsweise der brieflichen Stimmabgabe.  

Der Faktor der Kosten kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht als kritisch beurteilt werden, 

weil der Bund interessiert ist Vote électronique als Gemeinschaftsprojekt mit den Kanto-

nen zu verfolgen und sich deshalb an einem Teil der Entwicklungskosten beteiligt (Bun-

desrat, 2013, S. 13). Weiter tragen die Kosten für E-Voting als ordentlichen Stimmkanal 

die Kantone, falls diese E-Voting als ordentlichen Stimmkanal anbieten möchten. Trotz-

dem ist der Faktor Kosten nicht zu unterschätzen, wie sich am Beispiel Genf gezeigt hat.  
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5.4.8. Technik 

Zu den technischen Anforderungen gehören diejenigen, welche in Kapitel 3.1.1 erläutert 

wurden. Zusammengefasst muss der Kanton sicherstellen, dass nur stimmberechtigte Per-

sonen teilnehmen, die Stimme nur einmal abgegeben werden kann, diese unverfälscht 

eingereicht und das Stimmgeheimnis bewahrt wird sowie kein systematischer Missbrauch 

möglich ist (vgl. Kapitel 3.1.1). Wie bereits der Informatikprofessor Ultes-Nitsche erläu-

tert hat, muss das E-Voting in der Schweiz der individuellen und vollständigen Verifi-

zierbarkeit entsprechen (vgl. Kapitel 3.1.3). Damit können die aufgeführten Anforderun-

gen abgedeckt werden. Die Schwierigkeit besteht, ein System zu entwickeln, welches 

diesen Anforderungen entspricht und sich gleichzeitig in der Anwendung bewährt. Zum 

aktuellen Zeitpunkt hat noch kein System in der Schweiz eine Zertifizierung, welche den 

genannten Anforderungen entspricht. 

In der Schweiz wird ab 2020 nur ein System angeboten werden, das System der Schwei-

zerischen Post (vgl. Kapitel 3.1.4). Das System der Post hat sich im Februar und März 

2019 einem öffentlichen Intrusionstest unterzogen und es wurde geprüft, ob die gestellten 

Anforderungen der individuellen und vollständigen Verifizierbarkeit trotz Hackerversu-

chen bestehen können. Aus der Medienmitteilung von der Bundeskanzlei Ende März 

2019 geht hervor, dass ein Mangel der individuellen Verifizierbarkeit auffiel (Bundes-

kanzlei, 2019d). Es bestand die Möglichkeit, die Stimme als ungültig zu erklären, ohne 

dass der oder die Stimmberechtigte davon Kenntnis nahm. Die Post klärt aber auf, dass 

dies in jedem Fall bei der Auszählung bemerkt werden würde (Die Post, 2019d). Gemäss 

Walter Thurnherr war dies ein erheblicher Fehler und der Bund wird die Sachlage nach 

Abschluss des Intrusionstests kritisch begutachten und bewerten mit welchen Konsequen-

zen zu rechnen ist. Besonders in Anbetracht der Zertifizierung des Systems der Post 

(Thurnherr, 2019).  

Aus dem Intrusionstest geht hervor, dass 16 Rückmeldungen als Verstösse zu kategori-

sieren sind und gemäss Angabe der Bundeskanzlei nicht als erhebliche Risiken zu defi-

nieren seien (Bundeskanzlei, 2019d). Weiter hält die Post fest, dass das E-Voting System 

von rund 3200 IT-Experten angegriffen wurde und sich nach Abschluss des Testes keine 

manipulierten Stimmen in der elektronischen Urne befand (Die Post, 2019a).Trotz der 

sachlichen Argumentation und Begründung von der Post und der Bundeskanzlei, hat die 
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Veröffentlichung dieser Informationen Einfluss auf die Bevölkerung, welches sich wie-

derum in Culture of Support wiederspiegeln kann. Dieses Phänomenen der Wechselwir-

kungen wurde bereits als Nachteil vom Bewertungsmodell erläutert (vgl. Kapitel 5.3.3).  

Weiter muss für den technischen Faktor betrachtet werden, dass bei nur einem System-

anbieter eine hohe Abhängigkeit zu diesem besteht. Bei technischen Schwierigkeiten oder 

Ausfällen während des Abstimmungszeitraums muss der Bund stets in der Lage sein, die 

anderen Wahlmethoden der Stimmbevölkerung bereitzustellen, sodass die Partizipations-

möglichkeit stets gewährleistet ist. Das nur ein System angeboten wird bedeutet nicht, 

dass die elektronische Stimmabgabe nicht möglich ist. Es bedeutet lediglich, dass weitere 

Faktoren berücksichtigt werden müssen. 

Der Faktor der Technik ist für die Anwendung des Bewertungsmodell auf die Schweiz 

als kritisch zu beurteilen, weil das bestehende System aktuell noch nicht vollständig den 

Anforderungen des Bundes entspricht (Mangel der individuellen Verifizierbarkeit) sowie 

dieses als einziges angeboten wird. 

5.4.9. Fazit Anwendung Schweiz 

Das entwickelte Bewertungsmodell wurde auf die Schweiz angewandt und wird mit fol-

gendem Fazit abgeschlossen:  

Aus der vorhingehenden Analyse lässt sich schliessen, dass die Faktoren politisches Sys-

tem, Internetzugang sowie Interdisziplinäre Fachgruppen und schrittweiser Prozess sich 

für die Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb in der Schweiz eignen und als 

unkritisch beurteilt werden.  

Weiter sind die Kosten ein essentieller Faktor, weil der Kanton Genf die Weiterentwick-

lung von seinem E-Voting System aus Kostengründen einstellen musste. Die Kosten wer-

den aber im Zusammenhang der Anwendung des Bewertungsmodell nicht als kritisch 

definiert, weil die Kantone kein eigenes System entwickeln müssten sondern das System 

der Schweizerischen Post nutzen könnten sowie die Kantone autonom entscheiden kön-

nen, ob sie E-Voting anbieten möchten oder nicht.  

Die Faktoren Rechtsgrundlagen, Culture of Support und Technik müssen im Zusammen-

hang der Auswertung vom Bewertungsmodell genauer analysiert werden. Diese sind bei 

der Anwendung auf die Schweiz als kritisch beurteilt worden.  

Der Faktor Rechtsgrundlagen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht für den ordentlichen 

Betrieb formuliert und müsste angepasst werden und wird deshalb ebenfalls als kritisch 
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definiert. Die Gesetzesrevision ist vom National- sowie Ständerat abhängig. Im Anhang 

5 wurde eine Skalierung basierend auf den bekannten Einstellungen der politischen Par-

teien auf den Nationalrat sowie Ständerat vorgenommen. Die Skalierung schliesst darauf, 

dass der Nationalrat eher ablehnend (4) zur Gesetzesrevision eingestellt ist und der Stän-

derat zwiegespalten definiert wurde (3). Die zum aktuellen Zeitpunkt vorgenommene 

Analyse lässt aber noch nicht auf das Schlussresultat schliessen, sondern zeigt auf, dass 

der Bundesrat die Bedürfnisse der Parteien ernst nehmen muss und die Anmerkungen im 

Vorentwurf anpassen lassen soll. Sowie ist festzuhalten, dass die Meinung der politischen 

Parteien nicht direkt und vollumfänglich die Meinung der Parlamentarier wiederspiegelt. 

Besonders in Anbetracht, dass die Kantone sowie Stimmbürgerin E-Voting als ordentli-

chen Stimmkanal wünschen. Weiter werden im Ständerat oftmals nicht die Einstellungen 

der politischen Parteien übernommen sondern die Parlamentarier diskutieren die Thema-

tik umfangreich in der Kammer, bilden sich ihre Meinung kritisch und teilen oftmals die 

Ansichten des Bundesrates. Es sei zu empfehlen, dass der Stände- und Nationalrat in die 

Stakeholder-Analyse im Culture of Support aufzunehmen, um deren Einstellung zur The-

matik zu analysieren. Eine solche Analyse lohnt sich, nachdem der Auswertungsbericht 

zu den Vernehmlassungsantworten publiziert ist sowie die Thematik in den beiden Kam-

mern diskutiert wurde. Es kann festgehalten werden, dass sich der Bundesrat den Bedürf-

nissen der betroffenen Akteure annehmen muss, um das Gesetz erfolgreich zu revidieren.  

Culture of Support ist ein Faktor, welcher sowohl E-Voting befürwortende und ableh-

nende Aspekte beinhaltet. Dank der Stakeholder-Analyse konnten die betroffenen Ak-

teure kategorisiert werden. Die Analyse hat ergeben, dass die Schweizer Stimmbevölke-

rung und die Kantone einen grossen Einfluss auf die erfolgreiche Einführung von E-Vo-

ting als ordentlichen Stimmkanal haben (vgl. Kapitel 3.1). Weiter haben die politischen 

Parteien sowie auch die Medien einen bedeutenden Einfluss auf den Culture of Support, 

wie die Stakeholder-Analyse ergeben hat. Der Bund muss sich diesen Akteuren bewusst 

sein und Massnahmen treffen, um dessen Einstellung zu E-Voting nicht zu beeinträchti-

gen sondern zu verbessern. Obwohl der Bund dies nicht direkt beeinflussen kann, kann 

er durch eine ernste Behandlung der Bedenken seitens der Akteure dem entgegenwirken. 

Weiter kann eine offene Kommunikation sowie transparente Handhabung unterstützend 

wirken, wie dies der Bund durch die Möglichkeit der Stellungnahmen der betroffenen 

Akteure bei der Vernehmlassung ermöglicht hat. Der Akteur Medien nimmt hier lediglich 

eine informierende Aufgabe ein. Die Auswertung der zum aktuellen Zeitpunkt publizier-

ten Stellungnahmen ergab, dass die Kantone eher befürwortend zu E-Voting stehen. Die 
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politischen Parteien wurden als zwiegespalten beurteilt, wobei mehrheitlich Sicherheits-

bedenken geäussert wurden. Für die Bevölkerung wird die letzte E-Government Survey 

als Basis genommen, wobei sich 68 Prozent flächendeckendes E-Voting wünschen und 

somit eher befürwortend zu E-Voting positioniert sind. Es lässt sich festhalten, dass der 

Culture of Support der Schweiz ein entscheidender Faktor ist und das übergreifend Si-

cherheitsbedenken bestehen. 

Als dritter Faktor wurde Technik als kritisch beurteilt. Die Technik ist die entscheidende 

Grundlage zur Durchführung der elektronischen Stimmabgabe. Um E-Voting flächende-

ckend als ordentlicher Stimmkanal zu etablieren, ist ein dafür geeignetes System notwen-

dig. In der Schweiz wird ab 2020 lediglich ein Systemanbieter vorhanden sein, welcher 

E-Voting anbietet und zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht den Anforderungen entspricht 

und noch keine Zertifizierung besitzt. Durch die Durchführung eines Intrusionstest 

konnte die Schweizerische Post Mängel feststellen. Wie sich diese Mängel auf die Wei-

terentwicklung auswirken werden ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar und werden vom 

Bund eingehend und kritisch begutachtet. Es ist nicht zu bestreiten, dass sich die Post der 

Thematik des Sicherheitsaspekts bewusst ist. Ein System wird nie ganz sicher sein kön-

nen, dies ist ein allgemein bekanntes Problem in der IT Branche. Auch das E-Voting 

System wird nie vollumfänglich sicher vor Manipulation sein können, aber zentral ist, 

dass der Staat weiss, wann dies manipuliert worden ist und dies erkennen kann (Thurn-

herr, 2019). 

Es ist zu bemerken, dass die Tatsache, dass nur ein System in der Schweiz vorhanden sein 

wird zu unterschiedlichen Problematiken führen kann. Unter anderem geraten die Kan-

tone, welche E-Voting anbieten möchten in eine Abhängigkeit vom Systemanbieter. Wei-

ter besteht kein freier Markt an Systemlösungen, wobei der Post eine Monopolstellung 

zufällt. Im Vergleich zum Erfolgsprojekt Kanada bestehen unterschiedliche Systemlö-

sungen von Kanadischen sowie ausländischen Unternehmen. Obwohl die Post ein halb-

staatliches Unternehmen ist bezieht die Post die Software von einem spanischem Unter-

nehmen. Als weiterer kritischer Punkt bestehen die Sicherheitsbedenken, welche aus dem 

Culture of Support bereits erwähnt wurde. Das E-Voting System darf keine Bedenken zur 

Sicherheit vom digitalen Abstimmen ermöglichen. Essentiell für den Erfolg von E-Voting 

ist das Vertrauen der Bevölkerung in das System, wie die Analyse des Culture of Support 

erwiesen hat. Die Problematik liegt hier besonders darin, dass bereits der Verdacht von 

Manipulationen zu einem grossen Problem in der Demokratie führen kann. Die Anforde-
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rungen des Bundes, dass die Systemlösung die individuelle und vollständige Verifizier-

barkeit bieten muss, verunmöglichen, dass das Stimmgeheimnis verletzt wird und ermög-

licht die Überprüfung der Stimmabgabe, was die briefliche Abstimmungsmethode nicht 

ermöglicht. Aus den bisherig gezogenen Erkenntnissen kann festgehalten werden, dass 

ein zentraler Aspekt zur Technik und Sicherheit das Vertrauen der Bürger in den Staat 

ist. Wenn die Stimmbürger dem Staat vertrauen, dass dessen gestellten Anforderungen 

auch tatsächlich der Realität entsprechen, vertrauen die Stimmbürger auch dem elektro-

nischen Stimmkanal. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht noch kein System, welches den 

Anforderungen des Bundes entspricht. In dieser Schlussfolgerung werden die Wechsel-

wirkungen des Bewertungsmodells ersichtlich. Der Faktor Technik beeinflusst stark den 

Faktor des Culture of Supports.  

Als Handlungsempfehlung für die Schweiz zur Einführung von E-Voting als ordentliche 

Wahlmethode ist folgendes Fazit abzugeben:  

Der Bundesrat muss die Bedenken und Bedürfnisse der wichtigen Akteure ernst nehmen 

und mit geeigneten Massnahmen entgegenzuwirken. Dies soll der Bund direkt im Vor-

entwurf anpassen lassen. Es ist zu empfehlen, dass der Bund den Kanton Genf in der 

Weiterentwicklung der Genfer Systemlösung CHVote unterstützt, besonders im Bereich 

der Entwicklungskosten. Eine Varietät von Systemlösungen bringt Vorteile auf gesamt-

schweizerischer Basis. Zum einen, dass keine Abhängigkeit zu einem einzigen Anbieter 

besteht und zum anderen dieser nicht die Monopolstellung besitzt. Weiter könnte eine 

Veröffentlichung eines ausführlichen Berichts über die Erkenntnisse und Massnahmen 

der erfolgten Angriffe, während dem Intrusionstests, auf das E-Voting System der 

Schweizerischen Post helfen, den Sicherheitsbedenken entgegenzuwirken. Dadurch wird 

Transparenz geboten, besonders weil zum Ergebnis des Intrusionstest viele unterschied-

liche Meinungen bestehen, was das Ergebnis überhaupt bedeuten soll. Es ist wichtig, dass 

sich die betroffenen Akteure ernstgenommen fühlen sowie deren Vertrauen in das Projekt 

gestärkt werden kann.  
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5.5. Risikobeurteilung E-Voting als ordentliche Wahlmethode 

Zur kritischen Auseinandersetzung des Bewertungsmodells sowie zur Analyse, ob dass 

im Zusammenhang dieser Arbeit entwickelte Bewertungsmodell umfangreich und voll-

ständig erarbeitet wurde, wird folgend eine Risikobeurteilung durchgeführt. Das Ziel der 

Risikobeurteilung ist, mögliche Risiken bei der Einführung von E-Voting als ordentliche 

Wahlmethode zu definieren und dessen Auswirkungen auf den Erfolg von E-Voting als 

dritte Wahlmethode abzuschätzen. Die Risikobeurteilung beinhaltet nur zusätzliche Risi-

ken, welche aufgrund der elektronischen Wahlmethode anfallen und lässt Risiken, welche 

auch die anderen Stimmkanäle betreffen, weg. Die Beurteilung wurde auf die Schweiz 

angewandt und nicht allgemein untersucht, weil länderspezifische Gegebenheiten weitere 

Risiken ermöglichen oder ausschliessen. Im Anhang 8 ist die ausführliche Risikobeurtei-

lung ersichtlich sowie folgend in Abbildung 8, die erstellte Darstellung als Übersicht.  

Das Adressieren von notwendigen Massnahmen, wie dies eine vollständiges Risk Asses-

sment beinhalten würde, wurde bei der durchgeführten Risikobeurteilung weggelassen, 

da dies in das Aufgabengebiet des Projektleiters. Gemäss Anhang 8 konnten alle Risiken 

einem Faktor im Bewertungsmodell zugeteilt werden (Anhang 8, Risk Label). 

Folgend werden die kritischen Risiken erläutert: 

 

Abbildung 8: Risikobeurteilung Einführung E-Voting als ordentliche Wahlmethode (eigene Darstellung) 
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Im roten Bereich wurde das Risiko keine Nutzerakzeptanz oder gesellschaftliche Akzep-

tanz (4) mit einem Impact von 7 und einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent definiert. 

Das Risiko hätte die Auswirkung, dass die Stimmberechtigten E-Voting als ordentliche 

Wahlmethode nicht nutzen würden. E-Voting würde zwar bestehen, doch wenn die 

Stimmbevölkerung diese nicht nutzt, müsste E-Voting früher oder später kostenbedingt 

eingestellt werden. Dieses Risiko fällt unter eine umfassende Analyse vom Faktor Culture 

of Support.  

In den blauen Bereich fallen sechs Risiken, welche eine grosse Auswirkung auf den Er-

folg von E-Voting als ordentliche Wahlmethode haben sowie auch eine sehr geringe 

Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko tatsächlich eintreten würde. Das Risiko von gross-

flächigen Ausfall von der Internetinfrastruktur am Abstimmungswochenende (8) wäre für 

die elektronische Abstimmungsmethode essentiell, da durch den Ausfall das Ausmass der 

Auswirkungen auf das Abstimmungsresultat nicht klar ist. Zur Ausführung, es ist nicht 

klar, wie viele Gelegenheitswähler aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden Infra-

struktur sich dafür entschieden haben an der Abstimmung nicht teilzunehmen. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass dies in der Schweiz passiert, lässt sich als sehr gering beurteilen.  

Als weiteres Risiko gilt eine Manipulation von mehr als 0.09 Prozent der eingereichten 

Stimmen (1). Die Definition von 0.09 erfolgte aufgrund einer Analyse von den erfolgten 

Volksabstimmungen in den letzten 5 Jahren (Anhang 7). Diese ergab, dass bei drei Ab-

stimmungen die Differenz zwischen «Ja» und «Nein» unter einem Prozent lag. Basierend 

aus den vergangenen Abstimmungen könnte eine Manipulation entscheidend sein, wenn 

diese 0.09 Prozent übersteigen würde und so die Demokratie gefährdet.  

Bei Ausfall vom E-Voting System am Abstimmungswochenende (7) erfolgt die gleiche 

Auswirkung wie beim Risiko 8, dem Ausfall der Internetinfrastruktur.  

Der Intrusionstest hatte gezeigt, dass Stimmen als ungültig manipuliert werden konnten. 

Die Post argumentierte zwar, dass diese bei der Überprüfung aufgefallen wäre (vgl. Ka-

pitel 5.4.8). Trotzdem besteht das Risiko von der Abgabe von mehr als 0.09 Prozent un-

gültig manipulierten Stimmen (2), welches ebenfalls die Demokratie gefährden könnte.  

Die bisherig aufgeführten Risiken fallen alle unter den Faktor Technik, welchen das Be-

wertungsmodell adressiert.  

Das Risiko, dass Kosten und Nutzen nicht übereinstimmen (6) führt dazu, dass einzelne 

Kantone E-Voting nicht als Stimmkanal einführen und so das Projekt Vote électronique 
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nicht flächendeckend anbieten würden. Dies fällt unter den Faktor Kosten, welcher eben-

falls im Bewertungsmodel adressiert ist.  

Als letztes Risiko im blauen Bereich fällt, dass das E-Voting System keine benutzer-

freundliche Software (11) ist und deshalb nicht von den Stimmberechtigten genutzt wird. 

Je sicherer das System entwickelt wurde, desto mehr Sicherheitsmassnahmen wären für 

die Nutzung notwendig. Wie beispielsweise einen oder mehrere notwendige Authentifi-

zierungen. Da unter Culture of Support Sicherheitsbedenken als essentiell ermittelt wur-

den, deckt das Bewertungsmodell auch das Risiko der benutzerfreundlichen Nutzung des 

Systems.  

Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass alle in der Risikobeurteilung erwähnten Ri-

siken durch eines im Bewertungsmodell aufgeführten Faktoren abgedeckt wird. 

5.6. Fazit Bewertungsmodell  

Das Bewertungsmodell dient zur Abschätzung, wie sich E-Voting in einem Land entwi-

ckeln kann und ob sich E-Voting erfolgreich als ordentlichen Stimmkanal etablieren 

kann. Das Modell beinhaltet alle relevanten Faktoren, welche als bedingt beeinflussbar 

sowie mittelbar beeinflussbar definiert werden. Mit der Entwicklung des Bewertungsmo-

dells, Anwendung auf die Schweiz sowie einer vorgenommenen Risikobeurteilung wurde 

die zweite Unterfrage dieser Arbeit beantwortet. Das Bewertungssystem hat die unter-

schiedlichen Einflusskriterien zur Einführung von E-Voting als ordentlichen Stimmkanal 

herauskristallisiert. Es wurde ermittelt, dass die Faktoren politisches System, Culture of 

Support, Rechtsgrundlagen sowie die Internetnutzung als zentrale Rahmenbedingungen 

zur Einführung von E-Voting im ordentlichen Betrieb sind. Weiter gelten interdiszipli-

näre Fachgruppen, ein schrittweiser Prozess, Kosten und Technik als mittelbar beeinfluss-

bare Faktoren für die Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode in einem 

Staat. Das Modell wurde unter anderem anhand des Erfolgsbeispiels der Stadt Markham 

aus Kanada aufgebaut. Auf eine Anwendung des Bewertungsmodell auf den Referenz-

staat Kanada wird in dieser Arbeit verzichtet, da einige kanadische Gemeinden E-Voting 

bereits im ordentlichen Betrieb führen. Weiter wurde das Bewertungsmodell kritisch be-

urteilt sowie Vor- und Nachteile definiert. Als zentraler Punkt gilt hier, dass das Modell 

stark auf die Wechselwirkungen der einzelnen Faktoren reagiert. Bei der Anwendung des 

Modells und Umsetzung der Thematik muss sich der Bund diesen Wirkungen bewusst 

sein. Mit der Anwendung auf die Schweiz konnten die im Bewertungsmodell definierten 
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Faktoren bestätigt werden sowie wurden die für die Schweiz kritischen Faktoren Rechts-

grundlagen, Culture of Support und Technik definiert.  

Zur umfangreichen Beurteilung, ob alle kritischen Elemente im Bewertungsmodell vor-

handen sind, wurde abschliessend zur Entwicklung des Modells eine Risikobeurteilung 

durchgeführt, welche mögliche Risiken bei der Einführung von E-Voting im ordentlichen 

Betrieb vorkommen können. Bei der Auswertung wurde festgehalten, dass alle Risiken 

unter die Faktoren fallen, welche im Bewertungsmodell als relevant definiert wurden. Das 

bedeutet, dass bei einer ausführlichen und umfangreichen Analyse und Anwendung des 

Modells die genannten Risikoaspekte adressiert werden.  
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6. Entwicklungsszenarien 

Die bisherigen Kapitel ergaben eine gute Basis zur Analyse, was für Entwicklungen im 

E-Voting in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren möglich sind. Dank des Vergleichs 

zum Referenzstaat Kanada, der Entwicklung des Bewertungsmodells und Anwendung 

auf die Schweiz konnte eine Grundlage zu möglichen Entwicklungen geschlossen wer-

den. Folgend werden die möglichen Entwicklungsszenarien aufgrund der bisherigen Er-

kenntnissen erläutert:  

Je nachdem, wie der Bundesrat die aktuellen Geschehnisse sowie Bedürfnisse der kriti-

schen Akteure befriedigen kann, hat dies einen entscheidenden Einfluss auf die Weiter-

entwicklung des E-Votings in der Schweiz. Besonders in Anbetracht, wie der Bundesrat 

die Vernehmlassungsantworten auf den aktuell bestehenden Gesetzesentwurf zur Ände-

rung des BPR gewichtet und in welchem Umfang der Bundesrat den Vorentwurf anpasst. 

Zum aktuellen Zeitpunkt findet die Auswertung der Vernehmlassungsantworten statt. Ge-

mäss Ebnöther zeigen die Antworten, ob der Gesetzesänderungsentwurf auf breite Ak-

zeptanz stösst oder nicht (Ebnöther, 2017, S. 96). Die in dieser Arbeit durchgeführte Ana-

lyse zu den Stellungnahmen der Vernehmlassung zur Änderung des BPR, welche unter 

Culture of Support durchgeführt worden ist, liess sich mit einem zwar zwiegespaltenen, 

aber durchaus positiven Feedback zum E-Voting beurteilen (Anhang 4).  

Auf den bis anhin bekannten Daten lässt sich schliessen, dass eine Gesetzesrevision zum 

aktuellen Zeitpunkt in der aktuellen Version eher schlechte Chancen auf eine Annahme 

in der Bundesversammlung hat, wenn die im Anhang 5 analysierte Einstellung im Natio-

nal- und Ständerat betrachtet wird. Die in Anhang 5 durchgeführte Analyse kann jedoch 

noch nicht als definitiv betrachtet werden. Besonders, da sich der Ständerat nicht in erster 

Linie auf die Parteien fokussiert, sondern auf die Zusammenarbeit und Diskussionen im 

Rat selbst. Da zwar die politischen Parteien eher Bedenken äussern, befürworten andere 

wichtige Akteure, wie die Bevölkerung, die Kantone sowie die KdK, die gesetzliche Ver-

ankerung von E-Voting im ordentlichen Betrieb. Die Mehrheit der Kantone sowie die 

KdK wünschen sich E-Voting im ordentlichen Betrieb. Weiter wünscht sich die Stimm-

bevölkerung flächendeckendes E-Voting, wie die Stakeholder-Analyse gezeigt hat. Es ist 

davon auszugehen, dass die Bundeskanzlei und der Bundesrat die hohe Anzahl an einge-

reichten Vernehmlassungsantworten intensiv prüft und dementsprechend an der Vorlage 

Anpassungen vornimmt.  
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Die politischen Parteien haben die grössten Bedenken geäussert. Zentral ist, dass der Bun-

desrat die häufig geäusserten Sicherheitsbedenken ernst nimmt und im Vorentwurf der 

Gesetzesänderung BPR berücksichtigt. Würde die aktuell laufende Gesetzesrevision 

scheitern, welches E-Voting als ordentlichen Stimmkanal gesetzlich verankern würde, 

könnte dies beträchtliche Auswirkungen auf das Projekt Vote électronique haben. Nach 

beinahe zwei Jahrzenten Versuchsphase, in welcher über 300 Versuche stattgefunden ha-

ben, wäre die Ablehnung ein grosser Rückschlag für das Projekt. Ebenfalls wenn die Ini-

tiative E-Voting Moratorium Erfolg haben würde, wäre das ein Scheitern von E-Voting 

als ordentlicher Stimmkanal in der Schweiz und würde vorerst das Ende von E-Voting 

bedeuten. Das Moratorium wird in dieser Arbeit zum aktuellen Zeitpunkt als erfolglos 

beurteilt. Dies könnte sich aber nach den bevorstehenden Diskussionen im Bundeshaus 

ändern, da unter den Initianten auch Nationalratsmitglieder sind. Besonders, wenn es dem 

Bundesrat misslingt auf die Bedürfnisse der Akteure in einem angemessenen Rahmen 

einzugehen. Zum aktuellen Zeitpunkt und der hängigen Auswertung der Vernehmlas-

sungsantworten lassen sich lediglich Vermutungen formulieren.  

Die Entscheidung der Gesetzesrevision liegt schlussendlich bei der Bundesversammlung. 

Nach angepasstem Entwurf des Bundesrates mit Berücksichtigung der Bedenken der po-

litischen Parteien sowie des Bedürfnisses der Bevölkerung nach E-Voting und dem 

Wunsch nach flächendeckendem E-Voting in der Schweiz von der Mehrheit der Kantone, 

scheint E-Voting als ordentlicher Stimmkanal gute Chancen zu haben. Unter anderem 

auch, weil den Kantonen frei bleibt, ob sie den Stimmkanal einführen möchten sowie die 

bisherigen Stimmkanäle weiterhin zur Verfügung stehen werden.  

Mit einer Annahme der Gesetzesrevision wird E-Voting in den ordentlichen Betrieb über-

führt. Das bedeutet, dass die gesetzlichen Einschränkungen für E-Voting aufgehoben 

werden sowie E-Voting flächendeckend eingeführt werden könnte.  

Der Aspekt, dass die Rechtsgrundlagen für E-Voting im ordentlichen Betrieb geschaffen 

wurden, bedeutet nicht, dass die elektronische Stimmabgabe automatisch erfolgreich er-

folgt. Es würde aber trotzdem einen grossen Fortschritt für die Einführung von E-Voting 

im flächendeckenden Betrieb bedeuten, da dann die Rechtsgrundlagen nicht mehr als kri-

tischen Faktor gelten. Die Kantone dürften autonom entscheiden, ob sie E-Voting einfüh-

ren möchten oder nicht. Weiter tragen die Kantone alle Kosten selbst, welche für E-Vo-

ting anfallen. Diese Gegebenheit der Freiwilligkeit soll nicht geändert werden, weil genau 

dies viele Kantone dafür bewogen hat sich positiv zur Vernehmlassung zu äussern, weil 
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sie schlussendlich nicht verpflichtet sind, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einzu-

führen. Aus der durchgeführten Stakeholder-Analyse geht hervor, dass die Mehrheit der 

Kantone basierend auf den Formulierungen in ihren Stellungnahmen den elektronischen 

Abstimmungskanal einführen möchten, sowie einige Kantone, welche ausdrücklich die 

Freiwilligkeit befürworten. Basierend auf den Aussagen, können noch keine konkreten 

Entwicklungen abgeschätzt werden. Weil anzunehmen ist, dass teils Kantone erst nach 

der Gesetzesänderung sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzten, sowie die Kos-

ten und Nutzen in ihrem Kanton abwägen, welche auch die Risikobeurteilung umfasst 

(Anhang 8).  

Es ist denkbar, dass bei geänderten Rechtsgrundlagen eine Mehrheit der Kantone E-Vo-

ting für die Stimmberechtigten anbieten wird, wie dies die Vernehmlassungsantworten 

vermuten lassen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass E-Voting innerhalb von zehn Jahren 

flächendeckend in der Schweiz angeboten wird, da unter anderem einige Kantone sich 

gegen E-Voting als Stimmkanal stellen und sich dies wahrscheinlich nicht in paar Jahren 

ändern wird, nachdem E-Voting gesetzlich verankert ist. Entscheidend, ob E-Voting flä-

chendeckend eingeführt werden kann ist unter anderem davon abhängig, ob es dem Bun-

desrat gelingt, die Kantone dazu zu bewegen, diesen dritten Stimmkanal anbieten zu wol-

len. Eine weitere grosse Herausforderung der E-Voting Thematik in der Schweiz ist die 

aktuelle Situation, dass nur ein E-Voting System zur Verfügung steht. Das erhöht zum 

einen die bereits breit diskutierte Abhängigkeit von den Kantonen vom Systemanbieter 

sowie zum anderen die Förderung der Monopolstellung dieses Anbieters. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn E-Voting im Verlauf des nächsten Jahres ge-

setzlich im BPR verankert wird, dass die Einführung von E-Voting als ordentlichen 

Stimmkanal in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren denkbar ist.  

Ob dies flächendeckend gesamtschweizerisch eintreffen wird, kann zum aktuellen Zeit-

punkt nicht festgehalten werden, weil sich doch einige Kantone gegen die Annahme der 

Gesetzesrevision ausgesprochen haben. Weiter entstand in einigen Stellungnahmen den 

Eindruck, dass der entsprechende Kanton E-Voting nicht einführen möchte, unter ande-

rem genau den freiwilligen Aspekt der Einführung in den Kantonen begrüsst.  

Mit den geänderten Rechtsgrundlagen besteht weiterhin die Problematik, dass nur ein 

System, welches noch nicht zertifiziert ist, vorhanden ist und deshalb nicht für den flä-

chendeckenden Einsatz verwendet werden kann. Die Zertifizierung erhält ein System, 

wenn dieses den Anforderungen des Bundes entsprechen kann (vgl. Kapitel 3.1.3).  
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7. Fazit und Handlungsempfehlung 

Die vorliegende Arbeit hat sich auf die Thematik des E-Votings und dessen Entwicklun-

gen in der Schweiz im Vergleich zum Referenzstaat Kanada konzentriert und sich der 

Fragestellung angenommen, was für Entwicklungen in der Schweiz in den nächsten zehn 

Jahren möglich sind.  

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde in einem ersten Teil E-Voting in seiner Form 

definiert sowie den aktuellen Stand von E-Voting in der Schweiz und dem Referenzstaat 

Kanada dargestellt, verglichen und im Ländervergleich analysiert. Es konnte die erste 

Unterfrage beantwortet werden, warum Kanada im Vergleich zur Schweiz E-Voting be-

reits als Norm führt. Es musste festgehalten werden, dass vom E-Voting in Kanada noch 

nicht als Norm gesprochen werden kann, trotzdem konnte sich auf lokaler Ebene E-Vo-

ting im ordentlichen Betrieb etablieren und für einige Städte und Gemeinden angeboten 

werden. 

In einem nächsten Schritt wurde aufbauend auf dem Ländervergleich, dem Erfolgsbei-

spiel Markham in Ontario und weiterer Literatur, ein Bewertungsmodell entwickelt, wel-

ches die essentiellen Faktoren zur erfolgreichen Einführung von E-Voting im ordentli-

chen Betrieb analysiert. Das entwickelte Bewertungsmodell wurde auf die Schweiz an-

gewandt, um die kritischen Faktoren zu analysieren. Das Bewertungsmodell und die An-

wendung auf die Schweiz beantworteten die zweite Unterfrage, welche unterschiedliche 

Einflusskriterien in der Schweiz zu berücksichtigen sind. Zu den Einflusskriterien und 

den zentralen Erfolgsfaktoren zu E-Voting gehören: Politisches System, Culture of Sup-

port, Rechtsgrundlagen und Internetzugang als Rahmenbedingungen sowie interdiszipli-

näre Fachgruppen, schrittweiser Prozess, Kosten und Technik als mittelbar beeinflussbare 

Faktoren. Als kritische Faktoren mussten für die Schweiz Rechtsgrundlagen, Culture of 

Support sowie Technik definiert werden.  

Abschliessend wurden aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen in dieser Arbeit mög-

liche Entwicklungsszenarien in der Schweiz dargestellt, welche darauf schliessen lassen, 

dass die Einführung von E-Voting in der Schweiz in den nächsten zehn Jahren denkbar 

ist. Unter der Bedingung, dass es dem Bundesrat gelingt, die Bedenken und Bedürfnisse 

der zentralen Akteure zu befriedigen, den ordentlichen Betrieb gesetzlich zu verankern  

sowie ein zertifiziertes System zur Verfügung zu stellen.  
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Dem Bundesrat ist zu empfehlen, dass er sich mit den aktuellen Geschehnissen auseinan-

dersetzt. Diese sind: Den entdeckten Mangel im System der Post, den Projektabbruch von 

CHVote im Kanton Genf, die Thematik, dass kein zertifiziertes System vorhanden ist, 

sowie das Ende der Vernehmlassungsfrist und den vielen eingereichten Vernehmlas-

sungsantworten. Folgend werden Handlungsempfehlungen formuliert:  

Erstens sollte der Bund die eingegangenen Vernehmlassungsantworten zur Änderung des 

BPR ausführlich bearbeiten und analysieren. Der Bund sollte die Bedenken der Akteure 

adressieren und im Vorentwurf zur Gesetzesrevision berücksichtigen. Nur wenn die Ak-

teure Vertrauen zur elektronischen Stimmabgabe haben und die Bundesversammlung die 

gesetzliche Verankerung ermöglicht, kann E-Voting erfolgreich als ordentlichen Stimm-

kanal etabliert werden.  

Zweitens ist es zu prüfen, ob der Bund dem Kanton Genf nicht finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen möchte, um das System CHVote weiterzuentwickeln, um den Anfor-

derungen des Bundes entsprechen zu können. Der Kanton Genf sammelt als Pionierkan-

ton bereits seit dem Jahr 2000 Erfahrungen im E-Voting und muss dieses kostenbedingt 

bis 2020, aufgrund der hohen Anforderungen des Bundes mit der individuellen und voll-

ständigen Verifizierbarkeit, einstellen. Es ist auch im Interesse des Bundesrates, dass 

mehrere E-Voting Systeme vorhanden sind, sodass keine Abhängigkeit zu einem Anbie-

ter besteht sowie ein freier Markt entstehen kann.  

Drittens, ist das System der schweizerischen Post so weiterzuentwickeln, dass dieses der 

individuellen und vollständigen Verifizierbarkeit standhält und zertifiziert werden kann. 

Der durchgeführte Intrusionstest hat einen erheblichen Mangel ergeben, welcher aktuell 

behoben werden soll. Der Bundesrat soll zum Intrusionstest einen abschliessenden, um-

fangreichen und transparenten Schlussbericht erstellen, um die offenen Fragen der be-

troffenen Akteure zu klären und Vertrauen zum System aufzubauen.  

Wenn es dem Bund gelingt die aufgeführten kritischen Faktoren zu adressieren und sich 

bei den betroffenen Akteuren Vertrauen aufzubauen, kann das Projekt Vote électronique 

aus aktueller Sicht erfolgreich etabliert werden.  
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9. Anhang 

9.1. Anhang 1: Akzeptant von Argumenten 

 

Abbildung 9: Akzeptant von Argumenten (Milic et al., 2016, S. 13) 
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9.2. Anhang 2: Internetnutzung in der Schweiz  

 

Abbildung 10: Internetnutzung in der Schweiz (BFS, 2018a) 

 

Abbildung 11: Internetnutzung in der Schweiz nach Alter (BFS, 2018a) 
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9.3. Anhang 3: Stakeholder-Analyse 

  

Abbildung 12: Stakeholder-Analyse (eigene Darstellung) 
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9.4. Anhang 4: Beurteilungsraster Stellungnahmen Vernehmlassung BPR 

9.4.1. Beurteilungsraster Stellungnahmen Kantone 

Stakeholder: 
Kantone 

Bewertung:  
1 (dafür) - 5 
(dagegen) 

 
Begründung  

Stand: 13. Mai 2019 
Quellen 

ZH 2 
Der Kanton ZH unterstützt Stellungnahme KdK, aber begrüsst es, wenn die Bundesver-
sammlung die Gelegenheit erhält sich mit der "Änderung des BPR", "Marschhalt beim E-
Voting" sowie die "Initiative E-Voting Moratorium" zu befassen 

Regierungsrat ZH (17. April 
2019)  
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 201) 

BE 2 
BE begrüsst das Ziel der Revision, findet Kosten ein kritischer Faktor, da Bund Anforde-
rungen stellt, aber keine Kostenbeteiligung vorsieht.  

Regierungsrat BE (13. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S.27 ) 

LU 1 
LU verfolgt sein Programm «Digitaler Kanton», deshalb erachtet er es als sinnvoll E-Vo-
ting in den ordentlichen Betrieb zu überführen 

Regierungsrat LU (12. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 95) 

UR 4 UR begrüsst Absichten des Bundes ohne minder grosses Interesse sich zu beteiligen 
Regierungsrat UR (15. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 175) 

SZ 5 
SZ lehnt die Änderungen ab. Begründet dies damit, dass der briefliche Stimmkanal funk-
tioniert, sowie der Kanton SZ sehr kritisch gegenüber E-Voting positioniert ist 

Regierungsrat SZ (20. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 143) 

OW 2 
OW empfindet E-Voting als sinnvolle Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung 
der Verwaltung. Begrüsst Freiwilligkeit der Einführung. 

Regierungsrat OW (17. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 115) 

NW 5 
NW möchte das Projekt sistieren und das der BR das Projekt nicht mehr weiter verfolgt 
mit der Begründung, dass nur absolut sichere Systeme «das Vertrauen der Stimmberech-
tigten in (knappen) Resultate wahren» können 

Regierungsrat NW (16. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 108) 
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GL 1 
Gemäss GL ist es für Kantone wichtig, dass E-Voting als dritter ordentlicher und gleich-
wertiger Stimmkanal etabliert wird. Eine Regelung auf Stufe BPR ist zentral für den Erfolg 
der Kantone 

Regierungsrat GL (23. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 63) 

ZG 2 
Der Regierungsrat des Kantons Zug begrüsst den Vorschlag. Verweist darauf, dass aktuell 
noch kein System verfügbar ist, welches die Anforderungen «ganz erfüllt».  

Regierungsrat ZG (2. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 199) 

FR 1 
FR unterstützt die Rechtsänderung voll und ganz und möchte die gesetzliche Veranke-
rung. FR möchte E-Voting als dritten Stimmkanal etablieren 

Conseil d’État Fribourg (12. Feb-
ruar 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 52) 

SO 3 

SO findet den Zeitpunkt der Beendung des Versuchsbetriebes ungünstig. Nach Abschluss 
Intrusionstests ist die Unsicherheit gross und zu viele Fragen stehen offen. Grundsätzlich 
wird ein rechtlicher Rahmen von E-Voting begrüsst. – Sicherheit hat höchste Priorität – 
gut das weiterhin auf Freiwilligkeit basiert 

Regierungsrat SO (23. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 141) 

BS 1 
BS unterstützt den Revisionsentwurf und die Verankerung von E-Voting im ordentlichen 
Betrieb. Unterstützt ebenfalls am BR seine Devise «Sicherheit vor Tempo» 

Regierungsrat BS (9. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 42) 

BL 1 
BL begrüsst das Voraussetzungen geschaffen werden, die E-Voting als ordentliche Me-
thode gesetzlich verankern.  

Regierungsrat BL (26. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 36) 

SH 1 

SH begrüsst E-Voting im ordentlichen Betrieb und findet nach der langen und erfolgrei-
chen Phase des Versuchsbetrieb besonders wichtig diesen als ordentlichen und gleich-
wertigen Stimmkanal zu etablieren. SH möchte eine Standortbestimmung zum Prozess 
nach dem Intrusionstest der Post gehen aber davon aus das die Mängel behoben wer-
den.  

Regierungsrat SH (9. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 133) 

AR 2 
AR begrüsst es ausdrücklich, dass die Vorlage auf eine Übergangsfrist der Einführung von 
E-Voting verzichtet. Eine Pflicht zur Einführung von E-Voting könnte AR nicht akzeptieren 

Regierungsrat AR (15. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 17) 

AI 2 
AI unterstützt die Überführung vom E-Voting in den ordentlichen Betrieb, möchte aber 
betonen, dass dies nur so ist, weil die Kantone stets selbst entscheiden können, ob sie 
den Stimmkanal einführen möchten oder nicht.  

Landammann und Standeskom-
mission AI (18. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 8) 

SG 3 
SG unterstützt Stellungnahme der KdK, findet aber dass ein stabiler Pilotbetrieb etabliert 
werden sollte, bevor die Überführung in den ordentlichen Betrieb stattfindet 

Regierung Kanton SG (30. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 122) 
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GR 2 
GR steht zur gemeinsamen Strategie von Bund und Kantonen im Bereich des E-Votings. 
Aufgrund Intrusionstest möchte GR, dass der Bund mit adäquaten Kommunikation und 
vertrauensbildenden Sicherheitsmassnahmen reagiert. Lehnt Moratorium strikt ab 

Die Regierung des Kantons GR 
(23. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 71) 

AG 1 

AG begrüsst es, dass rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die den ordentlichen be-
trieb ermöglichen. Weiter soll die Bevölkerung die Stimmabgabe mittels «vollständig ve-
rifizierbaren, transparenten, vertrauenswürdigen nach bundesrechtlichen Vorgaben zer-
tifiziertes System» erfolgen. 

Regierungsrat AG (1. Mai 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 1) 

TG 1 
TG schliesst sich der Stellungnahme der KDK an und ist der Meinung, dass das genutzte 
E-Voting System (das System der Post) «sicher ist, zuverlässig funktioniert und einfach 
bedienbar ist. Die Einführung von E-Voting als ordentliche Wahlmethode wird begrüsst.  

Regierungsrat Kanton TG (16. 
April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 156) 

TI 2 
Die Regierung TI stimmt der Änderung der BPR grundsätzlich zu. Findet aber das die Post 
die Anforderung nicht erfüllen kann und möchte das der Bund die Post dazu auffordert 
die Prozesse zu überprüfen und Sicherheit zu gewährleisten. 

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio di Stato (27. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 169) 

VD 5 
Der Staatsrat lehnt den Entwurf über die Änderung des BPR ab. Sowie befürwortet VD 
ein Moratorium für E-Voting. Es ist nicht akzeptabel, dass die Kosten von den Kantonen 
getragen werden und der Bundesrat die Anforderungen bestimmt 

Bureau d'information et de 
communication de l'Etat de 
Vaud (22. März 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 185) 

VS 3 
Staatsrat Wallis bezeichnet durch die Einstellung des Systems «CHVote» das System der 
Post als Monopol und das den Kantonen keine Wahl bleibt, sich dem System der Post an-
zuschliessen - Mit Vorbehalt 

Conseil d’État Valais (27. März 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 193) 

NE 1 NE möchte E-Voting gesetzlich als ordentlicher dritter Stimmkanal verankern  

Le Conseil d’État de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel 
(24. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 102) 

GE 1 GE unterstützt als Pionierkanton jede Handlung, welche E-Voting gesetzlich verankert 
Le Conseil d’Etat Genève (18. 
April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 60) 

JU 5 
Gemäss JU muss die Regierung Zurückhaltung üben, das Parlament (JU) weigert sich E-
Voting aufzunehmen. Möchte Abstimmung zu Moratorium abwarten -denkt das es zur 
Abstimmung des Moratoriums kommt. 

Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura (12. 
März 2019) 
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(Bundeskanzlei, 2019b, S. 83) 

Mittelwert  
 

2.27   

Gerundet  Kategorie 2   

    

KdK 1 
Die Konferenz für Kantonsregierungen begrüsst explizit die hohen Sicherheitsanforde-
rungen, welche der Bund stellt 

Konferenz der Kantonsregierun-
gen (29. März 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 89) 

Tabelle 1: Beurteilungsraster Stellungnahmen Kantone (Bundeskanzlei, 2019b) 

9.4.2. Beurteilungsraster Stellungnahmen politische Parteien 

Stakeholder: 
Politische  
Parteien 

Bewertung:  
1 (dafür) - 5 
(dagegen) 

 
Begründung  

Stand: 13. Mai 2019 
Quellen 

SVP 5 
Die SVP lehn E-Voting klar ab und begründet dies, damit dass E-Voting zu teuer und unsi-
cher ist. Besonders gefährdet E-Voting gemäss der SVP die Demokratie, weil E-Voting Kri-
minellen neue Möglichkeiten der Manipulation bietet (SVP, 2019). 

SVP (23. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 259) 

Grüne 2 

Die Grünen fordern den Bundesrat dazu auf, «mit den Kantonen zusammen ein belast-
bares System mit universeller Verifizierbarkeit, offenem Source Code und realistischen 
wiederkehrenden Tests zu erarbeiten und rasch eine Lösung vorzuschlagen» (Grünen, 
2019). 

Grüne Schweiz (8. Mai 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 234) 

CVP 3 
 

Gemäss der CVP ist festzuhalten, dass die Kantone zum aktuellen Zeitpunkt über kein 
System mit ausreichenden Sicherheitsgarantien verfügen. Der CVP ist es wichtig, deshalb 
mit der «nötigen Vorsicht vorzugehen» (CVP Schweiz, 2019). 

CVP Schweiz (29. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 226) 

FDP 
2 

Die FDP sagt grundsätzlich «Ja» zu E-Voting betont aber, dass das Motto «safety first» 
stets einzuhalten ist (FDP, 2019). 

FDP. Die Liberalen (30. April 
2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 229) 
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SP 
4 

Die SP ist der Meinung, dass E-Voting zum aktuellen Stand der Technik und Infrastruktur 
die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen nicht gewährleistet (Sozialdemokratische 
Partei der Schweiz (SP), 2019). 

Sozialdemokratische Partei der 
Schweiz (SP) (25. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 249) 

GLP 
4 

Die GLP lehnen den zum heutigen Zeitpunkt die Überführung von E-Voting in den or-
dentlichen Betrieb ab (Grünliberalen, 2019). 

GLP (30. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 231) 

BDP 
4 

Gemäss der BDP kann Fortschritt nur mit der nötigen Sicherheit einhergehen. Die Ver-
nehmlassung zum BPR kommt demnach für die BDP «etwas zu früh» (BDP, 2019). 

BDP (25. April 2019) 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 224) 

    

Mittelwert 3.43   

Gerundet  Kategorie 3   

Tabelle 2: Beurteilungsraster Stellungnahmen politische Parteien (Bundeskanzlei, 2019b) 
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9.4.3. Beurteilungsraster Stellungnahmen Verbände 

Stakeholder: 
Politische  
Parteien 

Bewertung:  
1 (dafür) - 5 
(dagegen) 

 
Begründung  

Stand: 13. Mai 2019 
Quellen 

ICTswitzerland 4 ICTswitzerland lehnt den vorliegenden Revisionsentwurf zur Änderung BPR ab. 
ICTSwitzerland 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 349) 

ASO 1 
Möglichkeit E-Voting für die Ausübung der politischen Rechte der Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer von enormer Wichtigkeit ist und «eine Verunmöglichung die-
ses Vorgehens einer Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppe gleichkommt.» 

ASO 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 282) 

Economiesu-
isse 

4 
Für Economiesuisse sind die Voraussetzungen für den ordentlichen Betrieb nicht gege-
ben. Sieht andere Potentiale für die Nutzung von E-Government anstatt E-Voting 

Economiesuisse 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 316) 

SGV 1 
SGV unterstützt Vorschlag und findet das E-Voting den Bedürfnissen der Bevölkerung 
entspricht. Naheliegend dass E-Voting nun gesetzlich verankert werden soll.  

SGV 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 342) 

Arbeitgeber-
verband 

Neutral Der Arbeitgeberverband sieht sich nicht in der Thematik betroffen 
Arbeitgeberverband 
(Bundeskanzlei, 2019b, S. 529) 

    

Mittelwert 2.5   

Gerundet 3   

Tabelle 3: Beurteilungsraster Stellungnahmen Verbände (Bundeskanzlei, 2019b) 
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9.5. Anhang 5: Skalierung Vertretung politische Parteien im Parlament 

Stakeholder: 
Politische  
Parteien 

Bewertung:  
1 (dafür) - 5 
(dagegen) 

Nationalrat 
Skalierung Nationalrat  

200 (dafür);1000 (dagegen) 
 

Ständerat Skalierung Ständerat  
45(dafür);225(dagegen) 

SVP 5 68 Sitze 340 6 Sitze 30 

Grüne 2 12 Sitze 24 1 Sitz 2 

CVP 3 
 

30 Sitze 90 13 Sitze 39 

FDP 2 33 Sitze 66 12 Sitze 24 

SP 4 43 Sitze 172 12 Sitze 48 

GLP 4 7 Sitze 28 0 Sitze 0 

BDP 4 7 Sitze 28 1 Sitz 4 

  200 Sitze  45 Sitze1  

Total   748  147 

Bewertung   Kategorie 4  Kategorie 3 

Tabelle 4: Skalierung Vertretung politische Parteien im Parlament [(Das Schweizer Parlament, 2019a) (Das Schweizer Parlament, 2019b)] 

 

                                                 

1 Stand 9. Mai 2019: Ein unbesetzter Sitz im Ständerat (Das Schweizer Parlament, 2019b) 
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9.6. Anhang 6: Gesamtkosten der Entwicklung eines umfassenden E-

Voting Systems 

 

Abbildung 13: Gesamtkosten der Entwicklung eines umfassenden E-Voting Systems (Bundesrat, 2013, S.5523) 
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9.7. Anhang 7: Analyse zur Relevanz des Risikos der manipulierten Stimmen 

 

Abbildung 14: Analyse zur Relevanz des Risikos der manipulierten Stimmen (Bundeskanzlei, 2019f) 
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9.8. Anhang 8: Risikobeurteilung E-Voting als ordentlicher Stimmkanal 

  

Abbildung 15: Risikobeurteilung E-Voting als ordentlicher Stimmkanal (eigene Darstellung) 


